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Die „Kirkeler Nachrichten - Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Kirkel“ erscheinen jeden Freitag und werden allen Haus-
halten unentgeltlich zugestellt. Einzelbezug durch den Verlag gegen Berechnung der Selbstkosten. Herausgeber und verantwortlich 
für den amtlichen Teil: der Bürgermeister der Gemeinde Kirkel, 66459 Kirkel, Telefon 0 68 41 / 80 98-0, E-Mail: amtsblatt@kirkel.de. 

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

§ Aufgrund des wöchentlichen Erscheinens der Kirkeler Nachrichten 
ist es – infolge der kurzfristig in Kraft tretenden Corona-Rechtsver-
ordnungen und deren kurzer Geltungsdauer – nicht immer möglich, 
den aktuellen Rechtsstand hier zu veröffentlichen; bitte informieren 

Sie sich deshalb auf der Homepage der Gemeinde Kirkel!

Alle tagesaktuellen Informationen zum Thema „Corona“, insbesondere die 
Texte der aktuell geltenden Rechtsverordnungen, finden Sie unter 
www.kirkel.de !

Informationen zu den Corona-Schnelltestzentren in der Gemeinde 
Kirkel finden Sie unter https://schnelltest-saarpfalz.de/ !

Weitere Informationen erhalten Sie auch über die 
Telefonnummer 06849 / 7779012 oder per E-Mail über 
die Adresse info@schnelltest-saarpfalz.de !

Blutspendetermin beim DRK 

Ortsverein Kirkel-Neuhäusel

am Montag, dem 26. April 2021,
in der Burghalle Kirkel-Neuhäusel
in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr

(Nähere Informationen unter  
„Ortsteil Kirkel-Neuhäusel“)
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Rufbereitschaft
. . . der Gemeindewerke Kirkel GmbH

Tel. 0 68 21/ 200-426 • Fax 0 68 21 / 200-300

Bitte nur bei Störungen der Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung anrufen

Wichtige Rufnummern

NOTRUFE

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt ����������������������������������1 1 2
Polizei ������������������������������������������������������������������������������������1 1 0

POLIZEI
Polizeiinspektion Homburg ���������������������������������������06841/1060
Polizeiposten Kirkel, Hauptstr� 12, OT Limbach
(Mo�, 10�00-12�00 Uhr, Do�, 14�00-17�00 Uhr) ����������06841/81427

FEUERWEHR
Feuerwehr Kirkel - Wehrführer Gunther Klein ����06841/81510
Integrierte Leitstelle ����������������������������������������������0681/3946130

NATURSCHUTZBEAUFTRAGTE
Altstadt Amt zurzeit nicht besetzt
Kirkel-Neuhäusel -
H� Schwartz, �������������������Tel� 0176/24686266 o� 06849/9929599
Limbach - Patric Heintz,
Dunzweilerstr� 77, Waldmohr  ����������������������������0151/14371750

FORSTREVIER
Kirkel �����������������������������������������������������������������������0175/2200839
Homburg/Altstadt��������������������������������������������������0175/2200886

ÄRZTE
Hermann Forster, FA Allgemeinmedizin,
Kirkel-Neuhäusel, Goethestraße 4a ���������������������������06849/515
Dres� med� Kirch/Nicklaus (Internistin),
Kirkel-Neuhäusel, Wielandstr� 27 �������������������������������06849/484
Dr� medic (R) Delia Pop, In den Stockgärten 10�����06841/80020
Dr� med� Zimper, Altstadt, Lappentascher Str� 3 �����06841/8274
Dr� med� M� Teja/T� Meißner u� E� Wenninger
FÄ für Allgemeinmedizin/Internist/ÄiW
Limbach, Ludwigsthaler Str� 5 ��������������������������������06841/81575
Nebenbetriebsstätte: Talstr� 2  �������������������������������06841/89242
Allgemeinärztinnen/Internist
Nebenbetriebsstätte, Talstraße 2 ���������������������������06841/89242

ZAHNÄRZTE
Dr� Dimut Arens, Kirkel-Neuh�, Kaiserstraße 93 ��������06849/270
Dr� H� Lehmann/O� Happel, Limbach,
Bahnhofstr� 8 ������������������������������������������������������������06841/80222
ZÄ Claudia Lang, Limbach, Hauptstr� 67 ����������������06841/8222
Dr� Georg Feld, Kirkel-Neuhäusel,
Goethestr� 26 ������������������������������������������������������������06849/91101

TIERÄRZTE
Christine Johann, Limbach, Im Teich 1 �����������������06841/89396
Nicole Walter, Am Tannenwald 4 �������������������������06849/991606

APOTHEKEN
Blies-Apotheke, Limbach, Bahnhofstraße 17 ��������06841/80635
Burg-Apotheke, Kirkel-Neuh�,
Goethestraße 4a �����������������������������������������������������������06849/220

Krankenpflege und Mobile Soziale Dienste
Ökum� Sozialstation Homburg-Kirkel gGmbh,
Entenmühlstraße 34 ������������������������������������������������06841/61660

Arbeiter-Samariter-Bund
ASB Tagespflege „Im Burggarten“ ��������������������06849/9918693
�������������������������������������������������������������������������������0160/92080666
ASB Pflegedienst Saar �����������������������������������������06849/9918695
ASB OV Saarpfalz, Leibs Heisje ���������������������������06841/981413
ASB „Essen auf Rädern“�������������������������������������0157/53191117
ASB Seniorenzentrum Limbach ����������������������������06841/984900

BEHINDERTENBEAUFTRAGTER
Georg Suchanek ����������������������������������������������������������� 0173/2993774
SENIORENBEAUFTRAGTER
Hans Peter Schmitt ������������������������������������������������������������ 06849/714
PFLEGESTÜTZPUNKT
im Saarpfalz-Kreis ������������������������������������������������������ 06841/1048025
SCHULEN

Grundschule Kirkel-Neuhäusel ����������������������������������06849/325
Grundschule Limbach ���������������������������������������������06841/80583
Gemeinschaftsschule Kirkel ���������������������������������06841/980040

KINDERGÄRTEN/-TAGESSTÄTTEN
Prot� Kindertagesstätte „Himmelsgarten“
Altstadt ���������������������������������������������������������������������06841/80099
Prot� Kindertagesstätte Kirkel-Neuhäusel ���������������06849/6116
Kath� Kindertagesstätte „St� Joseph“
Kirkel-Neuhäusel �������������������������������������������������������06849/1231
Prot� Kindertagesstätte Limbach����������������������������06841/80788
Kath� Kindertagesstätte Limbach�������������������������06841/982888

KIRCHLICHE EINRICHTUNGEN
Ev. Kirchengemeinde Limb.-Altstadt
- Pfarramt 1 ��������������������������������������������������������������06841/80286
- Pfarramt 2 ����������������������������������������������������������������06826/2784
Ev. Kirchengemeinde Kirkel-Neuhäusel ������������������06849/264
Pfarrei Heilige Familie Blieskastel ������������������������06842/4628
Telefonseelsorge ����������������������������������������������������0800/1110222

BEVOLLMÄCHTIGTE BEZIRKSSCHORNSTEINFEGER
Altstadt
Michael Kimmel, Schulstr� 15,
66894 Wiesbach ���������������������������������������������������06337/2099196
Kirkel-Neuhäusel
Mike Therre, Auf den Eichgärten 4,
66606 St� Wendel ���������������������������������������������������06854/908880
Horst Angel, Karlstr� 42,
66557 Illingen-Welschbach ���������������������������������������06825/2800
oder �������������������������������������������������������������������������0177/7793396
(genaue Zuständigkeit bitte unter Tel� 06841/809812
oder 809813 erfragen)
Limbach
Horst Angel, Karlstr� 42,
66557 Illingen-Welschbach ���������������������������������������06825/2800

Fahrradbeauftragter der Gemeinde Kirkel
Armin Jung ������������������������������������������������������������06841/809860

GEMEINDEVERWALTUNG KIRKEL
Rathaus Limbach, Hauptstraße 10 ��������������������� 06841/8098 - 0
Telefax ���������������������������������������������������������������� 06841/8098 - 10
Internet ������������������������������������������������������http://www�kirkel�de
E-Mail: ��������������������������������������������������������gemeinde@kirkel�de
Öffnungszeiten: montags bis freitags, 8.00-12.00 Uhr, montags, 
dienstags und donnerstags, 13.30-16.00 Uhr. Mittwoch- und 
Freitagnachmittag geschlossen.
Bürgeramt: Mo. - Fr., 8.00 – 12.00 Uhr, Mo. u. Di., 13.00 – 16.00 
Uhr, Do., 13.00 – 17.00 Uhr. Mittwoch- und Freitagnachmittag 
geschlossen.
Außerhalb dieser Zeiten: Terminvereinbarung
unter �������������������������������������������������������06841/8098-16, -17, -18

Bitte beachten Sie die im Innenteil veröffentlichten, geän-
derten Öffnungszeiten während der Covid-19-Pandemie!

Standesamt: Rathaus, 66386 St. Ingbert,
Am Markt 12, EG, Zi. 1 u. 2 ����������������������������� Tel� 06894/13104
Fax 06894/13105
E-Mail: standesamt@st-ingbert.de
Öffnungszeiten:
Mo. u. Di., 8 – 16 Uhr, Mi. u. Fr., 8 – 12 Uhr, Do., 8 – 18 Uhr
Bürgermeister Frank John,
Limbach, Auf dem Zimmerplatz 23 -
Sprechstunden tägl. nach Vereinbarung ���������������06841/80980
1. Beigeordneter Günter Ostermayer ��������������������01577/1824037
2. Beigeordneter Peter Voigt ��������������������������������������06841/89363
3. Beigeordneter Max Limbacher ����������������������������0175/7711447

ORTSVORSTEHER
Altstadt: Peter Voigt, Erbacher Str� 23 ������������������06841/89363
Kirkel-Neuhäusel: Hans-Dieter Sambach ���������0160/97939798
Limbach: Max V� Limbacher, Hauptstr� 117 ��������0175/7711447

SCHIEDSLEUTE für die Schiedsbezirke
Kirkel-Neuhäusel: Günter Bast,
Goethestr� 13a ��������������������������������������������������������06849/991886
Altstadt u. Limbach: n�n�
Stellvertretung: Günter Bast,
Goethestraße 13a, ������������������������������������������������� 06849/991886

SAARLÄNDISCHER ANWALTVEREIN
24 Std� anwaltlicher Notdienst
in Strafsachen ��������������������������������������������������������0172/6806275

GEMEINDEWERKE KIRKEL GmbH
Limbach, Hauptstr� 10 b
Fax 06841/981525 �������������������������������������������������� 06841/9815-0
E-Mail: ������������������������������������������������������������� info@gwkirkel�de
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10./11.04.:

Tierärztliche Klinik für Kleintiere Drs. Kehr, Pack und Scherer, Hüt-
tenstraße 20, Spiesen-Elversberg, Tel.: 06821/179494

Müllabfuhrtermine

HAUSMÜLLABFUHRTAGE
gesamtes Gemeindegebiet:

Biotonne und Restmüllgefäß montags alle 14 Tage im Wechsel:

ungerade Woche ...............................................................  Restmüll

gerade Woche  ......................................................................Biomüll

Beschwerden und Reklamationen

unter Telefon 06849/9008-0 (Firma Remondis) oder

Telefon 0681/5000555 EVS-Kundenservice-Center: (www.evs.de)

WERTSTOFFABFUHR („Gelbe Tonne“):

gesamtes Gemeindegebiet:

montags, ungerade Kalenderwoche

Beschwerden und Reklamationen unter:

Tel.: 06849/9008-0 (Firma Remondis)

(Änderungen werden in den Kirkeler Nachrichten bekanntgegeben.)

Kompostieranlage in Limbach

Öffnungszeiten ab Zeitumstellung Sommerzeit: dienstags, mittwochs 
und freitags von 16.00 bis 19.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 17.00 
Uhr

Öffnungszeiten ab Zeitumstellung Winterzeit: dienstags, mittwochs 
und freitags von 14.00 bis 17.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 16.00 
Uhr

Wertstoffzentrum Homburg, Am Zunderbaum

Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr., 11.00 – 17.00 Uhr, Do., 9.00 – 17.00 
Uhr, Sa., 8.00 - 15.00 Uhr, Tel. 06841/101878

Bitte beachten Sie, dass der Annahmeschluss in der Regel 15 Mi-
nuten vor Ende der Öffnungszeiten liegt, um eine Abfertigung bis 
zur Schließzeit zu gewährleisten.

Bereitschaftsdienst

Für Hör- und Sprachgeschädigte– saarländische Rettungsleitstelle 
Fax: 110 oder 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (inkl. Kinderärzte / 
Augenärzte / HNO-Ärzte)
Ab 01.01.2020 gilt die 116117 bundesweit einheitlich als Rufnummer 
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ab diesem Zeitpunkt sind 
unter der 116117 künftig an allen Tagen der Woche alle ärztlichen 
Bereitschaftsdienste (inkl. dem kinder-, augen- und HNO-ärztlichen 
Bereitschaftsdienst) sowie die Bereitschaftsdienstpraxen für die 
Patienten zu erreichen.
Am Wochenende: Samstag, 8:00 Uhr bis Montag, 8:00 Uhr
innerhalb der Woche: Montag, Dienstag u. Donnerstag von 18:00 
Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag, Mittwoch u. Freitag von 13:00 Uhr bis 
8:00 Uhr am Folgetag sowie an Feiertagen: von 8:00 bis 8:00 Uhr am 
Folgetag
ist für Kirkel-Neuhäusel dienstbereit:
die Bereitschaftsdienstpraxis (BDP) am Kreiskrankenhaus St. Ing-
bert, Klaus-Tussing-Straße 1 (oder für die Anfahrt mit Navigations-
geräten: Elversberger Straße 90, 66386 St. Ingbert), Tel.: 06894/4010 
(telefonische Anmeldung erbeten) oder Tel.: 116117
für Limbach und Altstadt:
(von Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr)
die Bereitschaftsdienstpraxis Homburg: Uniklinik Gebäude 57.2 
(Chirurgie), Kirrberger Straße 100, Homburg, Tel. 06841/1633250 
(Anmeldung erforderlich).
Sa, So, Feiertag, Brückentag (falls Ihr Hausarzt nicht erreichbar), 8:00 
– 8:00 Uhr (Praxis selbst von 8:00 bis 22:00 Uhr besetzt).

Zahnärztlicher Notfalldienst
Nur für dringende Fälle und nach vorheriger telefonischer Vereinba-
rung
10./11.04.:
Lohr E., Bliesgaustraße 6, Blieskastel, Tel.: 06842/52660 oder 06842/51988
Auch im Internet unter www.zahnaerzte-saarland.de finden Sie den 
aktuellen zahnärztlichen Notfalldienst. Die Patienten-Informations-
stelle der saarländischen Zahnärzte erreichen Sie jeden Mittwoch 
von 14 bis 16 Uhr telefonisch unter 0681/5860825.

Kinderärztlicher Notfallvertretungsdienst
Bereitschaftsdienstpraxis für Kinder und Jugendliche an der Ma-
rienhausklinik St. Josef Kohlhof, Klinikweg 1-5, Neunkirchen-
Kohlhof, Tel.: 06821/3632002 sowie die bundesweit einheitliche 
Nummer 116117 (telefonische Anmeldung erforderlich)
Öffnungszeiten:
Von Samstag, 8:00 Uhr, bis Montag, 8:00 Uhr, sowie an allen Feier-
tagen, am 24. und 31.12., an Rosenmontag und an den sogenannten 
Brückentagen.

Krankenpflegestationen
Am Samstag/Sonntag, 10./11.04.: ist die dienstbereite Schwester der 
Ökumenischen Sozialstation Homburg-Kirkel gGmbH unter der Ruf-
nummer 0163/6166060 erreichbar!

Apotheken-Bereitschaftsdienst
Dienstzeit jeweils von 8:00 bis 8:00 Uhr am anderen Tag.
Grundsätzlich kann immer die nächsterreichbare dienstbereite Apo-
theke aufgesucht werden.
Notdiensthotline: 0800/0022833
10.04.:
Schloß-Apotheke, Saar-Pfalz-Straße 84,
Homburg-Jägersburg, Tel.: 06841/72058
Merburg-Apotheke, Ortsstraße 2,
Homburg-Kirrberg, Tel.: 06841/9838300
Luitpold-Apotheke, Kaiserstraße 15,
St. Ingbert, Tel.: 06894/35522
11.04.:
Apotheke am Bexbach, Rathausstraße 30,
Bexbach, Tel.: 06826/2904
Apotheke in Einöd, Heinrich-Spoerl-Straße 2a,
Homburg-Einöd, Tel.: 06848/7309640
Rohrbach-Apotheke, Obere Kaiserstraße 128,
St. Ingbert-Rohrbach, Tel.: 06894/52345

Tierärztlicher Notdienst
von Samstag, 12:00 Uhr bis Montag, 7:00 Uhr, falls der Haustierarzt 
nicht zu erreichen ist (nach telefonischer Terminvereinbarung)

Impressum

Herausgeber und verantwortlich für den Amtlichen Teil:
 der Bürgermeister der Gemeinde Kirkel, 
 66459 Kirkel, 
 Telefon 06841/8098-0, 
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Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
 Dietmar Kaupp, Verlagsleiter
Anzeigen: Melina Franklin, Produktionsleiterin
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Zustellung:  Kostenlose Zustellung an alle  
 Haushalte, Einzelbezug über  
 den Verlag
Reklam. Vertrieb: Tel. 06502 9147-0, 
 E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige 
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Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine 
Ansprüche gegen den Verlag.
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Verordnungen

330 Verordnung zur Änderung  
 infektionsrechtlicher Verordnungen  
 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Vom 2 . April 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 28a und § 73 Absatz 1a 
Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 
20 . Juli 2000 (BGBl . I S . 1045), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29 . März 2021 (BGBl . I 
S .  370), des Saarländischen COVID-19-Maßnahmen-
gesetzes vom 22 . Januar 2021 (Amtsbl . I S . 220) und 
§ 5 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes (LOG) 
vom 2 . Juli 1969 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27 . März 1997 (Amtsbl . S . 410), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13 . Juni 2018 
(Amtsbl . I S . 358), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1 
Saarland-Modell ab dem 6. April 2021

(1) 
Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für 
Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des 

Coronavirus

§ 1  
Absonderung für Ein- und Rückreisende; 

Beobachtung
(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg 
aus dem Ausland in das Saarland einreisen und sich zu 
einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 
vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als 
Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 17 des Infek-
tionsschutzgesetzes mit einem erhöhten Risiko für eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einge-
stuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehalten haben, sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf di-
rektem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in 
eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unter-
kunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn 
Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; 
dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes 
Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind . 
Für Personen, die sich in den zehn letzten Tagen vor 
ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne 
von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-
Einreiseverordnung in der jeweils geltenden Fassung 
aufgehalten haben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
der Zeitraum der Absonderung 14 Tage beträgt Den in 
Satz 1 und Satz 2 genannten Personen ist es in diesem 
Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu emp-
fangen, die nicht ihrem Hausstand angehören .
(2) Personen, die einer Absonderungspflicht nach Ab-
satz 1 unterliegen, sind verpflichtet, die zuständige 
Behörde unverzüglich zu informieren, wenn typi-
sche Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Ge-
ruchs- und Geschmacksverlust innerhalb des für sie 
maßgeblichen Absonderungszeitraums nach Absatz 1 
Satz 1 oder Satz 2 bei ihnen auftreten .
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die nach 
Absatz 1 absonderungspflichtigen Personen der Beob-
achtung durch die zuständige Behörde .
(4) Personen, die in der Landesaufnahmestelle neu 
oder nach mehrtägiger, dauernder Abwesenheit erneut 
aufgenommen werden, dürfen für einen Zeitraum von 
zehn Tagen, bei Voraufenthalt in einem Virusvarian-
ten-Gebiet für einen Zeitraum von 14 Tagen nach der 
Aufnahme den ihnen jeweils zugewiesenen Unterbrin-
gungs- und Versorgungsbereich nicht verlassen . Das 
Landesverwaltungsamt als nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 der Saarländischen Aufenthaltsverordnung zu-
ständige Landesbehörde für die Aufnahmeeinrichtung 
kann den Betroffenen jederzeit neue Unterbringungs- 
und Versorgungsbereiche zuweisen und Ausnahmen 
von der Verpflichtung des Satzes 1 anordnen. Absatz 3 
gilt entsprechend .

§ 2 
Ausnahmen

(1) Von § 1 Absatz 1 nicht erfasst sind
1 . Personen, die nur zur Durchreise in das Saarland 

einreisen; diese haben das Gebiet des Saarlandes 
auf dem schnellsten Weg zu verlassen, um die 
Durchreise abzuschließen, oder

2 . bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden bei 
Einhaltung angemessener Schutz- und Hygiene-
konzepte
a) Personen, die beruflich bedingt grenzüber-

schreitend Personen, Waren oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flug-
zeug transportieren, oder

b) Personen, deren Tätigkeit für die Aufrecht-
erhaltung des Gesundheitswesens dringend er-
forderlich und unabdingbar ist, und dies durch 
den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftragge-
ber bescheinigt wird,

3 . bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-
nekonzepte Personen, die unter den Voraussetzun-
gen des § 3 Absatz 2 und 3 der Coronavirus-Ein-
reiseverordnung einreisen und
a) die im Saarland ihren Wohnsitz haben und sich 

zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufs-
ausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbil-
dung an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet inner-
halb der Großregion Saar-Lor-Lux begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal wöchent-
lich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenz-
pendler) oder

b) die in einem Risikogebiet innerhalb der Groß-
region Saar-Lor-Lux ihren Wohnsitz haben und 
sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Be-
rufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Aus-

Amtliche Bekanntmachungen §§
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bildung in das Saarland begeben und regelmä-
ßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger); 

 die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhal-
tung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

4 . bei Aufenthalten von weniger als 24 Stunden Per-
sonen, die unter den Voraussetzungen des § 3 Ab-
satz 2 und 3 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
eingereist sind .

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die 
sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in ei-
nem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
in der jeweils geltenden Fassung aufgehalten haben, 
sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst

1 . Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs 
mit Nachbarstaaten weniger als 72 Stunden in ei-
nem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 
24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen,

2 . bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden

a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs 
von Verwandten ersten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten 
oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sor-
gerechts oder eines Umgangsrechts, oder

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und 
Hygienekonzepte hochrangige Mitglieder des 
diplomatischen und konsularischen Dienstes, 
von Volksvertretungen und Regierungen,

3 . bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-
nekonzepte Personen,

a) die im Saarland ihren Wohnsitz haben und die 
sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Be-
rufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Aus-
bildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- 
oder Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet 
begeben und regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler) oder

b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz ha-
ben und die sich zwingend notwendig zum 
Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums 
oder ihrer Ausbildung in das Saarland begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal wöchent-
lich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenz-
gänger);

 die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhal-
tung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen .

(3) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die 
sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in ei-
nem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung 

aufgehalten haben, sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht 
erfasst

1 . Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhal-
tung

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheits-
wesens, insbesondere Ärzte, Pflegekräfte, 
unterstützendes medizinisches Personal und 
24-Stunden-Betreuungskräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

c) der Pflege diplomatischer und konsularischer 
Beziehungen,

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege,

e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, 
Regierung und Verwaltung des Bundes, der 
Länder und der Kommunen oder

f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Euro-
päischen Union und von internationalen Orga-
nisationen

 unabdingbar ist; die zwingende Notwendigkeit ist 
durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftrag-
geber zu bescheinigen,

2 . Personen, die einreisen aufgrund

a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zwei-
ten Grades, des nicht dem gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten 
oder eines geteilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts,

b) einer dringenden medizinischen Behandlung 
oder

c) des Beistands oder zur Pflege schutz- bezie-
hungsweise hilfebedürftiger Personen,

3 . Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und 
aus einsatzgleichen Verpflichtungen aus dem Aus-
land zurückkehren, oder

4 . Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend 
notwendig und unaufschiebbar beruflich veran-
lasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums 
in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder in 
das Bundesgebiet einreisen; die zwingende Not-
wendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Auftragge-
ber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

5 . bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-
nekonzepte Personen, die beruflich bedingt grenz-
überschreitend Personen, Waren oder Güter auf 
der Straße, der Schiene, per Schiff oder Flugzeug 
transportieren, ohne unter Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a zu fallen,

6 . Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durch-
führung und Nachbereitung internationaler Sport-
veranstaltungen durch das jeweilige Organisa-
tionskomitee akkreditiert werden oder von einem 
Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trai-
nings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind, 
oder
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7 . Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem 
Risikogebiet zurückreisen und die unmittelbar vor 
Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test mit ne-
gativem Ergebnis in Bezug auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt ha-
ben, sofern
a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der be-
troffenen nationalen Regierung vor Ort beson-
dere epidemiologische Vorkehrungen (Schutz- 
und Hygienekonzept) für einen Urlaub in 
diesem Risikogebiet getroffen wurden (siehe 
Internetseite des Auswärtigen Amtes https://
www .auswaertiges-amt .de sowie des Robert 
Koch-Instituts https://www .rki .de),

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikoge-
biet der Nichterfüllung der Verpflichtung nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 nicht entgegensteht und

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöh-
ten Infektionsrisikos eine Reisewarnung unter 
https://www .auswaertiges-amt .de/ReiseUnd-
Sicherheit/reise-und-sicherheitshinweise für 
die betroffene Region ausgesprochen hat,

8 . Personen, die zu Ausbildungszwecken für einen 
mindestens dreimonatigen Aufenthalt einreisen; 
der Ausbildungszweck ist durch den Arbeitgeber, 
die Bildungseinrichtung oder den Auftraggeber zu 
bescheinigen .

Satz 1 gilt nur für Personen, die die nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Corona-
virus-Einreiseverordnung für sie geltenden Pflichten 
erfüllt haben und das ärztliche Zeugnis oder Testergeb-
nis über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb von zehn Tagen 
nach der Einreise der zuständigen Behörde auf Ver-
langen unverzüglich vorlegen . Das Testergebnis nach 
Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach Einreise auf-
zubewahren .
(4) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die 
sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in ei-
nem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
aufgehalten haben, sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht 
erfasst
1 . Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes,
2 . Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne 

des NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der 
NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP- Truppen-
statut) und des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die 
zu dienstlichen Zwecken nach Deutschland einrei-
sen oder dorthin zurückkehren, oder

3 . Personen, die zum Zweck einer mindestens drei-
wöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet 
einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und 
ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach ihrer 
Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygiene-
maßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktver-
meidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen 

werden, die einer Absonderung nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 vergleichbar sind, sowie das Verlassen der 
Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
gestattet ist . Der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsauf-
nahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Be-
hörde an und dokumentiert die ergriffenen Maß-
nahmen nach Satz 1 . Die zuständige Behörde hat 
die Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu 
überprüfen .

(5) In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde 
auf Antrag weitere Ausnahmen bei Vorliegen eines trif-
tigen Grundes erteilen .

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern die dort ge-
nannten Personen keine typischen Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie 
Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust aufweisen . Die in Absatz 1 Nummer 2 
und in den Absätzen 2 bis 5 genannten Personen ha-
ben zur Durchführung eines Tests einen Arzt oder ein 
Testzentrum aufzusuchen, wenn bei ihnen binnen zehn 
Tagen nach Einreise typische Symptome einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 
Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksver-
lust auftreten .

§ 3 
Verkürzung der Absonderungsdauer

(1) Für Personen, die einer Absonderungspflicht nach 
§ 1 Absatz 1 unterliegen und die sich nicht in den letz-
ten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarian-
ten-Gebiet im Sinne von § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
der Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten ha-
ben, endet die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
frühestens ab dem fünften Tag nach der Einreise, wenn 
die Person über ein ärztliches Zeugnis oder Testergeb-
nis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf Papier oder in ei-
nem elektronischen Dokument in deutscher, englischer 
oder französischer Sprache verfügt und sie dieses in-
nerhalb von zehn Tagen nach der Einreise der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegt .

(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis nach 
Absatz 1 zugrunde liegende Testung muss mindestens 
fünf Tage nach der Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland vorgenommen worden sein . Der zugrun-
de liegende Test muss die Anforderungen des Robert 
Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://
www .rki .de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis oder Test-
ergebnis nach Absatz 1 für mindestens zehn Tage nach 
Einreise aufbewahren .

(4) Die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 wird für 
die Dauer, die zur Durchführung eines Tests nach Ab-
satz 1 erforderlich ist, ausgesetzt .

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung 
eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusu-
chen, wenn bei ihr binnen zehn Tagen nach Einreise 
typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-
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virus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen 
oder  Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten .
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die un-
ter § 2 Absatz 4 Nummer 3 fallen, entsprechend .

§ 4 
Zuständige Behörden

(1) Für den Vollzug dieser Verordnung und nach Maß-
gabe der Anordnungen betreffend den Reiseverkehr 
nach Feststellung einer epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite durch den Bundestag vom 5 . No-
vember 2020 (BAnz AT 06 .11 .2020 B5) sind die Orts-
polizeibehörden zuständig . Die Ortspolizeibehörden 
unterrichten die zuständigen Gesundheitsämter unver-
züglich über die getroffenen Maßnahmen. Zuständige 
Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 5 dieser Verordnung 
sind die Gemeindeverbände .
(2) Als zuständige Behörde zur Durchführung der 
 Coronavirus-Einreiseverordnung wird hinsichtlich § 4 
Absatz 2 Nummer 5 der Coronavirus-Einreiseverord-
nung das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie, im Übrigen die zuständige Ortspolizei-
behörde bestimmt . Zuständige Verwaltungsbehörden 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 9 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
sind die Gemeindeverbände . Die Vorschriften nach der 
Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz vom 12 . September 2016 (Amtsbl . I 
S . 856) bleiben unberührt .

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1 . entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 auch in Verbindung 

mit Satz 2 sich nicht, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig in eine dort genannte 
Wohnung oder Unterkunft begibt oder sich nicht 
oder nicht rechtzeitig absondert,

2 . entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 Besuch empfängt,
3 . entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchsta-

be b, Nummer 3 zweiter Halbsatz oder Satz 2 oder 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz oder 
Nummer 4 eine Bescheinigung nicht richtig aus-
stellt oder

4 . entgegen § 2 Absatz 6 Satz 2 oder § 3 Absatz 5 
einen Arzt oder ein Testzentrum nicht oder nicht 
rechtzeitig aufsucht .

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 6 . April 2021 in Kraft . 
Gleichzeitig treten die Verordnung zu Quarantänemaß-
nahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung 
des Coronavirus vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I S . 744) 

und die Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- 
und Rückreisende zur Bekämpfung des Corona virus 
vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I S . 798) außer Kraft .
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 18 . April 
2021 außer Kraft .

(2) 
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie

§ 1 
Grundsatz der Abstandswahrung

(1) Physisch-soziale Kontakte zu anderen Menschen 
außerhalb der Angehörigen des eigenen Haushaltes 
sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren . 
Wo immer möglich ist ein Mindestabstand zu anderen 
Personen von eineinhalb Metern einzuhalten .
(2) Ausgenommen von der Verpflichtung zur Einhal-
tung des Mindestabstandes nach Absatz 1 Satz 2 sind 
Kontakte zu Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern 
einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft sowie Ver-
wandten in gerader Linie, Geschwistern, Geschwister-
kindern und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen 
(familiärer Bezugskreis) .
(3) Bei privaten Zusammenkünften zu Hause in ge-
schlossenen Räumen sollen die Hygiene- und Ab-
standsregelungen umgesetzt und für ausreichend Be-
lüftung gesorgt werden . Wo die Möglichkeit besteht, 
sollen die privaten Zusammenkünfte im Freien abge-
halten werden .

§ 2 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Im öffentlichen Raum ist bei jedem nicht nur kurz-
fristigen Kontakt mit nicht zum eigenen Haushalt ge-
hörenden Personen und einer Unterschreitung des Min-
destabstandes von eineinhalb Metern, sofern nicht eine 
gleichwertige Infektionsschutzmaßnahme gewährleis-
tet ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern 
gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen . Kinder 
bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sind von 
der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
ausgenommen . Eltern und Sorgeberechtigte haben 
dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder oder Schutz-
befohlenen ab Vollendung des sechsten Lebensjahres 
die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung einhalten, sofern diese dazu in der Lage sind .
(2) In jedem Fall haben folgende Personengruppen, 
auch Kinder, ab Vollendung des sechsten Lebensjah-
res, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern ge-
sundheitliche Gründe nicht entgegenstehen:
1. Personen bei der Nutzung des öffentlichen Perso-

nenverkehrs (Eisenbahnen, Straßenbahnen, Busse, 
Taxen und Passagierflugzeuge) sowie an Bahn-
höfen, Flughäfen, Haltestellen und in Warteberei-
chen alle Fahrgäste und Besucher ab Vollendung 
des sechsten Lebensjahres sowie das Personal, bei 
Fähren und Fahrgastschiffen allerdings nur beim 
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Ein- und Ausstieg und insoweit, als der Mindest-
abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten 
werden kann; die entgegenstehenden gesundheitli-
chen Gründe sind bei der Nutzung des öffentlichen 
Personenverkehrs nachzuweisen,

1a .  Personen bei der Nutzung von Kraftfahrzeugen, 
die nicht das Fahrzeug führen und nicht unter § 6 
Absatz . 1 Satz 1 fallen,

2 . während des Aufenthaltes auf Messen,  Spezial-, 
Jahr- und Wochenmärkten sowie in und vor 
 Ladenlokalen, in den zugehörigen Wartebereichen 
und Warteschlangen, auf den dazugehörigen Park-
plätzen alle Kunden und Besucher ab Vollendung 
des sechsten Lebensjahres, soweit die Art der 
Leistungserbringung nicht entgegensteht, sowie 
das Personal, soweit nicht arbeitsschutzrechtliche 
Bestimmungen entgegenstehen oder eine andere, 
gleichwertige Infektionsschutzmaßnahme gewähr-
leistet ist,

3 . Gäste während des Aufenthaltes in Gaststätten 
im Sinne des Saarländischen Gaststättengesetzes 
(SGastG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13 . April 2011 (Amtsbl . I S . 206), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Nummer 1 des Gesetzes 
vom 11 . November 2020 (Amtsbl . I S . 1262), und 
sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art abseits 
eines festen Platzes sowie bei der Abholung oder 
Entgegennahme von Speisen, auch in den gegebe-
nenfalls entstehenden Warteschlangen,

4. bei öffentlichen Veranstaltungen nach § 6 Absatz 3 
und bei Veranstaltungen nach § 6 Absatz 5 Satz 2 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch an ei-
nem festen Platz,

5 . alle Besucherinnen und Besucher von Gottesdiens-
ten und gemeinsamen Gebeten unter freiem Him-
mel, in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie in 
sonstigen Räumlichkeiten, die zur Grundrechtsaus-
übung gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes genutzt 
werden,

6 . Kunden und das Personal bei Erbringern von 
Dienstleistungen unmittelbar am Menschen, bei 
denen aufgrund ihrer Natur der Mindestabstand 
des § 1 Absatz 1 Satz 2 zwangsläufig nicht einge-
halten werden kann (körpernahe Dienstleistungen), 
soweit die Natur der Dienstleistung dem nicht ent-
gegensteht,

7 . Besucher in Krankenhäusern, Vorsorge- und Re-
habilitationseinrichtungen sowie Patienten und 
Besucher in Arzt- und Psychotherapeutenpraxen, 
Psychologischen Psychotherapeutenpraxen, Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutenpraxen, 
Zahnarztpraxen, ambulanten Pflegediensten und 
den übrigen an der Patientenversorgung beteiligten 
ambulanten und stationären Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, soweit nicht die Art der Behand-
lung oder Leistungserbringung entgegensteht,

8 . das Personal in Gaststätten nach dem Saarländi-
schen Gaststättengesetz sowie sonstiger Gastro-
nomiebetriebe jeder Art sowie von Hotels, Beher-

bergungsbetrieben, Campingplätzen und bei der 
sonstigen Zurverfügungstellung von Unterkünften, 
sofern nicht arbeitsschutzrechtliche Bestimmun-
gen entgegenstehen oder eine andere, gleichwerti-
ge Infektionsschutzmaßnahme gewährleistet ist,

9 . Besucher und Kunden während des Aufenthaltes 
in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im 
Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zu-
gänglich sind, soweit die Pflicht nicht bereits auf-
grund der Nummern 1 bis 8 besteht,

10 . Personen in Arbeits- und Betriebsstätten . Die 
Pflicht gilt nicht am Arbeitsplatz, soweit der Min-
destabstand nach § 1 Absatz 1 Satz 2 eingehalten 
werden kann . Weitere Abweichungen von Satz 1 
sind nur auf der Grundlage einer aktuellen rechts-
konformen Gefährdungsbeurteilung unter Beach-
tung der SARS-CoV-2-Regeln des Arbeitsschutzes 
zulässig .

Die Regelungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-
ordnung (Corona-ArbSchV) vom 21 . Januar 2021 blei-
ben unberührt .
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, Nummer 1a, 
Nummer 2, Nummer 3, Nummer 5, Nummer 6, Num-
mer 7 und Nummer 8 sind als Mund-Nasen-Bedeckun-
gen im Sinne des Satzes 1 medizinische Gesichtsmas-
ken (OP-Masken) oder auch Masken der Standards 
KN95/N95 oder FFP2 oder höherer Standards zu tra-
gen .
(3) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen der 
in Absatz 2 genannten Einrichtungen haben die Ein-
haltung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich 
sicherzustellen . Satz 1 gilt nicht bei den Betreibern des 
öffentlichen Personenverkehrs (Eisenbahnen, Straßen-
bahnen, Busse, Taxen und Passagierflugzeuge); diese 
haben auf die Pflicht lediglich hinzuweisen.
(4) Die Ortspolizeibehörden werden ermächtigt, eine 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf 
bestimmten, stark frequentierten öffentlichen Plätzen 
und Straßen anzuordnen .

§ 3 
Kontaktnachverfolgung

Die Verpflichtung zur Gewährleistung der Kontakt-
nachverfolgung richtet sich nach den §§ 6 bis 8 des 
Saarländischen COVID-19-Maßnahmengesetzes vom 
22 . Januar 2021 (Amtsbl . I S . 220) . Darüber hinaus ist 
eine Kontaktnachverfolgung gemäß § 6 Absatz 2, § 7 
und § 8 des Saarländischen COVID-19-Maßnahmen-
gesetzes im Falle des § 7 Absatz 5 Satz 3 zu gewähr-
leisten .

§ 4 
Betretungsbeschränkungen

(1) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen 
sämtlicher nach dieser Verordnung nicht untersagten 
Einrichtungen, Anlagen und Betriebe sind verpflichtet, 
die Gesamtzahl der gleichzeitig anwesenden Kunden 
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und Besucher dergestalt zu begrenzen, dass auf einer 
dem Publikumsverkehr zugänglichen Gesamtfläche, 
im Falle des Handels die Verkaufsfläche, pro 15 Qua-
dratmeter nur eine Person Zutritt hat . Bei Einhaltung 
des Mindestabstandes im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 
sind vier Kunden oder Besucher unabhängig von der 
Gesamtfläche stets zulässig.

(2) Diese Regelung gilt nicht für den Betrieb eines 
Gaststättengewerbes nach dem Saarländischen Gast-
stättengesetz und den Betrieb sonstiger Gastronomie-
betriebe jeder Art oder den Betrieb von Hotels, Be-
herbergungsbetrieben und Campingplätzen sowie die 
Zurverfügungstellung jeglicher Unterkünfte . Es gelten 
die entsprechenden Beschränkungen der Rahmenhygi-
enekonzepte nach Maßgabe des § 5 .

§ 5 
Hygienekonzepte

(1) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen 
sämtlicher nach dieser Rechtsverordnung nicht unter-
sagten Einrichtungen, Anlagen und Betriebe, die Ver-
anstalter von Veranstaltungen nach § 6 sowie die 
Verantwortlichen im Kurs-, Trainings- und Wettkampf-
betrieb im Sport haben entsprechend den spezifischen 
Anforderungen des jeweiligen Angebots ein individu-
elles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen .

(2) Diese Konzepte müssen Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Kontakten, zur Sicherstellung der Einhaltung 
des Mindestabstandes nach § 1 Absatz 1 Satz 2, zum 
Schutz von Kunden, Besuchern und des Personals vor 
Infektionen sowie zur Durchführung von verstärkten 
Reinigungs- und Desinfektionsintervallen enthalten . 
Dabei sind insbesondere die einschlägigen Empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts (RKI) zum Infektions-
schutz in ihrer jeweiligen Fassung, die Vorgaben der 
jeweiligen Arbeitsschutzbehörden und der zuständigen 
Berufsgenossenschaften zu beachten .

(3) Nähere und besondere Anforderungen zu Schutz- 
und Hygienekonzepten kann das Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit dem fachlich 
zuständigen Ressort in einem bereichsspezifischen Hy-
gienerahmenkonzept bestimmen . Entsprechende Hy-
gienerahmenkonzepte werden auch auf www .corona .
saarland .de veröffentlicht und sind von den Betreibern 
und sonstigen Verantwortlichen und Veranstaltern ein-
zuhalten .

Bereichsspezifische Hygienerahmenkonzepte sind ins-
besondere erforderlich für

1 . den Betrieb eines Gaststättengewerbes nach dem 
Saarländischen Gaststättengesetz sowie den Be-
trieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art,

2 . den Betrieb von Hotels, Beherbergungsbetrieben 
und Campingplätzen sowie die Zurverfügungstel-
lung jeglicher Unterkünfte,

3 . den Probenbetrieb von Theatervorstellungen, 
Opern oder Konzerten,

4 . die Durchführung sonstiger Veranstaltungen,

5 . die Veranstaltung von Reisebusreisen,

6 . die Erbringung von körpernahen Dienstleistungen .

§ 5a 
Testung

Soweit in der Folge die Vorlage eines Nachweises über 
das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus vorgesehen ist, gilt:

1 . Als Nachweis gelten ein ärztliches Zeugnis oder 
ein Testergebnis in elektronischer oder schriftli-
cher Form hinsichtlich des Nichtvorliegens einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 . 
Hierzu kann das in der Anlage vorhandene Muster 
verwendet werden oder ein dem Inhalt nach ent-
sprechendes .

2 . Der zugrunde liegende Test muss die Anforderun-
gen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter 
der Adresse https://www .rki .de/covid-19-tests ver-
öffentlicht sind, erfüllen.

3 . Die zugrunde liegende Entnahme eines Abstrichs 
darf nicht länger als 24 Stunden zurückliegen .

4 . Das Testergebnis ist durch die durchführende Stel-
le zu bescheinigen . Selbsttests kommt Beweiskraft 
im Sinne dieser Verordnung nur zu, wenn sie vor 
Ort unter Aufsicht des Verantwortlichen durchge-
führt werden,

5 . Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebens-
jahres sind von der Testung befreit .

§ 6 
Kontaktbeschränkungen

(1) Private Zusammenkünfte im öffentlichen Raum, 
in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten 
Grundstücken werden auf den Kreis der Angehörigen 
des eigenen Haushaltes sowie darüber hinaus Ange-
hörige eines weiteren Haushaltes sowie eines weiteren 
Haushaltes aus dem familiären Bezugskreis begrenzt; 
dabei dürfen insgesamt höchstens fünf Personen 
gleichzeitig anwesend sein . Bei Haushalten, denen 
bereits vier oder mehr Personen angehören, dürfen ab-
weichend von Satz 1 zwei weitere Personen, wovon 
höchstens eine nicht aus dem familiären Bezugskreis 
des gastgebenden Haushaltes stammen darf, gleich-
zeitig anwesend sein . Kinder bis 14 Jahre sind jeweils 
von der Höchstzahl ausgenommen . Ehepaare, Lebens-
partner und nicht eheliche Lebensgemeinschaften 
gelten auch dann als ein Haushalt, wenn sie nicht im 
gleichen Haushalt leben . Private Zusammenkünfte sind 
im Außenbereich mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 
zehn Personen zulässig, sofern alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einen negativen SARS-CoV-2-Test 
nach Maßgabe des § 5a vorlegen können .

Ansammlungen mit mehr als zehn Personen sind ver-
boten .
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(2) Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, mit 
Ausnahme des § 7 Absatz 5 Satz 2 Nummer 5, sind im 
Innenbereich untersagt .

(2a) Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind 
im Außenbereich mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 
zehn Personen pro Veranstaltungstag und -ort zuläs-
sig, sofern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 
negativen SARS-CoV-2-Test nach Maßgabe des § 5a 
vorlegen können . Die Veranstaltungen sind der Orts-
polizeibehörde unter Angabe des Veranstalters zu mel-
den . Der Veranstalter hat geeignete Maßnahmen zur 
vollständigen Nachverfolgbarkeit nach Maßgabe des 
§ 6 Absatz 1 des Saarländischen COVID-19-Maßnah-
mengesetzes zu treffen.

(3) Veranstaltungen, die nicht unter Absatz 2 und Ab-
satz 2a fallen und zu denen je Veranstaltungstag und 
-ort in der Summe unter freiem Himmel oder in ge-
schlossenen Räumen nicht mehr als zehn Personen zu 
erwarten sind, können stattfinden. Veranstaltungen sind 
unter Angabe des Veranstalters der Ortspolizeibehörde 
zu melden . Der Veranstalter hat geeignete Maßnahmen 
zur vollständigen Nachverfolgbarkeit nach Maßgabe 
des § 6 Absatz 1 des Saarländischen COVID-19-Maß-
nahmengesetzes zu treffen und besondere infektions-
schutzrechtliche Auflagen zu beachten. Veranstaltungen 
und Zusammenkünfte mit einer höheren Personenzahl 
sind nur dann zulässig, wenn für deren Durchführung 
ein dringendes und unabweisbares rechtliches oder tat-
sächliches Bedürfnis besteht . Dabei sind weitere veran-
staltungsspezifische Hygienemaßnahmen umzusetzen. 
Von den Beschränkungen der Sätze 1 und 2 ausgenom-
men sind Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die 
dem Betrieb von Einrichtungen, die nicht nach dieser 
Verordnung untersagt sind, zu dienen bestimmt sind; 
die für den Betrieb der jeweiligen Einrichtung gelten-
den Hygienevorschriften sind einzuhalten .

Der Mindestabstand nach Maßgabe des § 1 Absatz 1 
Satz 2 ist bei allen Veranstaltungen und Zusammen-
künften wo immer möglich einzuhalten, außer zwi-
schen Angehörigen des familiären Bezugskreises nach 
§ 1 und Angehörigen des bestimmbaren weiteren Haus-
haltes .

(4) Veranstaltungen, zu denen je Veranstaltungstag und 
-ort in der Summe mehr als 1 000 Personen zu erwarten 
sind, sind untersagt . Die übrigen Bestimmungen der 
Absätze 2 und 3 bleiben hiervon unberührt .

(5) Das Selbstorganisationsrecht des Landtages, der 
Gebietskörperschaften und sonstiger Körperschaften, 
Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts so-
wie die Tätigkeit der Gerichte bleiben unberührt . Dies 
gilt auch für die Tätigkeit der Parteien, Wählergruppen 
und Vereinigungen im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 
des Grundgesetzes mit der Maßgabe, dass bei Veran-
staltungen und Zusammenkünften der Mindestabstand 
nach § 1 Absatz 1 Satz 2 einzuhalten ist sowie weitere 
veranstaltungsspezifische Hygienemaßnahmen umge-
setzt werden .

(6) Für Bestattungen und standesamtliche Trauungen 
gilt, vorbehaltlich weiterer ortspolizeilicher Vorgaben, 
Absatz 3 entsprechend . Für Bestattungen sollen von 

der Ortspolizeibehörde Ausnahmegenehmigungen er-
teilt werden, soweit dies im Einzelfall aus infektions-
schutzrechtlicher Sicht vertretbar ist .
(7) Gottesdienste und gemeinsame Gebete sind unter 
freiem Himmel, in Kirchen, Moscheen, Synagogen so-
wie in sonstigen Räumlichkeiten, die zur Grundrechts-
ausübung gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes genutzt 
werden, zulässig, wenn die aus Infektionsschutzgrün-
den gebotene Begrenzung der Teilnehmerzahl nach 
Maßgabe des Mindestabstandes nach § 1 Absatz 1 
Satz 2 sowie die besonderen Schutz- und Hygienere-
gelungen gewährleistet sind . Der Gemeindegesang ist 
in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie in sonstigen 
Räumlichkeiten, die zur Grundrechtsausübung gemäß 
Artikel 4 des Grundgesetzes genutzt werden, unter-
sagt . Die Betretungsbeschränkungen des § 4 Absatz 1 
finden keine Anwendung. Zusammenkünfte im Sinne 
des Satzes 1 mit mehr als zehn Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sind spätestens zwei Werktage zuvor bei 
der zuständigen Ortspolizeibehörde anzuzeigen, sofern 
keine generellen Absprachen mit der entsprechenden 
Behörde getroffen wurden.
(8) Versammlungen im Sinne des Versammlungsge-
setzes sind zulässig, sofern sie ortsfest oder als Stand-
kundgebung stattfinden, der Mindestabstand der Teil-
nehmer nach § 1 Absatz 1 Satz 2 sichergestellt wird 
und besondere infektionsschutzrechtliche Auflagen der 
zuständigen Behörden beachtet werden .

§ 7 
Betriebsuntersagungen und -beschränkungen 

sowie Schließung von Einrichtungen
(1) Verboten sind der Betrieb eines Gaststättengewer-
bes nach dem Saarländischen Gaststättengesetz vom 
13 . April 2011 (Amtsbl . I S . 206), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 12 . Juni 2012 (Amtsbl . I S . 156), 
der Betrieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art 
und der Betrieb von Betriebskantinen und Mensen .
Abweichend von Satz 1 sind gestattet
1 . die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen 

Speisen und Getränken für den Verzehr nicht an 
Ort und Stelle,

2 . der Betrieb von Betriebskantinen und Mensen im 
Innenbereich, wenn die Arbeitsabläufe im Betrieb 
eine Schließung nicht zulassen, insbesondere wenn 
der Verzehr mitnahmefähiger Speisen und Geträn-
ke an anderer Stelle nicht zumutbar ist,

3 . der Betrieb von Rastanlagen an Bundesautobahnen 
und gastronomische Betriebe an Autohöfen,

4 . der Betrieb eines Gaststättengewerbes, der Be-
trieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art und 
von Betriebskantinen und Mensen im Außenbe-
reich mit vorheriger Terminvereinbarung unter Be-
schränkung auf Gruppen von bis zu zehn Personen 
pro Tisch, sofern alle Gäste dieser Gruppen einen 
negativen SARS-CoV-2-Test nach Maßgabe des 
§ 5a vorlegen können, oder Gruppen, deren Teil-
nehmer sich auf den Personenkreis nach § 6 Ab-
satz 1 beschränken .
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(2) Verboten ist die Erbringung sexueller Dienstleis-
tungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Prostitu-
iertenschutzgesetzes vom 21 . Oktober 2016 (BGBl . I 
S . 2372), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 9 . März 2021 (BGBl . I S . 327), sowie die 
Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne des § 2 
Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes .
(3) Die Erbringung körpernaher Dienstleistungen, bei 
denen nicht dauerhaft eine Maske getragen werden 
kann, ist nur gestattet für Kundinnen und Kunden, die 
einen negativen SARS-CoV-2-Test nach Maßgabe des 
§ 5a vorlegen können und unter Beachtung der Aufla-
gen zur Hygiene nach § 5. Die Pflicht zur Vorlage eines 
Testergebnisses nach Satz 1 gilt nicht im Gesundheits-
bereich bei der Erbringung medizinischer oder thera-
peutischer Leistungen .
(4) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb einschließ-
lich des Betriebs von Tanzschulen ist in Form von kon-
taktfreiem Sport im Außenbereich, auch auf Außen-
sportanlagen, zulässig .
Abweichend von Satz 1 ist kontaktfreier Sport im In-
nenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich, auch 
auf Außensportanlagen, zulässig, sofern alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einen negativen SARS-CoV-2-
Test nach Maßgabe des § 5a vorlegen können .
Bei der Durchführung des Sportbetriebes müssen min-
destens die folgenden Voraussetzungen eingehalten 
werden:
1 . Einhaltung des Mindestabstandes nach § 1 Ab-

satz 1 Satz 2 im Innenbereich; die Regelung des 
§ 1 Absatz 2 bleibt unberührt,

2 . Ausschluss von Zuschauern .
(4a) Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb des Berufs-
sports und von Sportlerinnen und Sportlern des Olym-
piakaders, des Perspektiv-Kaders, der Nachwuchska-
der, des paralympischen Kaders und des Landeskaders 
ist zulässig . Die Nutzung muss in allen Fällen aus in-
fektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sein .
Zuschauer sind nicht erlaubt .
(5) Zu schließen sind Institutionen und Einrichtungen, 
soweit sie der Freizeitgestaltung dienen, wie der Be-
trieb von Messen, Freizeitparks und Anbieter von Frei-
zeitaktivitäten (drinnen wie draußen), Schwimm- und 
Spaßbädern, Saunen, Thermen, Clubs und Diskothe-
ken, Wettvermittlungsstellen, Fitnessstudios und ähn-
liche Einrichtungen .
Von der Schließung ausgenommen sind
1. öffentliche Spielplätze,
2 . Wildparks, Zoos,
3 . Bibliotheken,
4 . Museen, Galerien, Gedenkstätten, unter der Bedin-

gung einer vorherigen Terminvereinbarung,
5 . Theater, Konzerthäuser und Opernhäuser und 

 Kinos, unter der Bedingung der Vorlage eines ne-
gativen SARS-CoV-2-Tests nach Maßgabe des 

§ 5a der Besucherinnen und Besucher; abweichend 
von Satz 2 ist die Vorlage eines negativen SARS-
CoV-2-Tests im Außenbereich bei Beschränkung 
der einzelnen Besuchergruppen auf den Personen-
kreis nach § 6 Absatz 1 nicht notwendig,

6 . geeignete, kontaktfreie Angebote zur kulturellen 
Betätigung in Gruppen im Außenbereich durch da-
rauf ausgerichtete Einrichtungen, wobei dabei die 
Nutzung von Blasinstrumenten und die Ausübung 
von Gesang nicht zulässig sind,

7 . Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie 
vergleichbare soziale Einrichtungen und Angebote,

8 . abweichend von Satz 1 für kontaktfreien Sport, Fit-
nessstudios und vergleichbare Sporteinrichtungen 
jeweils im Außenbereich, sofern die notwendigen 
Hygienemaßnahmen nach § 5 eingehalten und 
Kontakte zwischen Kunden vermieden werden; ab-
weichend von Satz 1 kann kontaktfreies Training 
im Innenbereich von Sportstätten wie Fitnessstu-
dios oder vergleichbaren Sporteinrichtungen un-
ter Beachtung der Hygienemaßnahmen nach § 5 
durchgeführt werden, wenn der Nachweis eines 
negativen SARS-CoV-2-Tests nach Maßgabe des 
§ 5a geführt wird,

9 . Wettannahmestellen privater Anbieter; die Räum-
lichkeiten dürfen lediglich zur Abwicklung des 
Wettgeschäfts betreten werden; eine erneute Bedie-
nung einer Kundin oder eines Kunden darf frühes-
tens zwei Stunden nach bereits erfolgter Bedienung 
stattfinden,

10 . abweichend von Satz 1 Schwimmbäder zum Zwe-
cke der Ausbildung und des Trainingsbetriebes von 
Rettungsschwimmern,

11 . Spielhallen und Spielbanken unter der Bedingung 
der Vorlage eines negativen SARS-CoV-2-Tests 
nach Maßgabe des § 5a der Besucherinnen und Be-
sucher .

(6) Untersagt ist der Betrieb von Hotels, Beherber-
gungsbetrieben und Campingplätzen sowie die Zur-
verfügungstellung jeglicher Unterkünfte zu privaten 
touristischen Zwecken . Abweichend hiervon ist der 
hoteltypische Betrieb nur für beruflich veranlasste oder 
aus unabweisbaren persönlichen Gründen Reisende 
zulässig . Die Durchführung von touristischen Reise-
busreisen, Schiffsreisen oder ähnlichen Angeboten ist 
unzulässig .
(7) Den Betreibern von Verkaufsstellen im Sinne des 
Saarländischen Gesetzes zur Regelung der Ladenöff-
nungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG Saarland) 
vom 15 . November 2006 (Amtsbl . S . 1974), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 Nummer 2 des Gesetzes vom 
11 . November 2020 (Amtsbl . I S . 1262), sowie dem 
Gaststättengewerbe nach dem Saarländischen Gast-
stättengesetz vom 13 . April 2011 (Amtsbl . I S . 206), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12 . Juni 2012 
(Amtsbl . I S . 156), und sonstigen Gastronomiebetrie-
ben jeder Art sind der Verkauf, die Lieferung und Ab-
gabe von alkoholhaltigen Getränken in der Zeit von 
23 .00 bis 6 .00 Uhr untersagt .
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(8) Die Ortspolizeibehörden werden ermächtigt, auf 
belebten Plätzen und Straßen den Verzehr von alkoho-
lischen Getränken zu untersagen .

(9) Die zuständige Ortspolizeibehörde kann in atypi-
schen Einzelfällen auf Antrag Ausnahmegenehmigun-
gen erteilen, soweit dies aus Sicht des Infektionsschut-
zes unbedenklich ist und der Zweck dieser Verordnung 
gewahrt wird . Die Ausnahmegenehmigung kann zeit-
lich befristet werden .

§ 8 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Die Beschäftigung und Betreuung in Einrichtungen 
gemäß dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch ist ge-
stattet und zulässig, sofern der Leistungserbringer ein 
Infektionsschutz-, Hygiene- und Reinigungskonzept 
vorhält, das auch die Fahrdienste umfasst und sich an 
den Empfehlungen der Bundesregierung zum Arbeits-
schutz in Zeiten der Corona-Pandemie Arbeitsschutz-
standard SARS-CoV-2 in der aktuell gültigen Fassung 
orientiert . Die Maßgaben der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung – (Corona-ArbSchV) in der jeweils 
gültigen Fassung finden Anwendung. Es sind geeignete 
Maßnahmen zur vollständigen Kontaktnachverfolgung 
nach Maßgabe des § 6 Absatz 1des Saarländischen 
COVID-19-Maßnahmengesetzes vom 22 . Januar 2021 
(Amtsbl . I S . 220) und zum Einhalten des Mindestab-
standes nach § 1 Absatz 1 Satz 2 sicherzustellen . Für 
die Einhaltung und Fortschreibung des Konzepts ist 
der Leistungserbringer verantwortlich . Nähere Einzel-
heiten hierzu regelt das „Handlungskonzept des Saar-
landes zum Infektionsschutz und zum gleichzeitigen 
Schutz vulnerabler Gruppen im Bereich der Einglie-
derungshilfe im Rahmen der Corona-Pandemiemaß-
nahmen“ in der jeweils gültigen Fassung . Im Übrigen 
wird auf die Regelungen für den Bereich der Eingliede-
rungshilfe in § 9 Absatz 5 und 6 verwiesen .

§ 8a 
Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie 

vergleichbare soziale Einrichtungen und Angebote

Der Betrieb von Einrichtungen der Sozial- und Jugend-
hilfe sowie vergleichbarer Einrichtungen und Angebote 
ist gestattet . § 8 Satz 1 bis 4 gilt entsprechend den spe-
zifischen Anforderungen der Sozial-und Jugendhilfe.

§ 9 
Einrichtungen zur Pflege, Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäuser und 
weitere Leistungsbereiche

(1) Das Betreten von Einrichtungen der teilstationären 
Tages- und Nachtpflege sowie die Zurverfügungstel-
lung von Betreuungsgruppenangeboten sind untersagt . 
Ausnahmen zu Satz 1 können auf Antrag durch das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
zur Ermöglichung einer Betreuung in Gruppen von bis 
zu 15 Tagespflegegästen genehmigt werden. Hierbei ist 
ein Hygienekonzept vorzulegen .

Die Zurverfügungstellung von Betreuungsgruppen-
angeboten für Pflegebedürftige wird erlaubt, sofern 
die Vorgaben des Musterhygieneschutzkonzepts des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie eingehalten werden . Dies ist den für die An-
erkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 
zuständigen Landkreisen und dem Regionalverband, 
vor Wiederaufnahme der Betreuungstätigkeit schrift-
lich zu bestätigen . Die Zuständigkeiten gemäß § 12 
dieser Verordnung bleiben hiervon unberührt .
(2) Besuche in Einrichtungen nach den §§ 1a und 1b 
des Saarländischen Wohn-, Betreuungs- und Pflege-
qualitätsgesetzes sind im Rahmen eines Besuchskon-
zepts zulässig . Das Besuchskonzept muss mindestens 
einen täglichen Besuch von zwei Besucherinnen oder 
Besuchern aus zwei Hausständen ermöglichen . Hierzu 
erlässt das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie unter Berücksichtigung des aktuellen 
Infektionsgeschehens Richtlinien, die insbesondere 
Festlegungen zur Anzahl und Dauer der Besuche, zum 
Kreis der Besucher, zur Registrierung der Besucher so-
wie Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung des 
Mindestabstandes nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und zum 
Schutz der Bewohner und des Personals vor Infektio-
nen enthalten können .
(3) Für den Betrieb von Krankenhäusern, Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen werden nachstehen-
de Maßnahmen angeordnet:
1 . Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

den Eintrag von Coronaviren zu erschweren, Pa-
tienten und Personal zu schützen und persönliche 
Schutzausrüstung einzusparen . Bei der Auswahl 
der Maßnahmen sind auch patientenbezogene As-
pekte zu berücksichtigen .

2 . Die Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-
gen haben ein schriftliches Testkonzept zu erstellen 
und fortlaufend zu aktualisieren . Dabei haben sie 
die Vorgaben der jeweils gültigen Nationalen Test-
strategie SARS-CoV-2 und die Vorgaben der saar-
ländischen Teststrategie sowie die jeweils aktuel-
len Hinweise des RKI zur Testung von Patienten 
auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu beachten .

3 . Die Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-
gen haben auf der Basis der unterschiedlichen bau-
lichen Voraussetzungen, des differenzierten Versor-
gungsauftrags und der unterschiedlichen Aufgaben 
in ambulanter, tagesklinischer und stationärer Ver-
sorgung ein Hygienekonzept unter Einbindung der 
zuständigen Gesundheitsämter zu erstellen .

4 . Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Nummer 1 und 3 
bis 7 des Infektionsschutzgesetzes, ausgenommen 
Hospize, dürfen nicht für Zwecke des Besuchs von 
Patientinnen und Patienten betreten werden .

Ausgenommen von dieser Einschränkung des Besuchs-
rechts sind
1 . Fachkrankenhäuser und Fachabteilungen für Psy-

chiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiat-
rie der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und 
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-psychotherapie und in Palliativstationen und -be-
reichen . In diesen Einrichtungen legen die behan-
delnden Ärztinnen und Ärzte in Absprache mit den 
Patienten und Angehörigen die Besuchsmöglich-
keiten fest .

2 . Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen . Die 
Besuchsmöglichkeiten sind in Absprache mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten festzulegen .

3 . die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspart-
nerin oder der Lebenspartner, die Verlobte oder 
der Verlobte, sonstige nahe Angehörige oder na-
hestehende Personen . Diesen sind bei schwersten 
Erkrankungen medizinisch oder ethisch-sozial an-
gezeigte Besuche, insbesondere bei Geburten oder 
bei Personen im Sterbeprozess zu gestatten . Die 
Begleitung Sterbender muss jederzeit gewährleis-
tet sein . Weiter ist bei Aufklärungsgesprächen und 
vor risikobehafteten Eingriffen und Behandlungen 
eine Begleitung durch den vorgenannten Personen-
kreis zu gestatten . Die Einschätzung erfolgt unter 
Einbindung der Patientinnen und Patienten sowie 
deren Angehörigen durch die behandelnden Ärz-
tinnen oder Ärzte .

4 . Seelsorgerinnen und Seelsorger und rechtliche Be-
treuerinnen und Betreuer, soweit ein persönlicher 
Kontakt zur Erfüllung der ihnen übertragenen Auf-
gaben nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
erforderlich ist; Bevollmächtigte werden rechtli-
chen Betreuerinnen und Betreuern gleichgestellt, 
die jeweils in dieser Funktion die Einrichtung auf-
suchen .

 Ein Besuch ist nur bei negativem durch das Kran-
kenhaus oder die Rehabilitationseinrichtung durch-
geführtem Antigentest möglich . Für den Besuch 
sind geeignete Schutzmaßnahmen einzuhalten und 
eine Hygieneunterweisung regelmäßig durchzu-
führen . Eine vollständige Isolation der Patientin-
nen und Patienten ist zu verhindern . Die Besuchs-
zeiten sind so einzurichten, dass ein Besuch auch 
berufstätigen Angehörigen ermöglicht wird .

5 . Planbare Aufnahmen, auch in Tageskliniken, sind 
nach Maßgabe und Weisung des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie so zu 
planen und durchzuführen, dass zeitnah die Auf-
nahmekapazitäten für COVID-19-Patientinnen 
oder -Patienten bereitstehen; dies gilt insbesonde-
re für die Kapazitäten in der Intensivmedizin . Das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie kann die Durchführung planbarer Behand-
lungen auf medizinisch notwendige Behandlungen 
gegenüber einzelnen Krankenhäusern beschrän-
ken, damit zeitnah die Aufnahmekapazitäten für 
COVID-19-Patientinnen und -Patienten erhöht und 
notwendige personelle Ressourcen geschaffen wer-
den können .

6. Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für 
Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen 
und Besucher können unter Berücksichtigung der 
Vorgaben der §§ 5 und 6 dieser Verordnung geöff-
net werden . Betriebskantinen können unter Einhal-

tung der Vorgaben nach § 5 für Beschäftigte der 
Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen geöffnet werden, wenn die Arbeitsab-
läufe im Betrieb eine Schließung nicht zulassen, 
insbesondere wenn der Verzehr mitnahmefähiger 
Speisen und Getränke an anderer Stelle nicht zu-
mutbar ist . Wartebereiche sind entsprechend den 
Empfehlungen des RKI kontaktreduzierend auszu-
gestalten .

(4) Von den Betretungsverboten der Absätze 1 bis 3 
sind Betretungen zum Zweck der Rechtspflege und der 
sozialleistungsrechtlichen Bedarfsermittlung durch So-
zialleistungsträger ausgenommen .

(5) In Einrichtungen nach § 1a des Saarländischen 
Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetzes vom 
6 . Mai 2009 (Amtsbl . S . 906), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22 . August 2018 (Amtsbl . I 
S . 674), sind alle Bewohnerinnen und Bewohner mit-
tels PoC-Antigen-Test zweimal wöchentlich auf das 
Vorliegen einer Erkrankung mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu testen, mit Ausnahme bei Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, wenn gesundheitliche Ein-
schränkungen dem entgegenstehen . Ebenfalls zweimal 
wöchentlich sind alle im Dienst befindlichen Beschäf-
tigten einschließlich aller Ehrenamtlichen und Leihar-
beitnehmer in besonderen Wohnformen für Menschen 
mit Behinderung gemäß dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch zu testen .

In Einrichtungen für volljährige Menschen mit Pflege- 
und Unterstützungsbedarf sind alle im Dienst befindli-
chen Beschäftigten einschließlich aller Ehrenamtlichen 
und Leiharbeiternehmer mindestens dreimal pro Wo-
che zu testen .

Alle Besucherinnen und Besucher, die die in Satz 1 ge-
nannten Einrichtungen aufsuchen dürfen, sind bei je-
dem Besuch zu testen . Personen, die zum Zwecke der 
Rechtspflege, der Seelsorge oder aus medizinischen 
oder therapeutischen Gründen an einem Tag mehrere 
Einrichtungen in ihrer jeweiligen Funktion besuchen, 
werden bei Betreten der ersten Einrichtung mittels 
PoC-Antigentest auf das Vorliegen einer Erkrankung 
mit dem Coronavirus SARS-COV-2 getestet . Das Er-
gebnis ist der Person schriftlich zu bestätigen . Die 
schriftliche Bestätigung dient an diesem Tag zur Vorla-
ge bei Besuch weiterer Einrichtungen zur Vermeidung 
einer erneuten Testung am gleichen Tag . Gleiches gilt 
für Fußpflegerinnen und Fußpfleger.

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungs-
dienstes des Zweckverbandes für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Saar (ZRF), die die genannten 
Einrichtungen aufsuchen, wird in Abweichung der Vor-
gaben zur täglichen Testung, eine PoC-Testung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von dreimal wöchentlich 
vorgegeben, wenn sie in Vollschutz ihrer persönlichen 
Schutzausrüstung die Einrichtungen betreten . Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen entsprechen-
den Nachweis mit sich zu führen .

Beschäftigte im Bereich der Pflege, der Eingliederungs-
hilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe erhalten einen 
Anspruch auf Durchführung eines PCR-Tests in dem 
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saarländischen Testzentrum nach Beendigung einer be-
hördlich angeordneten Absonderung oder Quarantäne .

(6) Personen, die Aufgaben der Rechtspflege wahrneh-
men, sowie Beamte des Polizei- und Justizvollzugs-
dienstes im Rahmen ihrer Dienstausübung sind von 
den Testpflichten nach den Absätzen 2, 3 und 5 mit 
der Maßgabe freigestellt, dass ihnen Zutritt aufgrund 
einer durch ihren Dienstherrn ausgestellten Bescheini-
gung über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus zu gewähren ist, wenn die zu-
grunde liegende Testung nicht länger als 24 Stunden 
zurückliegt . Wird eine Bescheinigung des Dienstherrn 
nicht vorgelegt, wird ein Test von der Einrichtung vor-
genommen; in diesem Fall gelten Absatz 5 Satz 5 und 
6 entsprechend . Bei der dienstlich veranlassten Be-
gleitung dringender medizinischer Notfälle sowie bei 
sonstiger dienstlich veranlasster Eilbedürftigkeit ist der 
Zutritt ohne Nachweis über das Nichtvorliegen einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu gestatten .

(7) Alle Beschäftigten, einschließlich aller Ehrenamt-
lichen und Leiharbeitnehmer nach Absatz 5 Satz 1, 
müssen beim Kontakt mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern eine Maske der Standards FFP2 tragen .

§ 10 
Hochschulen, Berufsakademien und 

wissenschaftliche Forschungseinrichtungen; 
Staatliche Prüfungen, Ausbildungsgänge  

sowie Fortbildungen

(1) Die Durchführung des Studien- und Lehrbetriebs 
der Universität des Saarlandes, der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft, der Hochschule der Bildenden 
Künste und der Hochschule für Musik Saar in Präsenz-
form ist untersagt . Ausgenommen sind, unter der Maß-
gabe der Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den 
Empfehlungen des RKI und der Berücksichtigung der 
aktuellen Pandemiepläne der jeweiligen Hochschule, 
insbesondere Labortätigkeiten, Praktika, praktische 
und künstlerische Ausbildungstätigkeiten und Prüfun-
gen . Nähere Bestimmungen zur Anpassung von Lehre, 
Studium und Prüfungen können von der für die jeweili-
ge Hochschule zuständigen Aufsichtsbehörde erlassen 
werden .

(2) Die Hochschulen können im jeweiligen Einzelfall 
im Einvernehmen mit den betroffenen Studierenden 
entscheiden, ob sie mündliche Prüfungen per Video-
konferenz durchführen . Hierfür können auch die gän-
gigen kommerziellen Systeme genutzt werden, wobei 
die Sicherheit sowie die Identitätsfeststellung zu ge-
währleisten sind .

(3) Die Prüfungsämter sind angehalten, die Bearbei-
tungszeiten laufender Qualifizierungsarbeiten, insbe-
sondere Hausarbeiten, Bachelor-, Master- und Staats-
examensarbeiten, entsprechend anzupassen .

(4) Absatz 1 gilt entsprechend für im Saarland staat-
lich anerkannte Hochschulen in freier Trägerschaft, für 
staatlich anerkannte Berufsakademien und für wissen-
schaftliche Forschungseinrichtungen im Saarland .

(5) Staatliche Prüfungen bleiben von dieser Verord-
nung unberührt und können unter Beachtung der im 
Einzelfall erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden . Dasselbe gilt für Präsenzveran-
staltungen im Rahmen staatlicher Ausbildungsgänge 
und Fortbildungen. Die näheren Bestimmungen trifft 
die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde .

(6) Eignungs- und Kenntnisprüfungen sowie Studier-
fähigkeitstests in den Bereichen Medizin, Pharmazie 
und Psychotherapie können unter Beachtung der erfor-
derlichen Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt 
werden .

§ 11 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Ge- oder Verboten des § 2 
Absatz 2, 3 und 4 sowie der §§ 4 bis 10 oder des § 13 
zuwiderhandelt .

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden .

(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt .

§ 12 
Zuständige Behörden

(1) Zuständig für die Ausführung und Durchsetzung 
dieser Verordnung sind die Ortspolizeibehörden . Zu-
ständige Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dieser Ver-
ordnung sind die Gemeindeverbände . Die Ortspolizei-
behörden und die Vollzugspolizei werden ermächtigt, 
bei Verstößen gegen die bußgeldbewehrten Vorschrif-
ten des § 2 Absatz 2 Verwarnungen zu erteilen und Ver-
warnungsgelder in Höhe von 50 Euro zu erheben .

(2) Die Vollzugspolizei leistet Amts- und Vollzugshilfe; 
die polizeilichen Gefahrenabwehraufgaben nach dem 
Saarländischen Polizeigesetz bleiben unberührt und 
bestehen weiterhin fort .

§ 13 
Sonderregelung für Gebiete  

mit besonderem Infektionsgeschehen

(1) Übersteigt die Anzahl der Neuinfektionen mit dem 
SARS-CoV-2-Virus innerhalb eines Zeitraums von sie-
ben Tagen pro 100 000 Einwohner in einem Landkreis 
oder im Regionalverband Saarbrücken an drei auf-
einanderfolgenden Tagen den Wert von 200 (Sieben- 
Tages-Inzidenz), ist es in dem jeweiligen Landkreis 
oder dem Regionalverband den Einwohnerinnen und 
Einwohnern untersagt, sich aus einem Umkreis von 
mehr als 15 Kilometern der Wohnanschrift oder der 
Anschrift des gewöhnlichen Aufenthaltes für tagestou-
ristische Ausflüge hinauszubegeben.
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(2) Die in den Landkreisen oder dem Regionalver-
band Saarbrücken auftretenden Inzidenzen werden zur 
Bestimmung des nach Absatz 1 Satz 1 maßgeblichen 
Schwellenwertes täglich von den Gesundheitsämtern 
an das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie gemeldet . Das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie stellt die Überschrei-
tung des Grenzwertes nach Absatz 1 Satz 1 fest und 
macht dies im Amtsblatt des Saarlandes bekannt . Die 
Einschränkung nach Absatz 1 Satz 1 tritt am Tag nach 
der Bekanntmachung in Kraft . Das Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie kann von der 
Feststellung und Bekanntmachung mit den Folgen des 
Absatzes 1 absehen, wenn die Überschreitung der oben 
genannten Sieben-Tages-Inzidenz auf einem lokalisier-
ten und klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, insbe-
sondere in einzelnen Betreuungs- oder Pflegeeinrich-
tungen, Gemeinschaftsunterkünften oder Betrieben, 
beruht, die Infektionsketten bekannt sind und weiter-
gehende Beschränkungen für den Landkreis oder den 
Regionalverband Saarbrücken oder deren Teilgebiete 
aus Gründen des Infektionsschutzes nicht geboten sind .

(3) Wird der Grenzwert von 200 Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohner für einen Zeitraum von fünf auf-
einanderfolgenden Tagen unterschritten, stellt das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
dies fest und macht es im Amtsblatt bekannt . Die Ein-
schränkung nach Absatz 1 Satz 1 tritt am Tag nach der 
Bekanntmachung außer Kraft .

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 6 . April 2021 in Kraft . 
Gleichzeitig treten die Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I 
S . 744, 747) und die Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I 
S . 798, 801) außer Kraft .

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 18 . April 
2021 außer Kraft .

(3) 
Verordnung zum Schulbetrieb und zum Betrieb 

sonstiger Bildungseinrichtungen sowie zum Betrieb 
von Kindertageseinrichtungen während 

der Corona-Pandemie

Kapitel 1 
Schulbetrieb und Betrieb von 

Kindertageseinrichtungen, 
Kindergroßtagespflegestellen und 

heilpädagogischen Tagesstätten während der 
Corona-Pandemie

§ 1 
Schulbetrieb während der Corona-Pandemie

(1) Der Schulbetrieb an den allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen findet gemäß den Vorgaben des 

Ministeriums für Bildung und Kultur statt . Dies gilt 
auch im gebundenen und freiwilligen Ganztag .
(2) Zur Gewährleistung des Schulbetriebs sind alle 
Schulen verpflichtet, die Vorgaben des „Musterhy-
gieneplans Saarland zum Infektionsschutz in Schu-
len im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen“ 
vom 7 . August 2020 in der jeweils geltenden Fas-
sung (https:// corona .saarland .de/DE/service/down-
loads/_documents/hygienekonzepte/ dld_hygienemass-
nahmenschule-2020-07-03 .pdf) einzuhalten . Dieser 
ergänzt den gemäß § 36 des Infektionsschutzgesetzes 
von der jeweiligen Schule zu erstellenden Hygieneplan 
um weitere Vorgaben zur Pandemiebekämpfung .
Die in dieser Verordnung getroffenen Regelungen und 
die Vorgabe des „Musterhygieneplans Saarland zum 
Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona-
Pandemiemaßnahmen“ gehen der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung vom 21 . Januar 2021 (BAnz AT 
22 .01 .2021 V1) im Schulbereich (§§ 1 bis 1b) vor als 
abweichende Regelungen im Sinne des § 1 Absatz 2 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, beziehungs-
weise konkretisieren die Umsetzung der in der SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung getroffenen Vorgaben 
für den Schulbereich .
(3) Die Schülerinnen und Schüler, die nach näherer 
Maßgabe des Ministeriums für Bildung und Kultur als 
vulnerabel zu betrachten sind oder mit als vulnerabel 
zu betrachtenden Personen in einem Haushalt leben, 
werden auf Wunsch und nach Vorlage des entsprechen-
den ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit . 
Die Befreiung gilt nicht für die Teilnahme an schrift-
lichen und mündlichen Prüfungen sowie für die Durch-
führung von Leistungsnachweisen . Insoweit sind für 
diese Personen jeweils besondere Schutzmaßnahmen 
zu treffen.
(4) Für Schülerinnen und Schüler nach Absatz 3 und 
Schülerinnen und Schüler, die aus Infektionsschutz-
gründen aufgrund einer entsprechenden Quarantänean-
ordnung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erfolgt 
die Beschulung im „Lernen von zu Hause“ .
(5) Sofern der reguläre Unterricht wegen der in Ab-
satz 1 und Absatz 2 Satz 1 genannten Vorgaben nicht im 
vorgesehenen Umfang als Präsenzunterricht stattfindet, 
erfüllt die Schule ihren Bildungs- und Erziehungsauf-
trag durch ein pädagogisches Angebot im „Lernen von 
zu Hause“ .
(6) Die Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler be-
steht auch in den Fällen der Absätze 3 bis 5 fort und 
wird auch durch die Wahrnehmung des pädagogischen 
Angebots und das Nachkommen der damit verbunde-
nen Verpflichtungen im „Lernen von zu Hause“ erfüllt.

§ 1a 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

(1) Im Präsenzangebot der Schule besteht für alle Schü-
lerinnen und Schüler – auch für die Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule – sowie für Lehrkräfte und 
das sonstige pädagogische Personal der Schule für den 
gesamten schulischen Betrieb in den Klassen-, Unter-
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richts- und Betreuungsräumen im Vor- und Nachmit-
tagsbereich eine grundsätzliche Verpflichtung zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Form einer 
medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) . Statt eines 
solchen Mund-Nasen-Schutzes können auch Masken 
der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höherer 
Standards (ohne Ausatemventil) getragen werden .
(2) Auch für Schülerinnen und Schüler mit Unterstüt-
zungsbedarf im Bereich geistige Entwicklung ist das 
Tragen eines solchen Mund-Nasen-Schutzes verpflich-
tend, soweit die Schülerinnen und Schüler dies können . 
Bei Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbe-
darf Hören kommen als Schutzmaßnahme alternativ 
ausnahmsweise Visiere oder durchsichtige Masken an-
stelle eines Mund-Nasen-Schutzes infrage .
(3) Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes gilt, soweit dem im Einzelfall keine medizinischen 
Gründe entgegenstehen . Dies ist in geeigneter Weise, 
in der Regel durch ein ärztliches Attest, glaubhaft zu 
machen .
(4) Darüber hinaus entscheiden die Lehrkräfte, inwie-
fern unter Berücksichtigung pädagogisch-didaktischer 
Gründe und der Verstärkung anderer Schutzmaßnah-
men eine situationsbezogene kurzzeitige Ausnahme 
von der Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schut-
zes gewährt werden kann . In diesem Sinne sind den 
Schülerinnen und Schülern während dem Ablegen des 
schriftlichen Teils der Abschlussprüfungen kurzzeitige 
individuelle Tragepausen zu ermöglichen; das Nähere 
zum Infektionsschutz bei der Durchführung der Ab-
schlussprüfungen regelt das Ministerium für Bildung 
und Kultur .
(5) Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes gilt auch auf dem freien Schulgelände bezie-
hungsweise auf dem Schulhof, soweit der Mindestab-
stand von eineinhalb Metern nicht eingehalten wird .
(6) Nähere Einzelheiten regelt der „Musterhygieneplan 
Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen 
der Corona-Pandemiemaßnahmen“ .

§ 1b 
Regelung für den Schulbetrieb  

vom 6. bis 18. April 2021
(1) Der Präsenzschulbetrieb bleibt in der Zeit vom 
6. bis 18. April 2021 eingeschränkt. Die Schulpflicht 
bleibt für alle Schülerinnen und Schüler unberührt; für 
den Präsenzunterricht an der Schule besteht Präsenz-
pflicht. Die Schülerinnen und Schüler aller Schulfor-
men werden, soweit der Präsenzschulbetrieb teilweise 
ausgesetzt bleibt, im „Lernen von zu Hause“ beschult .
(2) Für die Schülerinnen und Schüler, die sich im 
zweiten Halbjahr der gymnasialen Oberstufe an Ge-
meinschaftsschulen und Gymnasien befinden, findet 
schulischer Präsenzunterricht statt . Gleiches gilt für 
die entsprechende Jahrgangsstufe an beruflichen Schu-
len, wobei die Beschulung standortabhängig auch im 
Wechselmodell erfolgen kann .
(3) Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 
in den Fachoberschulen, den Fachschulen, der Berufs-

fachschulen, der höheren Berufsfachschulen und der 
Berufsschulen werden im Wechsel zwischen schuli-
schem Präsenzunterricht und der Beschulung im „Ler-
nen von zu Hause“ beschult .
(4) In den Grundschulen, in den Förderschulen und in 
den Klassenstufen 5 bis 10 der Gymnasien und den 
Klassenstufen 5 bis 11 der Gemeinschaftsschulen er-
folgt die Beschulung im Wechsel zwischen schulischem 
Präsenzunterricht und der Beschulung im „Lernen von 
zu Hause. Die weiteren Vorgaben trifft das Ministerium 
für Bildung und Kultur .
(5) Die an den weiterführenden Schulen vorgesehenen 
Abschlussprüfungen werden in Präsenzform durchge-
führt. Die weiteren Vorgaben trifft das Ministerium für 
Bildung und Kultur .
(6) Bis einschließlich der Klassenstufe 6 der allgemein-
bildenden Schulen wird an der Schule im Vormittags-
bereich ein angepasstes pädagogisches Angebot vorge-
halten für Schülerinnen und Schüler, die während der 
Phase des „Lernens von zu Hause“ eine entsprechende 
Betreuung benötigen, die keinen geeigneten häuslichen 
Arbeitsplatz haben oder für die die häusliche Lernsitu-
ation nicht ausreichend förderlich ist . Bei Bedarf wird 
am Nachmittag ein Angebot im Rahmen des freiwil-
ligen und gebundenen Ganztags gewährleistet . Ab der 
Klassenstufe 7 der weiterführenden Schulen wird bei 
Bedarf ein schulischer Arbeitsplatz zur Verfügung ge-
stellt für Schülerinnen und Schüler, die keinen geeig-
neten häuslichen Arbeitsplatz haben; ein angepasstes 
pädagogisches Angebot kommt auch in Betracht für 
Schülerinnen und Schüler, für die die häusliche Lern-
situation nicht ausreichend förderlich ist .
(7) § 1 Absatz 2 betreffend den Musterhygieneplan 
Schulen und § 1a finden auch auf das in Absatz 6 dar-
gestellte Angebot Anwendung . Gleiches gilt für Fe-
rienbetreuungsangebote, die an den Schulen nach den 
näheren Vorgaben des Ministeriums für Bildung und 
Kultur für Kinder, deren häusliche Betreuung nicht ge-
währleistet ist oder für die die Teilnahme von der Schu-
le empfohlen wird, am 6. und 7. April stattfinden.
(8) Die Dienstpflicht der Lehrkräfte gilt fort. Über die 
Art und Weise der Erfüllung entscheidet die Schullei-
tung nach den besonderen standortbezogen organisato-
rischen Gegebenheiten .

§ 2 
Kindertageseinrichtungen, 

Kindergroßtagespflegestellen und  
heilpädagogische Tagesstätten

Beim Betrieb der nach § 45 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB VIII) erlaubnispflichtigen Kinderta-
geseinrichtungen und der nach § 43 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erlaubnispflichtigen Kin-
dergroßtagespflegestellen und der heilpädagogischen 
Tagesstätten sind die „Empfehlungen des Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zum In-
fektionsschutz in Kindertageseinrichtungen im Rah-
men der Corona-Pandemiemaßnahmen“ in der jeweils 
geltenden Fassung (https://www.saarland.de/msgff/
DE/portale/landesjugendamt/service/formularelja/
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downloads .html) zu berücksichtigen . Der gemäß § 36 
des Infektionsschutzgesetzes erstellte Hygieneplan ist 
um weitere Hygienevorschriften gemäß den oben ge-
nannten Empfehlungen zu ergänzen .

§ 3 
Vorbereitung für Nichtschülerinnen und 
Nichtschüler auf die Abschlussprüfungen

(1) Einrichtungen, die Maßnahmen zur Vorberei-
tung auf die Prüfungen zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses oder des mittleren Bildungsabschlusses im 
allgemeinbildenden Bereich für Nichtschülerinnen und 
Nichtschüler anbieten, können diesen Betrieb aufneh-
men, wenn sie dabei die Vorgaben des Infektionsschut-
zes, wie sie für den Schulbereich gelten, erfüllen; § 1 
Absatz 2 und § 1a gelten entsprechend .
(2) § 1b ist entsprechend anwendbar .

Kapitel 2 
Pflegeschulen und Schulen für 

Gesundheitsfachberufe

§ 4 
Präsenzunterricht

(1) Der Präsenzunterricht in den Klassen der Pflege-
schule und Schulen für Gesundheitsfachberufe im Saar-
land kann unter Einhaltung der einschlägigen Hygiene-
regeln und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
sowie unter Berücksichtigung der Hygienepläne der je-
weiligen Schule stattfinden, wenn er für die Abschluss-
klassen des letzten Ausbildungsjahres angeboten wird 
oder soweit er für die Vermittlung der Ausbildungsin-
halte oder Prüfungsleistungen zwingend erforderlich 
ist . Die Präventionsmaßnahmen in Schulen während 
der COVID-19-Pandemie des Robert Koch-Instituts, 
die unter der Adresse www .rki .de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_ Coronavirus/Praevention-Schulen .
html veröffentlicht sind, sind in ihrer jeweils geltenden 
Fassung entsprechend anzuwenden .
Die Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes nach § 1a Absatz 1 bis 5 gelten entsprechend .
Soweit baulich oder schulorganisatorisch möglich, 
ist im Schulgebäude sowie auf dem Schulgelände der 
Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen Per-
sonen einzuhalten . Hierzu sind durch die Schulleitung 
organisatorische Maßnahmen zu treffen, insbesondere 
die Markierung von Wegführungen für eine geordnete 
Zuführung sowie die versetzte Planung der Anfangs-, 
End- und Pausenzeiten .
(2) Die Ausbildungsinhalte des theoretischen Unter-
richts sollen im häuslichen Umfeld erlernt werden; der 
Träger der praktischen Ausbildung hat nach Absprache 
mit der Schule die oder den Auszubildenden für diese 
Zeit freizustellen .
(3) Die Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen 
in den Gesundheitsfachberufen während einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite vom 10 . Juni 
2020 (BAnz AT 12 .06 .2020 V1) gilt für die Ausbil-

dung und Prüfung in der Krankenpflegehilfe nach der 
Verordnung zur Durchführung der Ausbildung und 
Prüfung in der Krankenpflegehilfe vom 1. Juli 2004 
(Amtsbl . S . 1418), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 15 . März 2017 (Amtsbl . I S . 476), in Verbindung 
mit § 59 Absatz 2 Satz 1 des Pflegeassistenzgesetzes 
vom 24 . Juni 2020 (Amtsbl . I S . 529) sowie für die Aus-
bildung in der Altenpflegehilfe nach der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für den Altenpflegehilfeberuf 
vom 9 . September 2003 (Amtsbl . S . 2518), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung vom 24 . November 2015 
(Amtsbl . I S . 894), in Verbindung mit § 59 Absatz 1 
Satz 1 des Pflegeassistenzgesetzes entsprechend.

§ 5 
Prüfungsverfahren

(1) In Pflege- und Gesundheitsfachberufen ist die 
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen münd-
lichen und schriftlichen Prüfungen unter Einhaltung 
der infektionsschutzrechtlichen Maßgaben grundsätz-
lich zulässig .

(2) Praktische Prüfungen können unter Einhaltung 
der infektionsschutzrechtlichen Maßgaben durchge-
führt werden . Gegenüber dem Landesamt für Soziales 
– Zentralstelle für Gesundheitsberufe – ist anzuzeigen, 
wenn die praktische Prüfung auf Grundlage der ein-
schlägigen berufsrechtlichen Regelungen als Simula-
tionsprüfung durchgeführt wird .

§ 6 
Durchführung von Weiterbildungen

Die Regelungen der §§ 4 und 5 gelten für Weiterbildun-
gen auf Grundlage des Gesetzes über die Weiterbildung 
in den Gesundheits- und Altenpflegefachberufen und 
die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Ent-
bindungspflegers vom 25. November 1998 (Amtsbl. 
1999 S . 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
11 . November 2015 (Amtsbl . I S . 878), in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend .

Kapitel 3 
Öffentliche und private Bildungseinrichtungen 

im außerschulischen Bereich

§ 7 
Außerschulische Bildungsveranstaltungen

(1) Der Unterricht an außerschulischen Bildungsein-
richtungen im privaten und öffentlichen Bereich ist in 
Präsenzform untersagt . Satz 1 gilt entsprechend für die 
Durchführung außerschulischer Bildungsveranstaltun-
gen . Von dieser Regelung ausgenommen sind folgende 
Bildungsmaßnahmen, sofern diese unter Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen nach den Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts sowie in Anlehnung an den 
„Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz 
in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnah-
men“ durchgeführt werden können:
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1. die berufliche Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie 
die Integrationskurse und die Ausbildung von Ret-
tungssanitäterinnen und Rettungssanitätern nach 
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
von Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern 
vom 7 . Juli 1995 (Amtsbl . S . 823), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 der Verordnung vom 24 . November 
2015 (Amtsbl . I S . 894), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie die damit zusammenhängenden 
Prüfungen;

2 . ab dem 12 . April 2021 die nicht unter Nummer 1 
aufgeführten Bildungsangebote der Einrichtungen 
der allgemeinen Weiterbildung unter der Bedin-
gung der Vorlage eines negativen SARS- CoV-2-
Tests der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 
Maßgabe des § 5a der Verordnung zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie (VO-CP) .

(2) Des Weiteren sind außerschulische Bildungsveran-
staltungen, die der Durchführung von Maßnahmen zur 
Verhütung übertragbarer Krankheiten, beispielswei-
se von Corona-Infektionen, zu dienen bestimmt sind, 
in Präsenzform zulässig . Hierzu zählen insbesonde-
re Schulungen von Personal in Impfzentren, mobilen 
Impfteams, Corona-Testzentren sowie Einrichtungen 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizi-
nische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder 
ambulante Behandlungen durchgeführt werden, die im 
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhütung von 
SARS-CoV-2-Infektionen sowie dessen Verbreitung 
erfolgen .

(3) Der Betrieb von Fahrschulen, Fahrlehrerausbil-
dungsstätten und sonstigen im fahrerischen Bereich tä-
tigen Bildungseinrichtungen in Präsenzform (theoreti-
scher und praktischer Fahrschulunterricht) ist gestattet . 
Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Absatz 1 Satz 2 
sowie die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske 
(OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/
N95 oder FFP2 oder oder höherer Standards zu tragen . 
Während des praktischen Unterrichts gilt das Erforder-
nis des Mindestabstandes nicht, sofern dieser nicht ein-
gehalten werden kann . Es dürfen sich nur die Fahrschü-
lerin oder der Fahrschüler und die Fahrlehrerin oder der 
Fahrlehrer sowie während der Fahrprüfung zusätzlich 
die Prüfungspersonen im Fahrzeug aufhalten . In Fällen 
einer Ausbildung eines Fahrlehreranwärters oder einer 
Fahrlehreranwärterin ist deren zusätzliche Mitnahme 
während einer Ausbildungsfahrt zulässig . Die Sätze 1 
bis 4 gelten für die Angebote von Flugschulen entspre-
chend . Erste-Hilfe-Kurse der anerkannten Stellen nach 
§ 68 der Fahrerlaubnisverordnung sind in Präsenzform 
zulässig, wenn diese unter Einhaltung von Hygiene-
maßnahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts sowie in Anlehnung an den „Musterhygiene-
plan Saarland zum Infektionsschutz in Schulen“ über 
ein ausreichendes Hygienekonzept verfügen . Erste-Hil-
fe-Kurse anderer Anbieter können zugelassen werden, 
wenn diese unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen 
nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts so-
wie in Anlehnung an den „Musterhygieneplan Saarland 
zum Infektionsschutz in Schulen“ über ein ausreichen-
des Hygienekonzept verfügen .

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 ist der Be-
trieb von im Bereich der Jagd und Fischerei tätigen 
Bildungseinrichtungen in Präsenzform unter Einhal-
tung von Hygienemaßnahmen nach den Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts sowie in Anlehnung an den 
„Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz 
in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnah-
men“ zulässig, sofern ein dringendes öffentliches Inte-
resse besteht .

(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 ist der Be-
trieb von Hundeschulen unter Einhaltung von Hygi-
enemaßnahmen nach den Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts außerhalb geschlossener Räume zuläs-
sig, sofern die maximale Teilnehmerzahl von zehn Per-
sonen nicht überschritten wird . Ein angemessenes 
Schutz- und Hygienekonzept ist der zuständigen Orts-
polizeibehörde vorzulegen .

§ 8 
Saarländische Verwaltungsschule

(1) Die Saarländische Verwaltungsschule kann in ihren 
Räumlichkeiten Präsenzunterricht zur Prüfungsvor-
bereitung für die Ausbildungslehrgänge, deren Zwi-
schen- und Abschlussprüfung im Jahre 2021 terminiert 
sind, unter Beachtung der geltenden Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen im unbedingt notwendigen Umfang 
durchführen .

(2) Mündliche, praktische und schriftliche Prüfungen 
können unter Beachtung der geltenden Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen durchgeführt werden .

Kapitel 4

§ 9 
Dienstleister, die Eingliederungen  

in Arbeit erbringen

(1) Dienstleister, die Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) oder Maßnahmen der aktiven Arbeitsför-
derung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III) umsetzen, dürfen ihren Betrieb bei Sicher-
stellung der Maßgaben der §§ 1 und 2 der Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und unter der 
Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts fortführen .

(2) Bei allen Präsenzveranstaltungen ist insbesondere 
zu beachten, dass

1 . die Gruppengröße in Abhängigkeit der verfügbaren 
Räumlichkeiten und unter Einhaltung des Mindest-
abstandes nach der Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie zu wählen ist und

2 . im Übrigen bei Unterrichtsveranstaltungen die be-
sonderen Schutz- und Hygienevorkehrungen in 
Anlehnung an den Musterhygieneplan Saarland 
zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der 
Corona-Pandemiemaßnahmen, insbesondere im 
Hinblick auf die Regelungen zum Tragen einer 
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Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) sowie zur Raum-
hygiene, eingehalten werden müssen .

Kapitel 5

§ 10 
Musik-, Kunst- und Schauspielschulen

(1) Der Unterricht in Präsenzform ist als Einzelunter-
richt oder, unter der Bedingung der Vorlage eines ne-
gativen SARS-CoV-2-Tests nach Maßgabe des § 5a 
der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pande-
mie (VO-CP) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
in Gruppen von bis zu zehn Personen an öffentlichen 
und privaten künstlerischen Schulen unter Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen nach den Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts sowie in Anlehnung an den 
„Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz 
in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnah-
men“ zulässig .

(2) Eine private künstlerische Schule im Sinne des 
Absatzes 1 liegt vor, wenn eine künstlerische Schule 
von der zuständigen Landesbehörde als allgemeine 
Bildungseinrichtung nach § 4 Nummer 21a UStG an-
erkannt wurde . Einrichtungen, die der reinen Freizeit-
gestaltung dienen, sind davon nicht erfasst; an diesen 
ist der Unterricht in Präsenzform weiterhin untersagt .

(3) Der Gesangsunterricht und der Unterricht in Blas-
instrumenten in Präsenzform bleiben untersagt .

(4) Zulässig sind zudem geeignete, kontaktfreie Ange-
bote zur kulturellen Betätigung in Gruppen im Außen-
bereich durch darauf ausgerichtete Einrichtungen, wo-
bei dabei die Nutzung von Blasinstrumenten und die 
Ausübung von Gesang nicht zulässig sind .

Kapitel 6

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Ge- oder Verboten der §§ 5 
bis 10 dieser Verordnung zuwiderhandelt .

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden .

(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt .

(4) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach dieser Verordnung sind die 
Gemeindeverbände .

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 6 . April 2021 in Kraft 
und am 18 . April 2021 außer Kraft .

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Ver-
ordnung zum Schulbetrieb und den Betrieb sonstiger 
Bildungseinrichtungen sowie zum Betrieb von Kin-
dertageseinrichtungen vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I 
S . 744, 754) und die Verordnung zum Schulbetrieb 
und den Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen so-
wie zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen vom 
25 . März 2021 (Amtsbl . I S . 798, 809) außer Kraft .

Artikel 2 
Saarland-Modell bei gesteigertem 

Infektionsgeschehen

(1) 
Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für 
Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des 

Coronavirus

§ 1  
Absonderung für Ein- und Rückreisende; 

Beobachtung
(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg 
aus dem Ausland in das Saarland einreisen und sich zu 
einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 
vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als 
Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 17 des Infek-
tionsschutzgesetzes mit einem erhöhten Risiko für eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einge-
stuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehalten haben, sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf di-
rektem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in 
eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unter-
kunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn 
Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; 
dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes 
Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind . 
Für Personen, die sich in den zehn letzten Tagen vor 
ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne 
von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-
Einreiseverordnung in der jeweils geltenden Fassung 
aufgehalten haben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
der Zeitraum der Absonderung 14 Tage beträgt Den in 
Satz 1 und Satz 2 genannten Personen ist es in diesem 
Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu emp-
fangen, die nicht ihrem Hausstand angehören .
(2) Personen, die einer Absonderungspflicht nach Ab-
satz 1 unterliegen, sind verpflichtet, die zuständige 
Behörde unverzüglich zu informieren, wenn typi-
sche Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Ge-
ruchs- und Geschmacksverlust innerhalb des für sie 
maßgeblichen Absonderungszeitraums nach Absatz 1 
Satz 1 oder Satz 2 bei ihnen auftreten .
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die nach 
Absatz 1 absonderungspflichtigen Personen der Beob-
achtung durch die zuständige Behörde .
(4) Personen, die in der Landesaufnahmestelle neu 
oder nach mehrtägiger, dauernder Abwesenheit erneut 
aufgenommen werden, dürfen für einen Zeitraum von 
zehn Tagen, bei Voraufenthalt in einem Virusvarian-
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ten-Gebiet für einen Zeitraum von 14 Tagen nach der 
Aufnahme den ihnen jeweils zugewiesenen Unterbrin-
gungs- und Versorgungsbereich nicht verlassen . Das 
Landesverwaltungsamt als nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 der Saarländischen Aufenthaltsverordnung zu-
ständige Landesbehörde für die Aufnahmeeinrichtung 
kann den Betroffenen jederzeit neue Unterbringungs- 
und Versorgungsbereiche zuweisen und Ausnahmen 
von der Verpflichtung des Satzes 1 anordnen. Absatz 3 
gilt entsprechend .

§ 2 
Ausnahmen

(1) Von § 1 Absatz 1 nicht erfasst sind
1 . Personen, die nur zur Durchreise in das Saarland 

einreisen; diese haben das Gebiet des Saarlandes 
auf dem schnellsten Weg zu verlassen, um die 
Durchreise abzuschließen, oder

2 . bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden bei 
Einhaltung angemessener Schutz- und Hygiene-
konzepte
a) Personen, die beruflich bedingt grenzüber-

schreitend Personen, Waren oder Güter auf der 
Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flug-
zeug transportieren, oder

b) Personen, deren Tätigkeit für die Aufrecht-
erhaltung des Gesundheitswesens dringend er-
forderlich und unabdingbar ist, und dies durch 
den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftragge-
ber bescheinigt wird,

3 . bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-
nekonzepte Personen, die unter den Voraussetzun-
gen des § 3 Absatz 2 und 3 der Corona-Einreisever-
ordnung einreisen und
a) die im Saarland ihren Wohnsitz haben und sich 

zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufs-
ausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbil-
dung an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet inner-
halb der Großregion Saar-Lor-Lux begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal wöchent-
lich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenz-
pendler) oder

b) die in einem Risikogebiet innerhalb der Groß-
region Saar-Lor-Lux ihren Wohnsitz haben und 
sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Be-
rufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Aus-
bildung in das Saarland begeben und regelmä-
ßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger);

 die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhal-
tung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

4 . bei Aufenthalten von weniger als 24 Stunden Per-
sonen, die unter den Voraussetzungen des § 3 Ab-
satz 2 und 3 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
eingereist sind .

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die 
sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in ei-
nem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
in der jeweils geltenden Fassung aufgehalten haben, 
sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst
1 . Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs 

mit Nachbarstaaten weniger als 72 Stunden in ei-
nem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 
24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen,

2 . bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden
a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs 

von Verwandten ersten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten 
oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sor-
gerechts oder eines Umgangsrechts, oder

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und 
 Hygienekonzepte hochrangige Mitglieder des 
diplomatischen und konsularischen Dienstes, 
von Volksvertretungen und Regierungen,

3 . bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-
nekonzepte Personen,
a) die im Saarland ihren Wohnsitz haben und die 

sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Be-
rufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Aus-
bildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- 
oder Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet 
begeben und regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler) oder

b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz ha-
ben und die sich zwingend notwendig zum 
Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums 
oder ihrer Ausbildung in das Saarland begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal wöchent-
lich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenz-
gänger);

 die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhal-
tung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen .

(3) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die 
sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in ei-
nem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
aufgehalten haben, sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht 
erfasst
1 . Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhal-

tung
a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheits-

wesens, insbesondere Ärzte, Pflegekräfte, 
unterstützendes medizinisches Personal und 
24-Stunden-Betreuungskräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Pflege diplomatischer und konsularischer 

Beziehungen,
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d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege,
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, 

Regierung und Verwaltung des Bundes, der 
Länder und der Kommunen oder

f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Euro-
päischen Union und von internationalen Orga-
nisationen

 unabdingbar ist; die zwingende Notwendigkeit ist 
durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftrag-
geber zu bescheinigen,

2 . Personen, die einreisen aufgrund
a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zwei-

ten Grades, des nicht dem gleichen Hausstand 
angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten 
oder eines geteilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts,

b) einer dringenden medizinischen Behandlung 
oder

c) des Beistands oder zur Pflege schutz- bezie-
hungsweise hilfebedürftiger Personen,

3 . Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und 
aus einsatzgleichen Verpflichtungen aus dem Aus-
land zurückkehren, oder

4 . Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend 
notwendig und unaufschiebbar beruflich veran-
lasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums 
in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder in 
das Bundesgebiet einreisen; die zwingende Not-
wendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Auftragge-
ber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

5 . bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-
nekonzepte Personen, die beruflich bedingt grenz-
überschreitend Personen, Waren oder Güter auf 
der Straße, der Schiene, per Schiff oder Flugzeug 
transportieren, ohne unter Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a zu fallen,

6 . Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durch-
führung und Nachbereitung internationaler Sport-
veranstaltungen durch das jeweilige Organisa-
tionskomitee akkreditiert werden oder von einem 
Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trai-
nings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind, 
oder

7 . Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem 
Risikogebiet zurückreisen und die unmittelbar vor 
Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test mit ne-
gativem Ergebnis in Bezug auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt ha-
ben, sofern
a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der be-
troffenen nationalen Regierung vor Ort beson-
dere epidemiologische Vorkehrungen (Schutz- 
und Hygienekonzept) für einen Urlaub in 
diesem Risikogebiet getroffen wurden (siehe 
Internetseite des Auswärtigen Amtes https://

www .auswaertiges-amt .de sowie des Robert 
Koch-Instituts https://www .rki .de),

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikoge-
biet der Nichterfüllung der Verpflichtung nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 nicht entgegensteht und

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöh-
ten Infektionsrisikos eine Reisewarnung unter 
https://www .auswaertiges-amt .de/ReiseUnd-
Sicherheit/reise-und-sicherheitshinweise für 
die betroffene Region ausgesprochen hat,

8 . Personen, die zu Ausbildungszwecken für einen 
mindestens dreimonatigen Aufenthalt einreisen; 
der Ausbildungszweck ist durch den Arbeitgeber, 
die Bildungseinrichtung oder den Auftraggeber zu 
bescheinigen .

Satz 1 gilt nur für Personen, die die nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Corona-
virus-Einreiseverordnung für sie geltenden Pflichten 
erfüllt haben und das ärztliche Zeugnis oder Testergeb-
nis über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb von zehn Tagen 
nach der Einreise der zuständigen Behörde auf Ver-
langen unverzüglich vorlegen . Das Testergebnis nach 
Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach Einreise auf-
zubewahren .

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die 
sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in ei-
nem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
aufgehalten haben, sind von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht 
erfasst

1 . Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes,

2 . Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne 
des NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der 
NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP- Truppen-
statut) und des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die 
zu dienstlichen Zwecken nach Deutschland einrei-
sen oder dorthin zurückkehren, oder

3 . Personen, die zum Zweck einer mindestens drei-
wöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet 
einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und 
ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach ihrer 
Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygiene-
maßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktver-
meidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen 
werden, die einer Absonderung nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 vergleichbar sind, sowie das Verlassen der 
Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
gestattet ist . Der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsauf-
nahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Be-
hörde an und dokumentiert die ergriffenen Maß-
nahmen nach Satz 1 . Die zuständige Behörde hat 
die Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu 
überprüfen .

(5) In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde 
auf Antrag weitere Ausnahmen bei Vorliegen eines trif-
tigen Grundes erteilen .
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(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern die dort ge-
nannten Personen keine typischen Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie 
Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust aufweisen . Die in Absatz 1 Nummer 2 
und in den Absätzen 2 bis 5 genannten Personen ha-
ben zur Durchführung eines Tests einen Arzt oder ein 
Testzentrum aufzusuchen, wenn bei ihnen binnen zehn 
Tagen nach Einreise typische Symptome einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 
Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksver-
lust auftreten .

§ 3 
Verkürzung der Absonderungsdauer

(1) Für Personen, die einer Absonderungspflicht nach 
§ 1 Absatz 1 unterliegen und die sich nicht in den letz-
ten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarian-
ten-Gebiet im Sinne von § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
der Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten ha-
ben, endet die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
frühestens ab dem fünften Tag nach der Einreise, wenn 
die Person über ein ärztliches Zeugnis oder Testergeb-
nis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf Papier oder in ei-
nem elektronischen Dokument in deutscher, englischer 
oder französischer Sprache verfügt und sie dieses in-
nerhalb von zehn Tagen nach der Einreise der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegt .
(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis nach 
Absatz 1 zugrunde liegende Testung muss mindestens 
fünf Tage nach der Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland vorgenommen worden sein . Der zugrun-
de liegende Test muss die Anforderungen des Robert 
Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://
www .rki .de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.
(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis oder Test-
ergebnis nach Absatz 1 für mindestens zehn Tage nach 
Einreise aufbewahren .
(4) Die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 wird für 
die Dauer, die zur Durchführung eines Tests nach Ab-
satz 1 erforderlich ist, ausgesetzt .
(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung 
eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusu-
chen, wenn bei ihr binnen zehn Tagen nach Einreise 
typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder 
Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten .
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die un-
ter § 2 Absatz 4 Nummer 3 fallen, entsprechend .

§ 4 
Zuständige Behörden

(1) Für den Vollzug dieser Verordnung und nach Maß-
gabe der Anordnungen betreffend den Reiseverkehr 
nach Feststellung einer epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite durch den Bundestag vom 5 . No-
vember 2020 (BAnz AT 06 .11 .2020 B5) sind die Orts-
polizeibehörden zuständig . Die Ortspolizeibehörden 

unterrichten die zuständigen Gesundheitsämter unver-
züglich über die getroffenen Maßnahmen. Zuständige 
Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 5 dieser Verordnung 
sind die Gemeindeverbände .
(2) Als zuständige Behörde zur Durchführung der 
 Coronavirus-Einreiseverordnung wird hinsichtlich § 4 
Absatz 2 Nummer 5 der Coronavirus-Einreiseverord-
nung das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie, im Übrigen die zuständige Ortspolizei-
behörde bestimmt . Zuständige Verwaltungsbehörden 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 9 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
sind die Gemeindeverbände . Die Vorschriften nach der 
Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz vom 12 . September 2016 (Amtsbl . I 
S . 856) bleiben unberührt .

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1 . entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 auch in Verbindung 

mit Satz 2 sich nicht, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig in eine dort genannte 
Wohnung oder Unterkunft begibt oder sich nicht 
oder nicht rechtzeitig absondert,

2 . entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 Besuch empfängt,
3 . entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchsta-

be b, Nummer 3 zweiter Halbsatz oder Satz 2 oder 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz oder 
Nummer 4 eine Bescheinigung nicht richtig aus-
stellt oder

4 . entgegen § 2 Absatz 6 Satz 2 oder § 3 Absatz 5 
einen Arzt oder ein Testzentrum nicht oder nicht 
rechtzeitig aufsucht .

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt einen Tag, nachdem die Lan-
desregierung festgestellt hat, dass zuvor in einem Ab-
lauf von drei aufeinanderfolgenden Tagen die Anzahl 
der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in-
nerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen pro 100 000 
Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) die Grenze von 
100 landesweit übersteigt und die Bewertung der epi-
demiologischen Situation nach Maßgabe des § 2 des 
Saarländischen COVID-19-Maßnahmengesetzes die 
Maßnahmen nach dieser Verordnung gebietet, in Kraft . 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie macht den Tag des Inkrafttretens im Amtsblatt 
des Saarlandes bekannt .
(2) Spätestens mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tre-
ten gleichzeitig die Verordnung zu Quarantänemaßnah-
men für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des 
Coronavirus vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I S . 744), die 
Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und 
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Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus vom 
25 . März 2021 (Amtsbl . I S . 798) sowie die Verordnung 
nach Artikel 1 Absatz 1 außer Kraft .
(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 18 . April 
2021 außer Kraft .

(2) 
Verordnung zur Bekämpfung  

der Corona-Pandemie

Verordnung zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie (VO-CP)

§ 1 
Grundsatz der Abstandswahrung

(1) Physisch-soziale Kontakte zu anderen Menschen 
außerhalb der Angehörigen des eigenen Haushaltes 
sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren . 
Wo immer möglich ist ein Mindestabstand zu anderen 
Personen von eineinhalb Metern einzuhalten .
(2) Ausgenommen von der Verpflichtung zur Einhal-
tung des Mindestabstandes nach Absatz 1 Satz 2 sind 
Kontakte zu Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern 
einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft sowie Ver-
wandten in gerader Linie, Geschwistern, Geschwister-
kindern und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen 
(familiärer Bezugskreis) .
(3) Bei privaten Zusammenkünften zu Hause in ge-
schlossenen Räumen sollen die Hygiene- und Ab-
standsregelungen umgesetzt und für ausreichend Be-
lüftung gesorgt werden . Wo die Möglichkeit besteht, 
sollen die privaten Zusammenkünfte im Freien abge-
halten werden .

§ 2 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Im öffentlichen Raum ist bei jedem nicht nur kurz-
fristigen Kontakt mit nicht zum eigenen Haushalt ge-
hörenden Personen und einer Unterschreitung des Min-
destabstandes von eineinhalb Metern, sofern nicht eine 
gleichwertige Infektionsschutzmaßnahme gewährleis-
tet ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern 
gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen . Kinder 
bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sind von 
der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
ausgenommen . Eltern und Sorgeberechtigte haben 
dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder oder Schutz-
befohlenen ab Vollendung des sechsten Lebensjahres 
die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung einhalten, sofern diese dazu in der Lage sind .
(2) In jedem Fall haben folgende Personengruppen, 
auch Kinder, ab Vollendung des sechsten Lebensjah-
res, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern ge-
sundheitliche Gründe nicht entgegenstehen:
1. Personen bei der Nutzung des öffentlichen Perso-

nenverkehrs (Eisenbahnen, Straßenbahnen, Busse, 
Taxen und Passagierflugzeuge) sowie an Bahn-

höfen, Flughäfen, Haltestellen und in Warteberei-
chen alle Fahrgäste und Besucher ab Vollendung 
des sechsten Lebensjahres sowie das Personal, bei 
Fähren und Fahrgastschiffen allerdings nur beim 
Ein- und Ausstieg und insoweit, als der Mindest-
abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten 
werden kann; die entgegenstehenden gesundheitli-
chen Gründe sind bei der Nutzung des öffentlichen 
Personenverkehrs nachzuweisen,

1a . Personen bei der Nutzung von Kraftfahrzeugen, 
die nicht das Fahrzeug führen und nicht unter § 6 
Absatz 1 Satz 1 fallen,

2 . während des Aufenthaltes auf Messen, Spezial-, 
Jahr- und Wochenmärkten sowie in und vor La-
denlokalen, in den zugehörigen Wartebereichen 
und Warteschlangen, auf den dazugehörigen Park-
plätzen alle Kunden und Besucher ab Vollendung 
des sechsten Lebensjahres, soweit die Art der 
Leistungserbringung nicht entgegensteht, sowie 
das Personal, soweit nicht arbeitsschutzrechtliche 
Bestimmungen entgegenstehen oder eine andere, 
gleichwertige Infektionsschutzmaßnahme gewähr-
leistet ist,

3 . Gäste während des Aufenthaltes in Gaststätten 
im Sinne des Saarländischen Gaststättengesetzes 
(SGastG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13 . April 2011 (Amtsbl . I S . 206), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Nummer 1 des Gesetzes 
vom 11 . November 2020 (Amtsbl . I S . 1262), und 
sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art abseits 
eines festen Platzes sowie bei der Abholung oder 
Entgegennahme von Speisen, auch in den gegebe-
nenfalls entstehenden Warteschlangen,

4. bei öffentlichen Veranstaltungen nach § 6 Absatz 3 
und bei Veranstaltungen nach § 6 Absatz 5 Satz 2 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch an ei-
nem festen Platz,

5 . alle Besucherinnen und Besucher von Gottesdiens-
ten und gemeinsamen Gebeten unter freiem Him-
mel, in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie in 
sonstigen Räumlichkeiten, die zur Grundrechtsaus-
übung gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes genutzt 
werden,

6 . Kunden und das Personal bei Erbringern von 
Dienstleistungen unmittelbar am Menschen, bei 
denen aufgrund ihrer Natur der Mindestabstand 
des § 1 Absatz 1 Satz 2 zwangsläufig nicht einge-
halten werden kann (körpernahe Dienstleistungen), 
soweit die Natur der Dienstleistung dem nicht ent-
gegensteht,

7 . Besucher in Krankenhäusern, Vorsorge- und Re-
habilitationseinrichtungen sowie Patienten und 
Besucher in Arzt- und Psychotherapeutenpraxen, 
Psychologischen Psychotherapeutenpraxen, Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutenpraxen, 
Zahnarztpraxen, ambulanten Pflegediensten und 
den übrigen an der Patientenversorgung beteiligten 
ambulanten und stationären Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, soweit nicht die Art der Behand-
lung oder Leistungserbringung entgegensteht,
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8 . das Personal in Gaststätten nach dem Saarländi-
schen Gaststättengesetz, sowie sonstiger Gastro-
nomiebetriebe jeder Art sowie von Hotels, Beher-
bergungsbetrieben, Campingplätzen und bei der 
sonstigen Zurverfügungstellung von Unterkünften, 
sofern nicht arbeitsschutzrechtliche Bestimmun-
gen entgegenstehen oder eine andere, gleichwerti-
ge Infektionsschutzmaßnahme gewährleistet ist,

9 . Besucher und Kunden während des Aufenthaltes 
in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im 
Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zu-
gänglich sind, soweit die Pflicht nicht bereits auf-
grund der Nummern 1 bis 8 besteht,

10 . Personen in Arbeits- und Betriebsstätten . Die 
Pflicht gilt nicht am Arbeitsplatz, soweit der Min-
destabstand nach § 1 Absatz 1 Satz 2 eingehalten 
werden kann . Weitere Abweichungen von Satz 1 
sind nur auf der Grundlage einer aktuellen rechts-
konformen Gefährdungsbeurteilung unter Beach-
tung der SARS-CoV-2-Regeln des Arbeitsschutzes 
zulässig .

 Die Regelungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
verordnung (Corona-ArbSchV) vom 21 . Januar 
2021 bleiben unberührt .

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, Nummer 1a, 
Nummer 2, Nummer 3, Nummer 5, Nummer 6, Num-
mer 7 und Nummer 8 sind als Mund-Nasen-Bedeckun-
gen im Sinne des Satzes 1 medizinische Gesichts-
masken (OP-Masken) oder auch Masken der Standards 
KN95/N95 oder FFP2 oder höherer Standards zu tragen .
(3) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen der 
in Absatz 2 genannten Einrichtungen haben die Ein-
haltung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich 
sicherzustellen . Satz 1 gilt nicht bei den Betreibern des 
öffentlichen Personenverkehrs (Eisenbahnen, Straßen-
bahnen, Busse, Taxen und Passagierflugzeuge); diese 
haben auf die Pflicht lediglich hinzuweisen.
(4) Die Ortspolizeibehörden werden ermächtigt, eine 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf 
bestimmten, stark frequentierten öffentlichen Plätzen 
und Straßen anzuordnen .

§ 3 
Kontaktnachverfolgung

Die Verpflichtung zur Gewährleistung der Kontakt-
nachverfolgung richtet sich nach den §§ 6 bis 8 des 
Saarländischen COVID-19-Maßnahmengesetzes vom 
22 . Januar 2021 (Amtsbl . I S . 220) . Darüber hinaus ist 
eine Kontaktnachverfolgung gemäß § 6 Absatz 2, § 7 
und § 8 des Saarländischen COVID-19-Maßnahmen-
gesetzes im Falle des § 7 Absatz 5 Satz 3 zu gewähr-
leisten .

§ 4 
Betretungsbeschränkungen

(1) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen 
sämtlicher nach dieser Verordnung nicht untersagten 

Einrichtungen, Anlagen und Betriebe sind verpflichtet, 
die Gesamtzahl der gleichzeitig anwesenden Kunden 
und Besucher dergestalt zu begrenzen, dass auf einer 
dem Publikumsverkehr zugänglichen Gesamtfläche, 
im Falle des Handels die Verkaufsfläche, pro 15 Qua-
dratmeter nur eine Person Zutritt hat . Bei Einhaltung 
des Mindestabstandes im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 
sind vier Kunden oder Besucher unabhängig von der 
Gesamtfläche stets zulässig.

(2) Diese Regelung gilt nicht für den Betrieb eines 
Gaststättengewerbes nach dem Saarländischen Gast-
stättengesetz und den Betrieb sonstiger Gastronomie-
betriebe jeder Art oder den Betrieb von Hotels, Be-
herbergungsbetrieben und Campingplätzen sowie die 
Zurverfügungstellung jeglicher Unterkünfte . Es gelten 
die entsprechenden Beschränkungen der Rahmenhygi-
enekonzepte nach Maßgabe des § 5 .

§ 5 
Hygienekonzepte

(1) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen 
sämtlicher nach dieser Rechtsverordnung nicht unter-
sagten Einrichtungen, Anlagen und Betriebe, die Ver-
anstalter von Veranstaltungen nach § 6 sowie die 
Verantwortlichen im Kurs-, Trainings- und Wettkampf-
betrieb im Sport haben entsprechend den spezifischen 
Anforderungen des jeweiligen Angebots ein individu-
elles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen .

(2) Diese Konzepte müssen Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Kontakten, zur Sicherstellung der Einhaltung 
des Mindestabstandes nach § 1 Absatz 1 Satz 2, zum 
Schutz von Kunden, Besuchern und des Personals vor 
Infektionen sowie zur Durchführung von verstärkten 
Reinigungs- und Desinfektionsintervallen enthalten . 
Dabei sind insbesondere die einschlägigen Empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts (RKI) zum Infektions-
schutz in ihrer jeweiligen Fassung, die Vorgaben der 
jeweiligen Arbeitsschutzbehörden und der zuständigen 
Berufsgenossenschaften zu beachten .

(3) Nähere und besondere Anforderungen zu Schutz- 
und Hygienekonzepten kann das Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit dem fachlich 
zuständigen Ressort in einem bereichsspezifischen Hy-
gienerahmenkonzept bestimmen . Entsprechende Hy-
gienerahmenkonzepte werden auch auf www .corona .
saarland .de veröffentlicht und sind von den Betreibern 
und sonstigen Verantwortlichen und Veranstaltern ein-
zuhalten .

Bereichsspezifische Hygienerahmenkonzepte sind ins-
besondere erforderlich für

1 . den Betrieb eines Gaststättengewerbes nach dem 
Saarländischen Gaststättengesetz sowie den Be-
trieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art,

2 . den Betrieb von Hotels, Beherbergungsbetrieben 
und Campingplätzen sowie die Zurverfügungstel-
lung jeglicher Unterkünfte,
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3 . den Probenbetrieb von Theatervorstellungen, 
Opern oder Konzerten,

4 . den Kinobetrieb,

5 . den Sportbetrieb,

6 . die Durchführung sonstiger Veranstaltungen,

7 . die Veranstaltung von Reisebusreisen,

8 . die Erbringung von körpernahen Dienstleistungen .

§ 5a 
Testung

Soweit in der Folge die Vorlage eines Nachweises über 
das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus vorgesehen ist, gilt:

1 . Als Nachweis gelten ein ärztliches Zeugnis oder 
ein Testergebnis in elektronischer oder schriftli-
cher Form hinsichtlich des Nichtvorliegens einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 . 
Hierzu kann das in der Anlage vorhandene Muster 
verwendet werden oder ein dem Inhalt nach ent-
sprechendes .

2 . Der zugrunde liegende Test muss die Anforderun-
gen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter 
der Adresse https://www .rki .de/covid-19-tests ver-
öffentlicht sind, erfüllen.

3 . Die zugrunde liegende Entnahme eines Abstrichs 
darf nicht länger als 24 Stunden zurückliegen .

4 . Das Testergebnis ist durch die durchführende Stel-
le zu bescheinigen . Selbsttests kommt Beweiskraft 
im Sinne dieser Verordnung nur zu, wenn sie vor 
Ort unter Aufsicht des Verantwortlichen durchge-
führt werden .

5 . Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjah-
res sind von der Testung befreit .

§ 6 
Kontaktbeschränkungen

(1) Private Zusammenkünfte im öffentlichen Raum, 
in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten 
Grundstücken werden auf den Kreis der Angehörigen 
des eigenen Haushaltes sowie darüber hinaus Ange-
hörige eines weiteren Haushaltes sowie eines weiteren 
Haushaltes aus dem familiären Bezugskreis begrenzt; 
dabei dürfen insgesamt höchstens fünf Personen 
gleichzeitig anwesend sein . Bei Haushalten, denen 
bereits vier oder mehr Personen angehören, dürfen ab-
weichend von Satz 1 zwei weitere Personen, wovon 
höchstens eine nicht aus dem familiären Bezugskreis 
des gastgebenden Haushaltes stammen darf, gleich-
zeitig anwesend sein . Kinder bis 14 Jahre sind jeweils 
von der Höchstzahl ausgenommen . Ehepaare, Lebens-
partner und nicht eheliche Lebensgemeinschaften 
gelten auch dann als ein Haushalt, wenn sie nicht im 
gleichen Haushalt leben . Private Zusammenkünfte sind 
im Außenbereich mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 
10 Personen zulässig, sofern alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer einen negativen SARS-CoV-2-Test nach 
Maßgabe des § 5a vorlegen können .

Ansammlungen mit mehr als zehn Personen sind ver-
boten .

(2) Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, mit 
Ausnahme des § 7 Absatz 5 Satz 2 Nummer 5, sind im 
Innenbereich untersagt .

(2a) Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind 
im Außenbereich mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 
10 Personen pro Veranstaltungstag und -ort zulässig, 
sofern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen ne-
gativen SARS-CoV-2 -Test nach Maßgabe des § 5a 
vorlegen können . Die Veranstaltungen sind der Orts-
polizeibehörde unter Angabe des Veranstalters zu mel-
den . Der Veranstalter hat geeignete Maßnahmen zur 
vollständigen Nachverfolgbarkeit nach Maßgabe des 
§ 6 Absatz 1 des Saarländischen COVID-19-Maßnah-
mengesetzes zu treffen.

(3) Veranstaltungen, die nicht unter Absatz 2 und Ab-
satz 2a fallen und zu denen je Veranstaltungstag und 
-ort in der Summe unter freiem Himmel oder in ge-
schlossenen Räumen nicht mehr als zehn Personen zu 
erwarten sind, können stattfinden. Veranstaltungen sind 
unter Angabe des Veranstalters der Ortspolizeibehörde 
zu melden . Der Veranstalter hat geeignete Maßnahmen 
zur vollständigen Nachverfolgbarkeit nach Maßgabe 
des § 6 Absatz 1 des Saarländischen COVID-19-Maß-
nahmengesetzes zu treffen und besondere infektions-
schutzrechtliche Auflagen zu beachten. Veranstaltungen 
und Zusammenkünfte mit einer höheren Personenzahl 
sind nur dann zulässig, wenn für deren Durchführung 
ein dringendes und unabweisbares rechtliches oder tat-
sächliches Bedürfnis besteht . Dabei sind weitere veran-
staltungsspezifische Hygienemaßnahmen umzusetzen. 
Von den Beschränkungen der Sätze 1 und 2 ausgenom-
men sind Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die 
dem Betrieb von Einrichtungen, die nicht nach dieser 
Verordnung untersagt sind, zu dienen bestimmt sind; 
die für den Betrieb der jeweiligen Einrichtung gelten-
den Hygienevorschriften sind einzuhalten .

Der Mindestabstand nach Maßgabe des § 1 Absatz 1 
Satz 2 ist bei allen Veranstaltungen und Zusammen-
künften wo immer möglich einzuhalten, außer zwi-
schen Angehörigen des familiären Bezugskreises nach 
§ 1 und Angehörigen des bestimmbaren weiteren Haus-
haltes .

(4) Veranstaltungen, zu denen je Veranstaltungstag und 
-ort in der Summe mehr als 1 000 Personen zu erwarten 
sind, sind untersagt . Die übrigen Bestimmungen der 
Absätze 2 und 3 bleiben hiervon unberührt .

(5) Das Selbstorganisationsrecht des Landtages, der 
Gebietskörperschaften und sonstiger Körperschaften, 
Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts so-
wie die Tätigkeit der Gerichte bleiben unberührt . Dies 
gilt auch für die Tätigkeit der Parteien, Wählergruppen 
und Vereinigungen im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 
des Grundgesetzes mit der Maßgabe, dass bei Veran-
staltungen und Zusammenkünften der Mindestabstand 
nach § 1 Absatz 1 Satz 2 einzuhalten ist sowie weitere 
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veranstaltungsspezifische Hygienemaßnahmen umge-
setzt werden .
(6) Für Bestattungen und standesamtliche Trauungen 
gilt, vorbehaltlich weiterer ortspolizeilicher Vorgaben, 
Absatz 3 entsprechend . Für Bestattungen sollen von 
der Ortspolizeibehörde Ausnahmegenehmigungen er-
teilt werden, soweit dies im Einzelfall aus infektions-
schutzrechtlicher Sicht vertretbar ist .
(7) Gottesdienste und gemeinsame Gebete sind unter 
freiem Himmel, in Kirchen, Moscheen, Synagogen so-
wie in sonstigen Räumlichkeiten, die zur Grundrechts-
ausübung gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes genutzt 
werden, zulässig, wenn die aus Infektionsschutzgrün-
den gebotene Begrenzung der Teilnehmerzahl nach 
Maßgabe des Mindestabstandes nach § 1 Absatz 1 
Satz 2 sowie die besonderen Schutz- und Hygienere-
gelungen gewährleistet sind . Der Gemeindegesang ist 
in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie in sonstigen 
Räumlichkeiten, die zur Grundrechtsausübung gemäß 
Artikel 4 des Grundgesetzes genutzt werden, unter-
sagt . Die Betretungsbeschränkungen des § 4 Absatz 1 
finden keine Anwendung. Zusammenkünfte im Sinne 
des Satzes 1 mit mehr als zehn Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sind spätestens zwei Werktage zuvor bei 
der zuständigen Ortspolizeibehörde anzuzeigen, sofern 
keine generellen Absprachen mit der entsprechenden 
Behörde getroffen wurden.
(8) Versammlungen im Sinne des Versammlungsge-
setzes sind zulässig, sofern sie ortsfest oder als Stand-
kundgebung stattfinden, der Mindestabstand der Teil-
nehmer nach § 1 Absatz 1 Satz 2 sichergestellt wird 
und besondere infektionsschutzrechtliche Auflagen der 
zuständigen Behörden beachtet werden .

§ 7 
Betriebsuntersagungen und -beschränkungen 

sowie Schließung von Einrichtungen
(1) Verboten sind der Betrieb eines Gaststättengewer-
bes nach dem Saarländischen Gaststättengesetz vom 
13 . April 2011 (Amtsbl . I S . 206), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 12 . Juni 2012 (Amtsbl . I S . 156), 
der Betrieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art 
und der Betrieb von Betriebskantinen und Mensen .
Abweichend von Satz 1 sind gestattet,
1 . die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen 

Speisen und Getränken für den Verzehr nicht an 
Ort und Stelle,

2 . der Betrieb von Betriebskantinen und Mensen im 
Innenbereich, wenn die Arbeitsabläufe im Betrieb 
eine Schließung nicht zulassen, insbesondere wenn 
der Verzehr mitnahmefähiger Speisen und Geträn-
ke an anderer Stelle nicht zumutbar ist,

3 . der Betrieb von Rastanlagen an Bundesautobahnen 
und gastronomische Betriebe an Autohöfen,

4 . der Betrieb eines Gaststättengewerbes, der Be-
trieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art und 
von Betriebskantinen und Mensen im Außenbe-
reich mit vorheriger Terminvereinbarung unter Be-

schränkung auf Gruppen von bis zu 10 Personen 
pro Tisch, sofern alle Gäste dieser Gruppen einen 
negativen SARS-CoV-2-Test nach Maßgabe des 
§ 5a vorlegen können, oder Gruppen, deren Teil-
nehmer sich auf den Personenkreis nach § 6 Ab-
satz 1 beschränken .

(2) Verboten ist die Erbringung sexueller Dienstleis-
tungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Prostitu-
iertenschutzgesetzes vom 21 . Oktober 2016 (BGBl . I 
S . 2372), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 9 . März 2021 (BGBl . I S . 327) sowie die 
Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne des § 2 
Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes .
(3) Das Betreten von Ladengeschäften des Einzelhan-
dels sowie die Öffnung von Ladenlokalen, deren Be-
treten zur Entgegennahme einer Dienst- oder Werk-
leistung erforderlich ist, ist nur nach Maßgabe eines 
negativen SARS-CoV-2-Tests nach § 5a gestattet . Von 
der Testverpflichtung nach Satz 1 ausgenommen sind
1 . Lebensmittelhandel, auch Getränkemärkte und 

Wochenmärkte, deren Warenangebot den zulässi-
gen Einzelhandelsbetrieben entspricht, Direktver-
markter von Lebensmitteln,

2 . Abhol- und Lieferdienste,
3 . Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte,
4 . Banken und Sparkassen,
5 . Apotheken, Drogeriemärkte und Sanitätshäuser, 

Reformhäuser,
6 . Optiker und Hörgeräteakustiker,
7 . Post und sonstige Annahmestellen des Versandhan-

dels,
8 . Tankstellen und Raststätten,
9 . Reinigungen und Waschsalons,
10 . Zeitungskioske und Zeitungsverkaufsstellen,
11 . Online-Handel,
12 . Babyfachmärkte,
13 . Werkstätten und Reparaturannahmen,
14 . Heilmittelerbringer und Gesundheitsberufe,
15 . Großhandel,
16 . karitative Einrichtungen .
Maßgebend von der Ausnahme ist bei Mischsortimen-
ten in SB-Warenhäusern oder Vollsortimentgeschäften 
sowie in Discountern und Supermärkten und sonstigen 
Ladengeschäften, dass der Sortimentsteil nach den 
Nummern 1 bis 16 wesentlich überwiegt .
(4) Die Erbringung körpernaher Dienstleistungen, ist 
nur gestattet für Kundinnen und Kunden, die einen 
negativen SARS-CoV-2-Test nach Maßgabe des § 5a 
vorlegen können und unter Beachtung der Auflagen zur 
Hygiene nach § 5. Die Pflicht zur Vorlage eines Tester-
gebnisses nach Satz 1 gilt nicht im Gesundheitsbereich 
bei der Erbringung medizinischer oder therapeutischer 
Leistungen .
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(5) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb einschließ-
lich des Betriebs von Tanzschulen ist in Form von kon-
taktfreiem Sport im Außenbereich, auch auf Außen-
sportanlagen, zulässig .

Abweichend von Satz 1 ist kontaktfreier Sport im In-
nenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich, auch 
auf Außensportanlagen, zulässig, sofern alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einen negativen SARS-CoV-2-
Test nach Maßgabe des § 5a vorlegen können .

Bei der Durchführung des Sportbetriebes müssen min-
destens die folgenden Voraussetzungen eingehalten 
werden:

1 . Einhaltung des Mindestabstandes nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 im Innenbereich; die Regelung des 
§ 1 Absatz 2 bleibt unberührt,

2 . Ausschluss von Zuschauern .

(5a) Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb des Berufs-
sports und von Sportlerinnen und Sportlern des Olym-
piakaders, des Perspektiv-Kaders, der Nachwuchs kader, 
des paralympischen Kaders und des Landeskaders ist 
zulässig . Die Nutzung der Sportanlagen muss in allen 
Fällen aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar 
sein .

Zuschauer sind nicht erlaubt .

(6) Zu schließen sind Institutionen und Einrichtungen, 
soweit sie der Freizeitgestaltung dienen, wie der Be-
trieb von Messen, Freizeitparks und Anbieter von Frei-
zeitaktivitäten (drinnen wie draußen), Schwimm- und 
Spaßbädern, Saunen, Thermen, Clubs und Diskothe-
ken, Wettvermittlungsstellen, Fitnessstudios und ähn-
liche Einrichtungen .

Von der Schließung ausgenommen sind

1. öffentliche Spielplätze,

2 . Wildparks, Zoos,

3 . Bibliotheken,

4 . Museen, Galerien, Gedenkstätten, unter der Bedin-
gung einer vorherigen Terminvereinbarung und der 
Vorlage eines negativen SARS-CoV-2-Tests nach 
Maßgabe des § 5a,

5 . Theater, Konzerthäuser und Opernhäuser und 
 Kinos, unter der Bedingung der Vorlage eines ne-
gativen SARS-CoV-2-Tests nach Maßgabe des 
§ 5a der Besucherinnen und Besucher; abweichend 
von Satz 2 ist die Vorlage eines negativen SARS-
CoV-2-Tests im Außenbereich bei Beschränkung 
der einzelnen Besuchergruppen auf den Personen-
kreis nach § 6 Absatz 1 nicht notwendig,

6 . geeignete, kontaktfreie Angebote zur kulturellen 
Betätigung in Gruppen im Außenbereich durch da-
rauf ausgerichtete Einrichtungen, wobei dabei die 
Nutzung von Blasinstrumenten und die Ausübung 
von Gesang nicht zulässig sind,

7 . Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie 
vergleichbare soziale Einrichtungen und Angebote,

8 . abweichend von Satz 1 für kontaktfreien Sport, 
 Fitnessstudios und vergleichbare Sporteinrichtun-
gen jeweils im Außenbereich, sofern die notwendi-
gen Hygienemaßnahmen nach § 5 eingehalten und 
Kontakte zwischen Kunden vermieden werden . 
Abweichend von Satz 1 kann kontaktfreies Trai-
ning im Innenbereich von Sportstätten wie Fitness-
studios oder vergleichbaren Sporteinrichtungen 
unter Beachtung der Hygienemaßnahmen nach § 5 
durchgeführt werden, wenn der Nachweis eines 
negativen SARS-CoV-2-Tests nach Maßgabe des 
§ 5a geführt wird,

9 . Wettannahmestellen privater Anbieter . Die Räum-
lichkeiten dürfen lediglich zur Abwicklung des 
Wettgeschäfts betreten werden, wenn der Nachweis 
eines negativen SARS-CoV-2 -Test nach Maßgabe 
des § 5a geführt wird . Eine erneute Bedienung ei-
ner Kundin oder eines Kunden darf frühestens zwei 
Stunden nach bereits erfolgter Bedienung stattfin-
den,

10 . Abweichend von Satz 1 Schwimmbäder zum Zwe-
cke der Ausbildung und des Trainingsbetriebes von 
Rettungsschwimmern,

11 . Spielhallen und Spielbanken unter der Bedingung 
der Vorlage eines negativen SARS-CoV-2-Tests 
nach Maßgabe des § 5a der Besucherinnen und Be-
sucher .

(7) Untersagt ist der Betrieb von Hotels, Beherber-
gungsbetrieben und Campingplätzen sowie die Zur-
verfügungstellung jeglicher Unterkünfte zu privaten 
touristischen Zwecken . Abweichend hiervon ist der 
hoteltypische Betrieb nur für beruflich veranlasste oder 
aus unabweisbaren persönlichen Gründen Reisende 
zulässig . Die Durchführung von touristischen Reise-
busreisen, Schiffsreisen oder ähnlichen Angeboten ist 
unzulässig .

(8) Den Betreibern von Verkaufsstellen im Sinne des 
Saarländischen Gesetzes zur Regelung der Ladenöff-
nungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG Saarland) 
vom 15 . November 2006 (Amtsbl . S . 1974), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 Nummer 2 des Gesetzes vom 
11 . November 2020 (Amtsbl . I S . 1262), sowie dem 
Gaststättengewerbe nach dem Saarländischen Gast-
stättengesetz vom 13 . April 2011 (Amtsbl . I S . 206), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12 . Juni 2012 
(Amtsbl . I S . 156), und sonstigen Gastronomiebetrie-
ben jeder Art sind der Verkauf, die Lieferung und Ab-
gabe von alkoholhaltigen Getränken in der Zeit von 
23 .00 bis 6 .00 Uhr untersagt .

(9) Die Ortspolizeibehörden werden ermächtigt, auf 
belebten Plätzen und Straßen den Verzehr von alkoho-
lischen Getränken zu untersagen .

(10) Die zuständige Ortspolizeibehörde kann in atypi-
schen Einzelfällen auf Antrag Ausnahmegenehmigun-
gen erteilen, soweit dies aus Sicht des Infektionsschut-
zes unbedenklich ist und der Zweck dieser Verordnung 
gewahrt wird . Die Ausnahmegenehmigung kann zeit-
lich befristet werden .
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§ 8 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Die Beschäftigung und Betreuung in Einrichtungen 
gemäß dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch ist ge-
stattet und zulässig, sofern der Leistungserbringer ein 
Infektionsschutz-, Hygiene- und Reinigungskonzept 
vorhält, das auch die Fahrdienste umfasst und sich an 
den Empfehlungen der Bundesregierung zum Arbeits-
schutz in Zeiten der Corona-Pandemie Arbeitsschutz-
standard SARS-CoV-2 in der aktuell gültigen Fassung 
orientiert . Die Maßgaben der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung – (Corona-ArbSchV) in der jeweils 
gültigen Fassung finden Anwendung. Es sind geeignete 
Maßnahmen zur vollständigen Kontaktnachverfolgung 
nach Maßgabe des § 6 Absatz 1 des Saarländischen 
COVID-19-Maßnahmengesetzes vom 22 . Januar 2021 
(Amtsbl . I S . 220) und zum Einhalten des Mindestab-
standes nach § 1 Absatz 1 Satz 2 sicherzustellen . Für 
die Einhaltung und Fortschreibung des Konzepts ist der 
Leistungserbringer verantwortlich . Nähere Einzelhei-
ten hierzu regelt das Handlungskonzept des Saarlandes 
zum Infektionsschutz und zum gleichzeitigen Schutz 
vulnerabler Gruppen im Bereich der Eingliederungs-
hilfe im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen in 
der jeweils gültigen Fassung . Im Übrigen wird auf die 
Regelungen für den Bereich der Eingliederungshilfe in 
§ 9 verwiesen .

§ 8a 
Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie 

vergleichbare soziale Einrichtungen und Angebote
Der Betrieb von Einrichtungen der Sozial- und Jugend-
hilfe sowie vergleichbarer Einrichtungen und Angebote 
ist gestattet . § 8 Satz 1 bis 4 gilt entsprechend den spe-
zifischen Anforderungen der Sozial- und Jugendhilfe.

§ 9 
Einrichtungen zur Pflege, Vorsorge-  

und Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäuser 
und weitere Leistungsbereiche

(1) Das Betreten von Einrichtungen der teilstationären 
Tages- und Nachtpflege sowie die Zurverfügungstel-
lung von Betreuungsgruppenangeboten sind untersagt . 
Ausnahmen zu Satz 1 können auf Antrag durch das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
zur Ermöglichung einer Betreuung in Gruppen von bis 
zu 15 Tagespflegegästen genehmigt werden. Hierbei ist 
ein Hygienekonzept vorzulegen .
Die Zurverfügungstellung von Betreuungsgruppen-
angeboten für Pflegebedürftige wird erlaubt, sofern 
die Vorgaben des Musterhygieneschutzkonzepts des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie eingehalten werden . Dies ist den für die An-
erkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 
zuständigen Landkreisen und dem Regionalverband, 
vor Wiederaufnahme der Betreuungstätigkeit schrift-
lich zu bestätigen . Die Zuständigkeiten gemäß § 12 
dieser Verordnung bleiben hiervon unberührt .
(2) Besuche in Einrichtungen nach den §§ 1a und 1b 
des Saarländischen Wohn-, Betreuungs- und Pflege-

qualitätsgesetzes, sind im Rahmen eines Besuchskon-
zepts zulässig . Das Besuchskonzept muss mindestens 
einen täglichen Besuch von zwei Besucherinnen oder 
Besuchern aus zwei Hausständen ermöglichen . Hierzu 
erlässt das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie unter Berücksichtigung des aktuellen 
Infektionsgeschehens Richtlinien, die insbesondere 
Festlegungen zur Anzahl und Dauer der Besuche, zum 
Kreis der Besucher, zur Registrierung der Besucher so-
wie Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung des 
Mindestabstandes nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und zum 
Schutz der Bewohner und des Personals vor Infektio-
nen enthalten können .
(3) Für den Betrieb von Krankenhäusern, Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen werden nachstehen-
de Maßnahmen angeordnet:
1 . Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

den Eintrag von Coronaviren zu erschweren, Pa-
tienten und Personal zu schützen und persönliche 
Schutzausrüstung einzusparen . Bei der Auswahl 
der Maßnahmen sind auch patientenbezogene As-
pekte zu berücksichtigen .

2 . Die Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-
gen haben ein schriftliches Testkonzept zu erstellen 
und fortlaufend zu aktualisieren . Dabei haben sie 
die Vorgaben der jeweils gültigen Nationalen Test-
strategie SARS-CoV-2 und die Vorgaben der saar-
ländischen Teststrategie sowie die jeweils aktuel-
len Hinweise des RKI zur Testung von  Patienten 
auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu beachten .

3 . Die Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-
gen haben auf der Basis der unterschiedlichen bau-
lichen Voraussetzungen, des differenzierten Versor-
gungsauftrags und der unterschiedlichen Aufgaben 
in ambulanter, tagesklinischer und stationärer Ver-
sorgung ein Hygienekonzept unter Einbindung der 
zuständigen Gesundheitsämter zu erstellen .

4 . Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Nummer 1 und 3 
bis 7 des Infektionsschutzgesetzes, ausgenommen 
Hospize, dürfen nicht für Zwecke des Besuchs von 
Patientinnen und Patienten betreten werden .

Ausgenommen von dieser Einschränkung des Besuchs-
rechts sind
1 . Fachkrankenhäuser und Fachabteilungen für Psy-

chiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiat-
rie der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und 
-psychotherapie und in Palliativstationen und -be-
reichen . In diesen Einrichtungen legen die behan-
delnden Ärztinnen und Ärzte in Absprache mit den 
Patienten und Angehörigen die Besuchsmöglich-
keiten fest .

2 . Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen . Die 
Besuchsmöglichkeiten sind in Absprache mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten festzulegen .

3 . die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspart-
nerin oder der Lebenspartner, die Verlobte oder 
der Verlobte, sonstige nahe Angehörige oder na-
hestehende Personen . Diesen sind bei schwersten 
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Erkrankungen medizinisch oder ethisch-sozial an-
gezeigte Besuche, insbesondere bei Geburten oder 
bei Personen im Sterbeprozess zu gestatten . Die 
Begleitung Sterbender muss jederzeit gewährleis-
tet sein . Weiter ist bei Aufklärungsgesprächen und 
vor risikobehafteten Eingriffen und Behandlungen 
eine Begleitung durch den vorgenannten Personen-
kreis zu gestatten . Die Einschätzung erfolgt unter 
Einbindung der Patientinnen und Patienten sowie 
deren Angehörigen durch die behandelnden Ärz-
tinnen oder Ärzte .

4 . Seelsorgerinnen und Seelsorger und rechtliche Be-
treuerinnen und Betreuer, soweit ein persönlicher 
Kontakt zur Erfüllung der ihnen übertragenen Auf-
gaben nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
erforderlich ist; Bevollmächtigte werden rechtli-
chen Betreuerinnen und Betreuern gleichgestellt, 
die jeweils in dieser Funktion die Einrichtung auf-
suchen .

 Ein Besuch ist nur bei negativem durch das Kran-
kenhaus oder die Rehabilitationseinrichtung durch-
geführtem Antigentest möglich . Für den Besuch 
sind geeignete Schutzmaßnahmen einzuhalten und 
eine Hygieneunterweisung regelmäßig durchzu-
führen . Eine vollständige Isolation der Patientin-
nen und Patienten ist zu verhindern . Die Besuchs-
zeiten sind so einzurichten, dass ein Besuch auch 
berufstätigen Angehörigen ermöglicht wird .

5 . Planbare Aufnahmen, auch in Tageskliniken, sind 
nach Maßgabe und Weisung des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie so zu 
planen und durchzuführen, dass zeitnah die Auf-
nahmekapazitäten für COVID-19-Patientinnen 
oder -Patienten bereitstehen; dies gilt insbesonde-
re für die Kapazitäten in der Intensivmedizin . Das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie kann die Durchführung planbarer Behand-
lungen auf medizinisch notwendige Behandlungen 
gegenüber einzelnen Krankenhäusern beschrän-
ken, damit zeitnah die Aufnahmekapazitäten für 
COVID-19-Patientinnen und -Patienten erhöht und 
notwendige personelle Ressourcen geschaffen wer-
den können .

6. Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für 
Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen 
und Besucher können unter Berücksichtigung der 
Vorgaben der §§ 5 und 6 dieser Verordnung geöff-
net werden . Betriebskantinen können unter Einhal-
tung der Vorgaben nach § 5 für Beschäftigte der 
Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen geöffnet werden, wenn die Arbeitsab-
läufe im Betrieb eine Schließung nicht zulassen, 
insbesondere wenn der Verzehr mitnahmefähiger 
Speisen und Getränke an anderer Stelle nicht zu-
mutbar ist . Wartebereiche sind entsprechend den 
Empfehlungen des RKI kontaktreduzierend auszu-
gestalten .

(4) Von den Betretungsverboten der Absätze 1 bis 3 
sind Betretungen zum Zweck der Rechtspflege und der 
sozialleistungsrechtlichen Bedarfsermittlung durch So-
zialleistungsträger ausgenommen .

(5) In Einrichtungen nach § 1a des Saarländischen 
Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetzes vom 
6 . Mai 2009 (Amtsbl . S . 906), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22 . August 2018 (Amtsbl . I 
S . 674) sind alle Bewohnerinnen und Bewohner mittels 
PoC-Antigen-Test zweimal wöchentlich auf das Vor-
liegen einer Erkrankung mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 zu testen, mit Ausnahme bei Bewohnerinnen 
und Bewohnern, wenn gesundheitliche Einschränkun-
gen dem entgegenstehen . Ebenfalls zweimal wöchent-
lich sind alle im Dienst befindlichen Beschäftigten ein-
schließlich aller Ehrenamtlichen und Leiharbeitnehmer 
in besonderen Wohnformen für Menschen mit Behin-
derung gemäß dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch zu 
testen .
In Einrichtungen für volljährige Menschen mit Pflege- 
und Unterstützungsbedarf sind alle im Dienst befindli-
chen Beschäftigten einschließlich aller Ehrenamtlichen 
und Leiharbeiternehmer mindestens dreimal pro Wo-
che zu testen .
Alle Besucherinnen und Besucher, die die in Satz 1 ge-
nannten Einrichtungen aufsuchen dürfen, sind bei je-
dem Besuch zu testen . Personen, die zum Zwecke der 
Rechtspflege, der Seelsorge oder aus medizinischen 
oder therapeutischen Gründen an einem Tag mehrere 
Einrichtungen in ihrer jeweiligen Funktion besuchen, 
werden bei Betreten der ersten Einrichtung mittels 
PoC-Antigentest auf das Vorliegen einer Erkrankung 
mit dem Coronavirus SARS-COV-2 getestet . Das Er-
gebnis ist der Person schriftlich zu bestätigen . Die 
schriftliche Bestätigung dient an diesem Tag zur Vorla-
ge bei Besuch weiterer Einrichtungen zur Vermeidung 
einer erneuten Testung am gleichen Tag . Gleiches gilt 
für Fußpflegerinnen und Fußpfleger.
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungs-
dienstes des Zweckverbandes für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Saar (ZRF), die die genannten 
Einrichtungen aufsuchen, wird in Abweichung der Vor-
gaben zur täglichen Testung, eine PoC-Testung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von dreimal wöchentlich 
vorgegeben, wenn sie in Vollschutz ihrer persönlichen 
Schutzausrüstung die Einrichtungen betreten . Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen entsprechen-
den Nachweis mit sich zu führen .
Beschäftigte im Bereich der Pflege, der Eingliederungs-
hilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe erhalten einen 
Anspruch auf Durchführung eines PCR-Tests in dem 
saarländischen Testzentrum nach Beendigung einer be-
hördlich angeordneten Absonderung oder Quarantäne .
(6) Personen, die Aufgaben der Rechtspflege wahrneh-
men, sowie Beamte des Polizei- und Justizvollzugs-
dienstes im Rahmen ihrer Dienstausübung sind von 
den Testpflichten nach den Absätzen 2, 3 und 5 mit 
der Maßgabe freigestellt, dass Ihnen Zutritt aufgrund 
einer durch ihren Dienstherrn ausgestellten Bescheini-
gung über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus zu gewähren ist, wenn die zu-
grunde liegende Testung nicht länger als 24 Stunden 
zurückliegt . Wird eine Bescheinigung des Dienstherrn 
nicht vorgelegt, wird ein Test von der Einrichtung vor-
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genommen; in diesem Fall gelten Absatz 5 Satz 5 und 
6 entsprechend . Bei der dienstlich veranlassten Be-
gleitung dringender medizinischer Notfälle sowie bei 
sonstiger dienstlich veranlasster Eilbedürftigkeit ist der 
Zutritt ohne Nachweis über das Nichtvorliegen einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu gestatten .

(7) Alle Beschäftigten, einschließlich aller Ehrenamtli-
chen und Leiharbeitnehmer nach Absatz 5 Satz 1 müs-
sen beim Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern eine Maske des Standards FFP2 tragen .

§ 10 
Hochschulen, Berufsakademien und 

wissenschaftliche Forschungseinrichtungen; 
Staatliche Prüfungen, Ausbildungsgänge  

sowie Fortbildungen

(1) Die Durchführung des Studien- und Lehrbetriebs 
der Universität des Saarlandes, der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft, der Hochschule der Bildenden 
Künste und der Hochschule für Musik Saar in Präsenz-
form ist untersagt . Ausgenommen sind, unter der Maß-
gabe der Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den 
Empfehlungen des RKI und der Berücksichtigung der 
aktuellen Pandemiepläne der jeweiligen Hochschule, 
insbesondere Labortätigkeiten, Praktika, praktische 
und künstlerische Ausbildungstätigkeiten und Prüfun-
gen . Nähere Bestimmungen zur Anpassung von Lehre, 
Studium und Prüfungen können von der für die jeweili-
ge Hochschule zuständigen Aufsichtsbehörde erlassen 
werden .

(2) Die Hochschulen können im jeweiligen Einzelfall 
im Einvernehmen mit den betroffenen Studierenden 
entscheiden, ob sie mündliche Prüfungen per Video-
konferenz durchführen . Hierfür können auch die gän-
gigen kommerziellen Systeme genutzt werden, wobei 
die Sicherheit sowie die Identitätsfeststellung zu ge-
währleisten sind .

(3) Die Prüfungsämter sind angehalten, die Bearbei-
tungszeiten laufender Qualifizierungsarbeiten, insbe-
sondere Hausarbeiten, Bachelor-, Master- und Staats-
examensarbeiten, entsprechend anzupassen .

(4) Absatz 1 gilt entsprechend für im Saarland staat-
lich anerkannte Hochschulen in freier Trägerschaft, für 
staatlich anerkannte Berufsakademien und für wissen-
schaftliche Forschungseinrichtungen im Saarland .

(5) Staatliche Prüfungen bleiben von dieser Verord-
nung unberührt und können unter Beachtung der im 
Einzelfall erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden . Dasselbe gilt für Präsenzveran-
staltungen im Rahmen staatlicher Ausbildungsgänge 
und Fortbildungen. Die näheren Bestimmungen trifft 
die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde .

(6) Eignungs- und Kenntnisprüfungen sowie Studier-
fähigkeitstests in den Bereichen Medizin, Pharmazie 
und Psychotherapie können unter Beachtung der erfor-
derlichen Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt 
werden .

§ 11 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Ge- oder Verboten des § 2 
Absatz 2, 3 und 4 sowie der §§ 4 bis 10 oder des § 13 
zuwiderhandelt .
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden .
(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt .

§ 12 
Zuständige Behörden

(1) Zuständig für die Ausführung und Durchsetzung 
dieser Verordnung sind die Ortspolizeibehörden . Zu-
ständige Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dieser Ver-
ordnung sind die Gemeindeverbände . Die Ortspolizei-
behörden und die Vollzugspolizei werden ermächtigt, 
bei Verstößen gegen die bußgeldbewehrten Vorschrif-
ten des § 2 Absatz 2 Verwarnungen zu erteilen und Ver-
warnungsgelder in Höhe von 50 Euro zu erheben .
(2) Die Vollzugspolizei leistet Amts- und Vollzugshilfe; 
die polizeilichen Gefahrenabwehraufgaben nach dem 
Saarländischen Polizeigesetz bleiben unberührt und 
bestehen weiterhin fort .

§ 13 
Sonderregelung für Gebiete mit besonderem 

Infektionsgeschehen
(1) Übersteigt die Anzahl der Neuinfektionen mit dem 
SARS-CoV-2-Virus innerhalb eines Zeitraums von sie-
ben Tagen pro 100 000 Einwohner in einem Landkreis 
oder im Regionalverband Saarbrücken an drei auf-
einanderfolgenden Tagen den Wert von 200 (Sieben- 
Tages-Inzidenz), ist es in dem jeweiligen Landkreis 
oder dem Regionalverband den Einwohnerinnen und 
Einwohnern untersagt, sich aus einem Umkreis von 
mehr als 15 Kilometern der Wohnanschrift oder der 
Anschrift des gewöhnlichen Aufenthaltes für tagestou-
ristische Ausflüge hinauszubegeben.
(2) Die in den Landkreisen oder dem Regionalver-
band Saarbrücken auftretenden Inzidenzen werden zur 
Bestimmung des nach Absatz 1 Satz 1 maßgeblichen 
Schwellenwertes täglich von den Gesundheitsämtern 
an das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie gemeldet . Das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie stellt die Überschrei-
tung des Grenzwertes nach Absatz 1 Satz 1 fest und 
macht dies im Amtsblatt des Saarlandes bekannt . Die 
Einschränkung nach Absatz 1 Satz 1 tritt am Tag nach 
der Bekanntmachung in Kraft . Das Ministerium für 
 Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie kann von der 
Feststellung und Bekanntmachung mit den Folgen des 
Absatzes 1 absehen, wenn die Überschreitung der oben 
genannten Sieben-Tages-Inzidenz auf einem lokalisier-
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ten und klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, insbe-
sondere in einzelnen Betreuungs- oder Pflegeeinrich-
tungen, Gemeinschaftsunterkünften oder Betrieben, 
beruht, die Infektionsketten bekannt sind und weiter-
gehende Beschränkungen für den Landkreis oder den 
Regionalverband Saarbrücken oder deren Teilgebiete 
aus Gründen des Infektionsschutzes nicht geboten sind .

(3) Wird der Grenzwert von 200 Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohner für einen Zeitraum von fünf auf-
einanderfolgenden Tagen unterschritten, stellt das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
dies fest und macht es im Amtsblatt bekannt . Die Ein-
schränkung nach Absatz 1 Satz 1 tritt am Tag nach der 
Bekanntmachung außer Kraft .

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt einen Tag, nachdem die Lan-
desregierung festgestellt hat, dass zuvor in einem Ab-
lauf von drei aufeinanderfolgenden Tagen die Anzahl 
der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in-
nerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen pro 100 000 
Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) die Grenze von 
100 landesweit übersteigt und die Bewertung der epi-
demiologischen Situation nach Maßgabe des § 2 des 
Saarländischen Covid-19-Maßnahmengesetzes die 
Maßnahmen nach dieser Verordnung gebietet, in Kraft . 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie macht den Tag des Inkrafttretens im Amtsblatt 
des Saarlandes bekannt .

(2) Spätestens mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 
treten gleichzeitig die Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I 
S . 744, 747), die Verordnung zur Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I S . 798, 
801) sowie die Verordnung nach Artikel 1 Absatz 2 
außer Kraft .

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 18 . April 
2021 außer Kraft .

(3) 
Verordnung zum Schulbetrieb und zum Betrieb 

sonstiger Bildungseinrichtungen sowie zum Betrieb 
von Kindertageseinrichtungen während der 

Corona-Pandemie

Kapitel 1 
Schulbetrieb und Betrieb von 

Kindertageseinrichtungen, 
Kindergroßtagespflegestellen und 

heilpädagogischen Tagesstätten während der 
Corona-Pandemie

§ 1 
Schulbetrieb während der Corona-Pandemie

(1) Der Schulbetrieb an den allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen findet gemäß den Vorgaben des 

Ministeriums für Bildung und Kultur statt . Dies gilt 
auch im gebundenen und freiwilligen Ganztag .

(2) Zur Gewährleistung des Schulbetriebs sind alle 
Schulen verpflichtet, die Vorgaben des „Musterhy-
gieneplans Saarland zum Infektionsschutz in Schu-
len im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen“ 
vom 7 . August 2020 in der jeweils geltenden Fas-
sung (https:// corona .saarland .de/DE/service/down-
loads/_documents/hygienekonzepte/ dld_hygienemass-
nahmenschule-2020-07-03 .pdf) einzuhalten . Dieser 
ergänzt den gemäß § 36 des Infektionsschutzgesetzes 
von der jeweiligen Schule zu erstellenden Hygieneplan 
um weitere Vorgaben zur Pandemiebekämpfung .

Die in dieser Verordnung getroffenen Regelungen und 
die Vorgabe des „Musterhygieneplans Saarland zum 
Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona-
Pandemiemaßnahmen“ gehen der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung vom 21 . Januar 2021 (BAnz AT 
22 .01 .2021 V1) im Schulbereich (§§ 1 bis 1 b) vor als 
abweichende Regelungen im Sinne des § 1 Absatz 2 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, beziehungs-
weise konkretisieren die Umsetzung der in der SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung getroffenen Vorgaben 
für den Schulbereich .

(3) Die Schülerinnen und Schüler, die nach näherer 
Maßgabe des Ministeriums für Bildung und Kultur als 
vulnerabel zu betrachten sind oder mit als vulnerabel 
zu betrachtenden Personen in einem Haushalt leben, 
werden auf Wunsch und nach Vorlage des entsprechen-
den ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit . 
Die Befreiung gilt nicht für die Teilnahme an schrift-
lichen und mündlichen Prüfungen sowie für die Durch-
führung von Leistungsnachweisen . Insoweit sind für 
diese Personen jeweils besondere Schutzmaßnahmen 
zu treffen.

(4) Für Schülerinnen und Schüler nach Absatz 3 und 
Schülerinnen und Schüler, die aus Infektionsschutz-
gründen aufgrund einer entsprechenden Quarantänean-
ordnung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erfolgt 
die Beschulung im „Lernen von zu Hause“ .

(5) Sofern der reguläre Unterricht wegen der in Ab-
satz 1 und Absatz 2 Satz 1 genannten Vorgaben nicht im 
vorgesehenen Umfang als Präsenzunterricht stattfindet, 
erfüllt die Schule ihren Bildungs- und Erziehungsauf-
trag durch ein pädagogisches Angebot im „Lernen von 
zu Hause“ .

(6) Acht Tage nach Inkrafttreten dieser Verordnung, 
nicht jedoch vor dem 19 . April 2021, ist an der Schule 
tätigen Personen sowie Schülerinnen und Schülern, mit 
Ausnahme der Schülerinnen und Schüler der Grund-
schulen und der Förderschulen, der Zutritt zum Schul-
gelände und die Teilnahme am Präsenzschulbetrieb nur 
gestattet, wenn sie sich wöchentlich im Umfang der an 
der Schule hierzu bereitgestellten Kapazitäten bis zu 
zweimal wöchentlich an einer Testung auf das Nicht-
vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 
teilnehmen oder in demselben Umfang anderweitig ei-
nen Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus im Sinne des § 5a der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie . Das 
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Zutrittsverbot besteht, soweit der Testung im Ausnah-
mefall keine zwingenden Gründe entgegenstehen . Dies 
ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen . Anderen 
Personen, die sich nicht nur sehr kurzfristig oder ohne 
Kontakt zu den der Schule angehörigen Personen auf 
dem Schulgelände aufhalten, wie beispielsweise zum 
Gespräch in die Schule gebetene Erziehungsberechtig-
te, ist der Zutritt zum Schulgelände nur erlaubt, wenn 
sie einen tagesaktuellen Nachweis über das Fehlen ei-
ner Infektion mindestens basierend auf einem Antigen-
Schnelltest vorlegen (§ 5a VO-CP) oder einen solchen 
Test bei Zutritt durchführen . Über die Zutrittsverbote 
sind im Eingangsbereich des Geländes der Schule ent-
sprechende Hinweise anzubringen .
(7) Schülerinnen und Schüler, gegebenenfalls vertreten 
durch ihre Personensorgeberechtigten, können sich, so-
weit auf sie die Regelungen zu den Zutrittsbeschrän-
kungen nach Absatz 6 Anwendung finden, von der Teil-
nahme an der Präsenzbeschulung schriftlich abmelden . 
Die Möglichkeit der Abmeldung bezieht sich nicht auf 
nach den schulrechtlichen Vorgaben in schulischer Prä-
senz zu erbringende Leistungsnachweisen; das Nähere 
regelt das Ministerium für Bildung und Kultur .
(8) Die Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler be-
steht auch in den Fällen der Absätze 3 bis 7 fort . Sie 
wird in den Fällen des Absatzes 3 bis 5 und im Falle ei-
ner Abmeldung nach Absatz 7 durch die Wahrnehmung 
des pädagogischen Angebots und dem Nachkommen 
der damit verbundenen Verpflichtungen im „Lernen 
von zu Hause“ erfüllt .

§ 1a 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

(1) Im Präsenzangebot der Schule besteht für alle Schü-
lerinnen und Schüler – auch für die Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule – sowie für Lehrkräfte und 
das sonstige pädagogische Personal der Schule für den 
gesamten schulischen Betrieb in den Klassen-, Unter-
richts- und Betreuungsräumen im Vor- und Nachmit-
tagsbereich eine grundsätzliche Verpflichtung zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Form einer 
medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) . Statt eines 
solchen Mund-Nasen-Schutzes können auch Masken 
der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höherer 
Standards (ohne Ausatemventil) getragen werden .
(2) Auch für Schülerinnen und Schüler mit Unter-
stützungsbedarf im Bereich geistige Entwicklung ist 
das Tragen eines solchen Mund-Nasen-Schutzes ver-
pflichtend, soweit die Schülerinnen und Schülern dies 
können . Bei Schülerinnen und Schülern mit Unter-
stützungsbedarf Hören kommen als Schutzmaßnahme 
alternativ ausnahmsweise Visiere oder durchsichtige 
Masken anstelle eines Mund-Nasen-Schutzes infrage .
(3) Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes gilt, soweit dem im Einzelfall keine medizinischen 
Gründe entgegenstehen . Dies ist in geeigneter Weise, 
in der Regel durch ein ärztliches Attest, glaubhaft zu 
machen .
(4) Darüber hinaus entscheiden die Lehrkräfte, inwie-
fern unter Berücksichtigung pädagogisch-didaktischer 

Gründe und der Verstärkung anderer Schutzmaßnah-
men eine situationsbezogene kurzzeitige Ausnahme 
von der Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schut-
zes gewährt werden kann . In diesem Sinne sind den 
Schülerinnen und Schülern während des Ablegens des 
schriftlichen Teils der Abschlussprüfungen kurzzeitige 
individuelle Tragepausen zu ermöglichen; das Nähere 
zum Infektionsschutz bei der Durchführung der Ab-
schlussprüfungen regelt das Ministerium für Bildung 
und Kultur .
(5) Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes gilt auch auf dem freien Schulgelände bezie-
hungsweise auf dem Schulhof, soweit der Mindestab-
stand von eineinhalb Metern nicht eingehalten wird .
(6) Nähere Einzelheiten regelt der „Musterhygieneplan 
Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen 
der Corona-Pandemiemaßnahmen“ .

§ 1b 
Regelung für den Schulbetrieb  

vom 6. bis 18. April 2021
(1) Der Präsenzschulbetrieb bleibt in der Zeit vom 
6. bis 18. April 2021 eingeschränkt. Die Schulpflicht 
bleibt für alle Schülerinnen und Schüler unberührt; für 
den Präsenzunterricht an der Schule besteht Präsenz-
pflicht. Die Schülerinnen und Schüler aller Schulfor-
men werden, soweit der Präsenzschulbetrieb teilweise 
ausgesetzt bleibt, im „Lernen von zu Hause“ beschult .
(2) Für die Schülerinnen und Schüler, die sich im 
zweiten Halbjahr der gymnasialen Oberstufe an Ge-
meinschaftsschulen und Gymnasien befinden, findet 
schulischer Präsenzunterricht statt . Gleiches gilt für 
die entsprechende Jahrgangsstufe an beruflichen Schu-
len, wobei die Beschulung standortabhängig auch im 
Wechselmodell erfolgen kann .
(3) Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 
in den Fachoberschulen, den Fachschulen, der Berufs-
fachschulen, der höheren Berufsfachschulen und der 
Berufsschulen werden im Wechsel zwischen schuli-
schem Präsenzunterricht und der Beschulung im „Ler-
nen von zu Hause“ beschult .
(4) In den Grundschulen, Förderschulen und in den 
Klassenstufen 5 bis 10 der Gymnasien und den Klas-
senstufen 5 bis 11 der Gemeinschaftsschulen erfolgt 
die Beschulung im Wechsel zwischen schulischem Prä-
senzunterricht und der Beschulung im „Lernen von zu 
Hause“. Die weiteren Vorgaben trifft das Ministerium 
für Bildung und Kultur .
(5) Die an den weiterführenden Schulen vorgesehenen 
Abschlussprüfungen werden in Präsenzform durchge-
führt. Die weiteren Vorgaben trifft das Ministerium für 
Bildung und Kultur .
(6) Bis einschließlich der Klassenstufe 6 der allgemein-
bildenden Schulen wird an der Schule im Vormittags-
bereich ein angepasstes pädagogisches Angebot vorge-
halten für Schülerinnen und Schüler, die während der 
Phase des „Lernens von zu Hause“ eine entsprechende 
Betreuung benötigen, die keinen geeigneten häuslichen 
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Arbeitsplatz haben oder für die die häusliche Lernsitu-
ation nicht ausreichend förderlich ist . Bei Bedarf wird 
am Nachmittag ein Angebot im Rahmen des freiwil-
ligen und gebundenen Ganztags gewährleistet . Ab der 
Klassenstufe 7 der weiterführenden Schulen wird bei 
Bedarf ein schulischer Arbeitsplatz zur Verfügung ge-
stellt für Schülerinnen und Schüler, die keinen geeig-
neten häuslichen Arbeitsplatz haben; ein angepasstes 
pädagogisches Angebot kommt auch in Betracht für 
Schülerinnen und Schüler, für die die häusliche Lern-
situation nicht ausreichend förderlich ist .

(7) § 1 Absatz 2 betreffend den Musterhygieneplan 
Schulen und § 1a finden auch auf das in Absatz 6 dar-
gestellte Angebot Anwendung . Gleiches gilt für Fe-
rienbetreuungsangebote, die an den Schulen nach den 
näheren Vorgaben des Ministeriums für Bildung und 
Kultur für Kinder, deren häusliche Betreuung nicht ge-
währleistet ist oder für die die Teilnahme von der Schu-
le empfohlen wird, am 6. und 7. April stattfinden.

(8) Die Dienstpflicht der Lehrkräfte gilt fort. Über die 
Art und Weise der Erfüllung entscheidet die Schullei-
tung nach den besonderen standortbezogen organisato-
rischen Gegebenheiten .

§ 2 
Kindertageseinrichtungen, 

Kindergroßtagespflegestellen und  
heilpädagogische Tagesstätten

Beim Betrieb der nach § 45 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB VIII) erlaubnispflichtigen Kinder-
tageseinrichtungen und der nach § 43 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erlaubnispflichtigen 
Kindergroßtagespflegestellen und der heilpädagogi-
schen Tagesstätten sind die „Empfehlungen des Minis-
teriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
zum Infektionsschutz in Kindertageseinrichtungen im 
Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen“ in der 
jeweils geltenden Fassung (https://www .saarland .de/
msgff/DE/portale/landesjugendamt/service/formula-
relja/downloads .html) zu berücksichtigen . Der gemäß 
§ 36 des Infektionsschutzgesetzes erstellte Hygiene-
plan ist um weitere Hygienevorschriften gemäß den 
oben genannten Empfehlungen zu ergänzen .

§ 3 
Vorbereitung für Nichtschülerinnen und 
Nichtschüler auf die Abschlussprüfungen

(1) Einrichtungen, die Maßnahmen zur Vorbereitung 
auf die Prüfungen zum Erwerb des Hauptschulab-
schlusses oder des mittleren Bildungsabschlusses im 
allgemeinbildenden Bereich für Nichtschülerinnen und 
Nichtschüler anbieten, können diesen Betrieb aufneh-
men, wenn sie dabei die Vorgaben des Infektionsschut-
zes, wie sie für den Schulbereich gelten, erfüllen; § 1 
Absatz 2 und § 1a gelten entsprechend .

(2) § 1b ist entsprechend anwendbar .

Kapitel 2 
Pflegeschulen und Schulen für 

Gesundheitsfachberufe

§ 4 
Präsenzunterricht

(1) Der Präsenzunterricht in den Klassen der Pflege-
schule und Schulen für Gesundheitsfachberufe im Saar-
land kann unter Einhaltung der einschlägigen Hygiene-
regeln und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
sowie unter Berücksichtigung der Hygienepläne der je-
weiligen Schule stattfinden, wenn er für die Abschluss-
klassen des letzten Ausbildungsjahres angeboten wird 
oder soweit er für die Vermittlung der Ausbildungsin-
halte oder Prüfungsleistungen zwingend erforderlich 
ist . Die Präventionsmaßnahmen in Schulen während 
der COVID-19-Pandemie des Robert Koch-Instituts, 
die unter der Adresse www .rki .de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_ Coronavirus/Praevention-Schulen .
html veröffentlicht sind, sind in ihrer jeweils geltenden 
Fassung entsprechend anzuwenden .
Die Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes nach § 1a Absatz 1 bis 5 gelten entsprechend .
Soweit baulich oder schulorganisatorisch möglich, 
ist im Schulgebäude sowie auf dem Schulgelände der 
Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen Per-
sonen einzuhalten . Hierzu sind durch die Schulleitung 
organisatorische Maßnahmen zu treffen, insbesondere 
die Markierung von Wegführungen für eine geordnete 
Zuführung sowie die versetzte Planung der Anfangs-, 
End- und Pausenzeiten .
(2) Die Ausbildungsinhalte des theoretischen Unter-
richts sollen im häuslichen Umfeld erlernt werden; der 
Träger der praktischen Ausbildung hat nach Absprache 
mit der Schule die oder den Auszubildenden für diese 
Zeit freizustellen .
(3) Die Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen 
in den Gesundheitsfachberufen während einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite vom 10 . Juni 
2020 (BAnz AT 12 .06 .2020 V1) gilt für die Ausbil-
dung und Prüfung in der Krankenpflegehilfe nach der 
Verordnung zur Durchführung der Ausbildung und 
Prüfung in der Krankenpflegehilfe vom 1. Juli 2004 
(Amtsbl . S . 1418), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 15 . März 2017 (Amtsbl . I S . 476), in Verbindung 
mit § 59 Absatz 2 Satz 1 des Pflegeassistenzgesetzes 
vom 24 . Juni 2020 (Amtsbl . I S . 529) sowie für die Aus-
bildung in der Altenpflegehilfe nach der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für den Altenpflegehilfeberuf 
vom 9 . September 2003 (Amtsbl . S . 2518), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung vom 24 . November 2015 
(Amtsbl . I S . 894), in Verbindung mit § 59 Absatz 1 
Satz 1 des Pflegeassistenzgesetzes entsprechend.

§ 5 
Prüfungsverfahren

(1) In Pflege- und Gesundheitsfachberufen ist die 
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen münd-
lichen und schriftlichen Prüfungen unter Einhaltung 
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der infektionsschutzrechtlichen Maßgaben grundsätz-
lich zulässig .

(2) Praktische Prüfungen können unter Einhaltung 
der infektionsschutzrechtlichen Maßgaben durchge-
führt werden . Gegenüber dem Landesamt für Soziales 
– Zentralstelle für Gesundheitsberufe – ist anzuzeigen, 
wenn die praktische Prüfung auf Grundlage der ein-
schlägigen berufsrechtlichen Regelungen als Simula-
tionsprüfung durchgeführt wird .

§ 6 
Durchführung von Weiterbildungen

Die Regelungen der §§ 4 und 5 gelten für Weiterbildun-
gen auf Grundlage des Gesetzes über die Weiterbildung 
in den Gesundheits- und Altenpflegefachberufen und 
die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Ent-
bindungspflegers vom 25. November 1998 (Amtsbl. 
1999 S . 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
11 . November 2015 (Amtsbl . I S . 878), in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend .

Kapitel 3 
Öffentliche und private Bildungseinrichtungen 

im außerschulischen Bereich

§ 7 
Außerschulische Bildungsveranstaltungen

(1) Der Unterricht an außerschulischen Bildungsein-
richtungen im privaten und öffentlichen Bereich ist in 
Präsenzform untersagt . Satz 1 gilt entsprechend für die 
Durchführung außerschulischer Bildungsveranstaltun-
gen . Von dieser Regelung ausgenommen sind folgende 
Bildungsmaßnahmen, sofern diese unter Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen nach den Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts sowie in Anlehnung an den 
„Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz 
in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnah-
men“ durchgeführt werden können:

1. die berufliche Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie 
die Integrationskurse und die Ausbildung von Ret-
tungssanitäterinnen und Rettungssanitätern nach 
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
von Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern 
vom 7 . Juli 1995 (Amtsbl . S . 823), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 der Verordnung vom 24 . November 
2015 (Amtsbl . I S . 894), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie die damit zusammenhängenden 
Prüfungen;

2 . ab dem 12 . April 2021 die nicht unter Nummer 1 
aufgeführten Bildungsangebote der Einrichtungen 
der allgemeinen Weiterbildung unter der Bedin-
gung der Vorlage eines negativen SARS-CoV-2-
Tests der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 
Maßgabe des § 5a der Verordnung zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie (VO-CP)  .

(2) Des Weiteren sind außerschulische Bildungsveran-
staltungen, die der Durchführung von Maßnahmen zur 
Verhütung übertragbarer Krankheiten, beispielswei-

se von Corona-Infektionen, zu dienen bestimmt sind, 
in Präsenzform zulässig . Hierzu zählen insbesonde-
re Schulungen von Personal in Impfzentren, mobilen 
Impfteams, Corona-Testzentren sowie Einrichtungen 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizi-
nische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder 
ambulante Behandlungen durchgeführt werden, die im 
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhütung von 
SARS-CoV-2-Infektionen sowie dessen Verbreitung 
erfolgen .

(3) Der Betrieb von Fahrschulen, Fahrlehrerausbil-
dungsstätten und sonstigen im fahrerischen Bereich 
tätigen Bildungseinrichtungen in Präsenzform (theo-
retischer und praktischer Fahrschulunterricht) ist nur 
nach Maßgabe eines negativen SARS-CoV-2-Tests 
nach § 5a Verordnung zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie (VO-CP) gestattet . Es gelten das Abstands-
gebot nach § 1 Absatz 1 Satz 2 sowie die Pflicht, eine 
medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine 
Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines 
höheren Standards zu tragen . Während des praktischen 
Unterrichts gilt das Erfordernis des Mindestabstandes 
nicht, sofern dieses nicht eingehalten werden kann . Es 
dürfen sich nur die Fahrschülerin oder der Fahrschüler 
und die Fahrlehrerin oder der Fahrlehrer sowie wäh-
rend der Fahrprüfung zusätzlich die Prüfungspersonen 
im Fahrzeug aufhalten . In Fällen einer Ausbildung 
eines Fahrlehreranwärters oder einer Fahrlehreranwär-
terin ist deren zusätzliche Mitnahme während einer 
Ausbildungsfahrt zulässig . Die Sätze 1 bis 4 gelten 
für die Angebote von Flugschulen entsprechend . Ers-
te-Hilfe-Kurse der anerkannten Stellen nach § 68 der 
Fahrerlaubnisverordnung sind in Präsenzform zulässig, 
wenn diese unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen 
nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts so-
wie in Anlehnung an den „Musterhygieneplan Saarland 
zum Infektionsschutz in Schulen“ über ein ausreichen-
des Hygienekonzept verfügen . Erste-Hilfe-Kurse an-
derer Anbieter können zugelassen werden, wenn diese 
unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sowie in An-
lehnung an den „Musterhygieneplan Saarland zum In-
fektionsschutz in Schulen“ über ein ausreichendes Hy-
gienekonzept verfügen .

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 ist der Be-
trieb von im Bereich der Jagd und Fischerei tätigen Bil-
dungseinrichtungen in Präsenzform nur nach Maßgabe 
eines negativen SARS-CoV-2-Tests nach § 5a Verord-
nung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (VO-CP) 
und unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach 
den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sowie in 
Anlehnung an den „Musterhygieneplan Saarland zum 
Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona- 
Pandemiemaßnahmen“ zulässig, sofern ein dringendes 
öffentliches Interesse besteht.

(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 ist der Be-
trieb von Hundeschulen unter Einhaltung von Hygiene-
maßnahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts außerhalb geschlossener Räume zulässig, 
sofern die maximale Teilnehmerzahl von 10 Personen 
nicht überschritten wird . Ein angemessenes Schutz- 
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und Hygienekonzept ist der zuständigen Ortspolizei-
behörde vorzulegen .

§ 8 
Saarländische Verwaltungsschule

(1) Die Saarländische Verwaltungsschule kann in ihren 
Räumlichkeiten Präsenzunterricht zur Prüfungsvor-
bereitung für die Ausbildungslehrgänge, deren Zwi-
schen- und Abschlussprüfung im Jahre 2021 termi-
niert ist, unter Beachtung der geltenden Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen im unbedingt notwendigen Umfang 
durchführen .
(2) Mündliche, praktische und schriftliche Prüfungen 
können unter Beachtung der geltenden Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen durchgeführt werden .

Kapitel 4

§ 9 
Dienstleister, die Eingliederungen 

in Arbeit erbringen
(1) Dienstleister, die Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) oder Maßnahmen der aktiven Arbeitsför-
derung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III) umsetzen, dürfen ihren Betrieb bei Sicher-
stellung der Maßgaben der §§ 1 und 2 der Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und unter der 
Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts fortführen .
(2) Bei allen Präsenzveranstaltungen ist insbesondere 
zu beachten, dass
1 . die Gruppengröße in Abhängigkeit der verfügbaren 

Räumlichkeiten und unter Einhaltung des Mindest-
abstandes nach der Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie zu wählen ist und

2 . im Übrigen bei Unterrichtsveranstaltungen die be-
sonderen Schutz- und Hygienevorkehrungen in 
Anlehnung an den „Musterhygieneplan Saarland 
zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der 
Corona-Pandemiemaßnahmen“ insbesondere im 
Hinblick auf die Regelungen zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) sowie zur Raum-
hygiene eingehalten werden müssen .

Kapitel 5

§ 10 
Musik-, Kunst- und Schauspielschulen

(1) Der Unterricht in Präsenzform ist als Einzelunter-
richt oder, unter der Bedingung der Vorlage eines ne-
gativen SARS-CoV-2-Tests nach Maßgabe des § 5a 
der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pande-
mie (VO-CP) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in 
Gruppen von bis zu 10 Personen an öffentlichen und 
privaten künstlerischen Schulen unter Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen nach den Empfehlungen des Ro-

bert Koch-Instituts sowie in Anlehnung an den „Mus-
terhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz in Schu-
len im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen“ 
zulässig .
(2) Eine private künstlerische Schule im Sinne des 
Absatzes 1 liegt vor, wenn eine künstlerische Schule 
von der zuständigen Landesbehörde als allgemeine 
Bildungseinrichtung nach § 4 Nummer 21a UStG an-
erkannt wurde . Einrichtungen, die der reinen Freizeit-
gestaltung dienen, sind davon nicht erfasst; an diesen 
ist der Unterricht in Präsenzform weiterhin untersagt .
(3) Der Gesangsunterricht und der Unterricht in Blas-
instrumenten in Präsenzform bleiben untersagt .
(4) Zulässig sind zudem geeignete, kontaktfreie Ange-
bote zur kulturellen Betätigung in Gruppen im Außen-
bereich durch darauf ausgerichtete Einrichtungen, wo-
bei dabei die Nutzung von Blasinstrumenten und die 
Ausübung von Gesang nicht zulässig sind .

Kapitel 6

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Ge- oder Verboten der §§ 5 
bis 10 dieser Verordnung zuwiderhandelt .
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden .
(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt .
(4) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach dieser Verordnung sind die 
Gemeindeverbände .

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt einen Tag, nachdem die Lan-
desregierung festgestellt hat, dass zuvor in einem Ab-
lauf von drei aufeinanderfolgenden Tagen die Anzahl 
der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in-
nerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen pro 100 000 
Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) die Grenze von 
100 landesweit übersteigt und die Bewertung der epi-
demiologischen Situation nach Maßgabe des § 2 des 
Saarländischen Covid-19-Maßnahmengesetzes die 
Maßnahmen nach dieser Verordnung gebietet, in Kraft . 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie macht den Tag des Inkrafttretens im Amtsblatt 
des Saarlandes bekannt .
(2) Spätestens mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 
treten gleichzeitig die Verordnung zum Schulbetrieb 
und den Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen so-
wie zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen vom 
25 . März 2021 (Amtsbl . I S . 744, 754), die Verordnung 
zum Schulbetrieb und den Betrieb sonstiger Bildungs-
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- der §§ 1 Abs. 1, Abs. 3 und 2 Abs. 1 Nr. 3 des Saarländischen 
Gesetzes über das öffentliche Veterinärwesen und die amtliche 
Lebensmittelüberwachung (VetALG) vom 19.05.1999, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 18. November 2010 (Amtsbl. I 
2010, S. 1420), in Verbindung mit dem Gesetz über die Errichtung 
eines Landesamtes für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 
18. November 2010 (Amtsbl. I 2010, S. 1420) bzw. der Verordnung 
zur Übertragung von Aufgaben des Landesamtes für Gesundheit 
und Verbraucherschutz auf das Landesamt für Soziales vom 10. 
Juli 2012 (Amtsbl. I 2012, S. 251)

hebt das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Ziffer 2 der BVDV-
Allgemeinverfügung folgenden Inhalts vom 10. Dezember 2020 auf:
„Im gesamten Gebiet des Saarlandes dürfen ab dem 1. Januar 2021 
in einen Rinderbestand ausschließlich BVDV-unverdächtige Rinder 
eingestellt werden, die nicht gegen BVDV geimpft worden sind. 
Ausnahmen können durch das LAV nach Abwägung im Einzelfall 
genehmigt werden“.
Die Allgemeinverfügung gilt im Übrigen unverändert weiter (Impf-
verbot).
Die Allgemeinverfügung wird an dem auf die ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachung folgenden Tag wirksam und ist sofort vollziehbar.
Hinweise
Diese Allgemeinverfügung nebst Begründung kann beim Landesamt 
für
Verbraucherschutz, Geschäftsbereich 4 - Amtstierärztlicher Dienst 
- Konrad-Zuse-Str. 11 in 66115 Saarbrücken, (Telefon 0681-9978-4500) 
zu den üblichen Dienstzeiten eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Landesamt für Verbraucherschutz, 
Konrad-Zuse-Straße 11, 66115 Saarbrücken, einzulegen. Die Erhebung 
des Widerspruchs in elektronischer Form z. B. durch E-Mail ist nicht 
zulässig.
Der Widerspruch hat gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes über das öffent-
liche Veterinärwesen und die amtliche Lebensmittelüberwachung 
(VetALG) keine aufschiebende Wirkung.
Saarbrücken, den 01. April 2021
gez.
Dr. Scherer-Herr
Direktorin des LAV

Wir gratulieren

11.04.2021 91. Geburtstag von Herrn Lothar Mayer, wohnhaft in 
Kirkel, Ortsteil Limbach, Haydnstraße 16.

13.04.2021 80. Geburtstag von Frau Heidrun Habermann, wohn-
haft in Kirkel, Ortsteil Limbach, Bierbacher Weg 3A.

15.04.2021 80. Geburtstag von Frau Ursula Schmidt, wohnhaft in 
Kirkel, Ortsteil Limbach, Beethovenstraße 18.

16.04.2021 Goldene Hochzeit der Eheleute Petra und Hans Bühl, 
wohnhaft in Kirkel, Ortsteil Altstadt, Erbacher Straße 
37.

Öffentliche Bekanntmachungen §§
Öffentliche Bekanntmachung
Gremium: Bau- und Werksausschuss
Sitzungsnummer: Nichtöffentliche Sitzung - 12/2019-2024
Sitzungsdatum: Donnerstag, 15. April 2021
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Neuer Ratssaal, Hauptstraße 12
Tagesordnung

1. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Nieder-
schrift der letzten Sitzung

2. Freiwillige Ganztagsschule Limbach;
hier: Vergabeleistungen

3. Freiwillige Ganztagsschule Kirkel-Neuhäusel;
hier: Vergabeleistungen

4. 2. Fluchtweg Burganlage Kirkel;
hier: Beauftragung zur Fortführung der Planungsleistungen

5. Abbruch des alten Schützenhauses in Kirkel-Neuhäusel
6. Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk
7. Wirtschaftsplan 2021 Immobilien- und Freizeitbetrieb
8. Wirtschaftsplan 2021 Bauhof- und Friedhofsbetrieb
9. Mehrgenerationenplatz Zweibrücker Straße
10. Kanalsanierung einer Haltung im Forstgarten
11. Erstellung Abwasserentsorgungskonzept Ludwigsthaler Straße
12. Bauwerksprüfung Brücke Zunderbaum im Ortsteil Altstadt
13. Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion; hier: Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum
14. Bauantrag im Ortsteil Limbach
15. Bauantrag im Ortsteil Limbach

Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 3. April 2021869_40

einrichtungen sowie zum Betrieb von Kindertagesein-
richtungen vom 25 . März 2021 (Amtsbl . I S . 798, 809) 
sowie die Verordnung nach Artikel 1 Absatz 3 außer 
Kraft .
(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 18 . April
2021 außer Kraft .

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft .

Saarbrücken, den 2 . April 2021

Die Regierung des Saarlandes:

Der Ministerpräsident
Hans

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

In Vertretung 
Jost

Der Minister für Finanzen und Europa
Der Minister der Justiz

In Vertretung 
Bachmann

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
In Vertretung 

Bachmann

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Die Ministerin für Bildung und Kultur
In Vertretung 

Jost

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
Jost
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Die Verordnung inklusive Begründung finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.kirkel.de oder unter www.corona.saarland.
de!

Das Landesamt für Verbraucherschutz Saarland 
informiert
Teilaufhebung der Allgemeinverfügung vom 10. Dezember 2020 
hinsichtlich der Einstellung geimpfter Tiere in den eigenen Bestand
Vollzug der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion 
mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Verordnung)

Aufgrund
- des § 49 Abs. 1 Nr. 3 SVwVfG
- des § 2 Abs. 1 Nr. 2 der BVDV-Verordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 27. Juni 2016 (BGBl. I S. 1483)
- des § 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 11 Buchstabe c Tiergesund-

heitsgesetz (TierGesG) vom 22. Mai 2013 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), das 
zuletzt durch Artikel 100 des Gesetzes vom 20. November 2019 
(BGBl. I S. 1626) geändert worden ist
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16. Bauvoranfrage im Ortsteil Limbach
17. Bauantrag im Ortsteil Limbach
18. Bauantrag im Ortsteil Limbach
19. Verschiedenes nichtöffentlich
gez. Frank John
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Gremium: Ortsrat Kirkel-Neuhäusel
Sitzungsnummer: Sitzung - 14/2019-2024
Sitzungsdatum: Dienstag, 13. April 2021
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr
Sitzungsort: Neuer Ratssaal, Hauptstraße 12
Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Nieder-

schrift der letzten Sitzung
2. 2. Fluchtweg Burganlage Kirkel
3. Erweiterung der FGTS Kirkel-Neuhäusel, Friedhofstraße
4. Verschiedenes öffentlich
Nichtöffentlicher Teil
5. Antrag auf Erwerb eines Grundstücks im Ortsteil Kirkel-Neu-

häusel
6. Verschiedenes nichtöffentlich
gez. H.-D. Sambach
Ortsvorsteher

Die Verwaltung informiert i
Stellenausschreibung
Die Gemeinde Kirkel stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:

Einen Beschäftigten (m/w/d)
für den Bauhof

mit Facharbeiterausbildung als Gärtner, Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau.
Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Berufsausbildung in dem 
Handwerk sowie Führerschein Klasse B.
Der Aufgabenbereich umfasst alle im Bauhof der Gemeinde vorkom-
menden Arbeiten. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 39 Stunden.
Die Stelle ist unbefristet.
Die Gemeinde Kirkel verfügt über einen Frauenförderplan und verfolgt 
auf dieser Grundlage das Ziel des Landesgleichstellungsgesetzes, 
die Unterrepräsentanz von Frauen zu beseitigen. Frauen werden 
deshalb besonders aufgefordert, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 09.05.2021 
an die Gemeindeverwaltung -Zentrale Dienste-, Hauptstraße 10, 66459 
Kirkel, zu richten. Da Bewerbungsunterlagen nicht zurück gesandt 
werden können, sollten keine Bewerbungsmappen verwendet und 
Unterlagen nur in Kopie eingereicht werden. Nähere Auskunft erteilt 
Herr Pfeifer, Tel. 06841 / 8098-20.
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung 
Ihrer Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu. Weitere Informationen zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Gemeinde 
Kirkel finden Sie auf unserer Internetseite unter https://www.kirkel.
de/aktuelles-termine/stellenangebote.
Kirkel, den 06.04.2021
gez. Frank John
Bürgermeister

Informationen zu Corona
Tagesaktuelle Informationen bezüglich der Corona-Pandemie und 
den damit einhergehenden Regeln und Verordnungen finden Sie 
unter www.kirkel.de und unter www.corona.saarland.de !

Gemeinde Kirkel „Zugang Rathaus“
Der Zugang zu den Diensträumen wird für den Publikumsverkehr 
nach jeweiliger individueller Terminabsprache zugelassen. Diese 
sind unter folgender Nummer zu beantragen: 06841 / 8098-0.
Ansonsten bleibt das Dienstgebäude verschlossen.
Die Servicezeiten bleiben weiterhin reduziert. Bis 15:30 Uhr können 
Kundentermine vereinbart werden. Die Verwaltung schließt für die 
Kundschaft weiterhin ab 16:00 Uhr, der „lange“ Donnerstag entfällt 
zurzeit. Generell ist das Rathaus am Mittwoch- sowie Freitagnach-
mittag geschlossen.
Vor dem weiteren Zugang in das Gebäude haben die Kunden sich 
die Hände zu desinfizieren. Im Eingangsbereich steht hierfür ein 
entsprechender Spender zur Verfügung. Zugang für Kunden wird nur 
unter Einhaltung des Tragens einer medizinischen Gesichtsmaske 
(= OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 
oder höherer Standards) gewährt.

Nach Möglichkeit sind Einzeltermine zu vereinbaren.
Alle hygienerechtlichen Vorgaben und Abstandsmarkierungen sind 
einzuhalten!

Öffnungszeiten der Kirkeler Büchereien
Limbach: Gemeindebücherei Limbach und Altstadt
Hauptstraße 12, Tel.: 06841/8098-43
e-mail: gemeindebuecherei-kirkel@web.de / web-Seite:
www.bibkat.de/kirkel

Öffnungszeiten: dienstags von 14:30 Uhr – 18:00 Uhr
donnerstags von 14:30 Uhr – 17:00 Uhr

Neuhäusel: Gemeindebücherei/KÖB St. Joseph Kirkel-Neuhäusel
im Alten Rathaus (Goethestraße 9), Tel.: 06849/315
e-mail: gemeindebuecherei-kirkel@web.de und
koeb.kirkel@bistum-speyer.de
web-Seite: www.bibkat.de/kirkel-neuhaeusel

Öffnungszeiten: mittwochs von 16:00 Uhr – 18:00 Uhr
freitags von 15:00 Uhr – 17:00 Uhr

Auf Ihren Besuch in einer unserer Büchereien freuen wir uns.
Ihr Bücherei-Team

Andere Behörden §§
Textilien fair nähen und fairwerten
Online-Veranstaltungen zur Fashion Revolution Week im April
Am 24. April 2013 stürzte die Fabrik Rana Plaza in Bangladesch ein. 
1.135 Menschen starben, 2.438 Menschen wurden schwer verletzt. 
Dieser Unfall ist nur ein Beispiel für die grausamen Arbeits- und 
Lebenssituationen vieler Menschen, die in der Textilindustrie arbei-
ten. Darauf macht die Fashion Revolution Week jedes Jahr im April 
weltweit mit Aktionen und Veranstaltungen aufmerksam.
Mit zwei Online-Veranstaltungen am 15. und 28. April sowie einer 
Schaufenster-Plakat-Aktion im St. Ingberter Weltladen nehmen die 
Fairtrade Initiative Saarland, die Fairtrade-Stadt Homburg und der 
Fairtrade Saarpfalz-Kreis mit ihren KooperationspartnerInnen Textil-
produktion und Kleiderkonsum in den Fokus und diskutieren regio-
nale Alternativen. Bezugsquellen für faire Kleidung und fair gehan-
delten Stoff, Sozialkaufhäuser, Kleiderkammern, Nähinitiativen in der 
Region, nützliche App-Hinweise und Hintergrundinfos zu Umwelt- und 
Sozialsiegel bei Textilien werden gesammelt. Melanie Streibelt, Bil-
dungsreferentin und Puppenspielerin, moderiert mit Peter Weichardt, 
Fachpromotor für Fairen Handel von der Fairtrade Initiative Saarland 
die Zoom-Meetings, die von 17 bis 18:30 Uhr stattfinden. Die Puppe 
„Päckchen“ ist auch dabei. „Laut einer Umfrage des Modeverbands 
Deutschland e. V. haben Nachhaltigkeit, Fairness und Umweltver-
träglichkeit bei der Kaufentscheidung von Textilien für Konsumen-
tInnen zwischen 18 und 29 Jahren die geringste Bedeutung. Hinzu 
kommt, dass seit COVID-19 diese Aspekte die Kaufentscheidung 
generell weniger beeinflussen. Im Lebensmittelbereich sind die 
KonsumentInnen auf fairen und regionalen Bezug sensibilisiert, jedoch 
noch selten bei Textilien. Deshalb bin ich dankbar für die Impulse, 
die mit den beiden Veranstaltungen gesetzt werden“, bekräftigt 
Landrat Dr. Theophil Gallo die Initiative.
„Die Näherinnen sind meist unter katastrophalen Bedingungen be-
schäftigt. Sie erleben oft Gewalt. Dies thematisierte ein von der kfd 
Trier organisierter Online-Studientag „Starke Frauen. Faire Arbeit in 
Bangladesch“. Ich freue mich, dass auch die Initiative „kfd für Men-
schenrechte in der Modeindustrie“ in der Online-Veranstaltung am 
15. April zu den ImpulsgeberInnen gehört“, erklärt Christine Becker, 
Beigeordnete der Fairtrade-Stadt Homburg.
„In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich unser Kleiderkonsum 
vervierfacht und dazu geführt, dass ein immer größerer Teil davon 
sehr wenig oder gar nicht getragen wird. Wenn man bedenkt, dass 
Kleidung auch heute im Regelfall unter schlimmen Arbeits- und 
Umweltbedingungen produziert wird, ist ein radikales Umdenken 
auf allen Ebenen notwendig. Hierzu möchten wir mit unseren Ver-
anstaltungen und Angeboten im Rahmen der ‚Fashion Revolution 
Week 2021‘ sensibilisieren und gleichzeitig Lösungen aufzeigen“, so 
Peter Weichardt, Fairtrade Initiative Saarland.
Kleidung – vom Baumwollfeld bis in den Laden am 15. April
Impulse zum Thema „Kleidung – vom Baumwollfeld bis in den Laden“ 
setzen bei der ersten Veranstaltung Tamara Enhuber, Fachpromoto-
rin für global verantwortliches Wirtschaften mehr Wert! e. V., Rita 
Monz, Mitglied im kfd-Diözesanvorstand, Hans Peter Schwarz von 
Grünstreifen, einem Fachgeschäft für ökologische, faire und nach-
haltige Mode in Saarbrücken, Lisa Renz und Lars Schuffenhauer, 
Gemeinschaftsschule Mandelbachtal-Schmelzerwald des Saarpfalz-
Kreises. Eine Diskussion mit den Teilnehmenden, wie man sich durch 
eigenes Konsumverhalten und/oder auch politisch engagieren kann, 
schließt sich an.
Kleidung fairwerten am 28. April
In einem Impulsvortrag wird ein Kurzfilmprojekt der Jungen Biosphä-
re mit der Fairtrade Initiative Saarland im Rahmen „der Fashion 
Revolution Week 2021 vorgestellt unter der Leitung von Carmen John, 
Projektleiterin Junge Biosphäre und Peter Weichardt. Eva Linsler, 
Charity-Shop des “SAARmariter e.V.“, im Saarbrücker Nauwieser 
Viertel, Dr. Christel Bernard, Projektleiterin beim Kirkeler Nähkästchen 
der AQuiS GmbH sowie Lisa König, Gründerin von UNFOLD, Wirt-
schaftsingenieurin und weltreisende Mutter aus Homburg stellen 
ihre Projekte zur Verwertung vor. Die Frage „Welche Wege können 
wir mit und für die nächsten Generationen gehen?“ stehen im Mit-
telpunkt der sich anschließenden Diskussion
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Stellenmarkt
Im März wurden insgesamt 259 neue Stellen gemeldet. Die meisten 
offenen Stellen wurden in der Zeitarbeit und im Gesundheits- und 
Sozialwesen gemeldet. Auch im Verarbeitenden Gewerbe, im Bau-
gewerbe, im Handel, im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen 
Dienstleistungsbereich und im Bereich Verkehr und Lagerei wurden 
neue Arbeitskräfte nachgefragt. Seit Jahresbeginn wurden 862 offe-
ne Stellen gemeldet, 27 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 
Im Bestand befinden sich aktuell 1.171 offene Stellen.
Kurzarbeit
Seit Beginn der Corona-Krise trägt das konjunkturelle Kurzarbeitergeld 
wesentlich dazu bei, negative Effekte abzufedern und den Arbeits-
markt zu stabilisieren. Viele Unternehmen können mit seiner Hilfe 
Entlassungen vermeiden und ihre Fachkräfte sichern. Im Saarpfalz-
Kreis haben im März 57 Betriebe für 540 Beschäftigte neu Kurzarbeit 
angezeigt. Seit Beginn der Corona-Krise haben insgesamt 2.484 
Unternehmen Kurzarbeit für 36.670 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angezeigt.
Die Anzeigen für Kurzarbeit bedeuten jedoch nicht automatisch 
deren Realisierung. Daten über den Umfang der realisierten Kurzar-
beit werden mit einer Wartezeit veröffentlicht. Für den Monat Sep-
tember 2020 liegen nun die endgültigen statistischen Daten vor. So 
waren in diesem Monat 469 Unternehmen und 5.766 Menschen in 
Kurzarbeit. Im August 2020 waren es noch 551 Betriebe und 7.812 
Personen. Um möglichst zeitnah Zahlenmaterial zur Verfügung stel-
len zu können, werden Hochrechnungen zur Inanspruchnahme der 
Kurzarbeit auf Basis vorläufiger Daten vorgenommen. Laut Hochrech-
nung haben im Oktober 2020 446 Unternehmen für 3.338 Beschäftig-
te Kurzarbeit umgesetzt.
Regionale Entwicklung
Geschäftsstelle Homburg (Bexbach, Homburg, Kirkel):
3.076 Arbeitslose (plus 345 zum Vorjahr), Arbeitslosenquote: 5,3 
Prozent
Geschäftsstelle St. Ingbert:
1.047 Arbeitslose (plus 46 zum Vorjahr), Arbeitslosenquote: 5,4 Pro-
zent
Ausbildungsmarkt
„Der Beginn des Ausbildungsjahres 2021 rückt näher. In vielen Un-
ternehmen der Region sind die Einstellungsverfahren noch nicht 
abgeschlossen, es sind noch viele offene Ausbildungsstellen zu be-
setzen. Ich empfehle allen Jugendlichen, die aktuell noch keine feste 
Zusage für einen Ausbildungsplatz haben oder sich unsicher sind, 
wie ihr Einstieg ins Berufsleben aussehen soll, die Angebote der 
Berufsberatung zu nutzen“, rät Madeleine Seidel. „Je schneller sich 
junge Menschen mit der Berufsberatung in Verbindung setzen, des-
to eher können individuelle Lösungsansätze gefunden werden, damit 
der Einstieg ins Berufsleben auch in Zeiten der Pandemie erfolgreich 
gelingt“, ergänzt Madeleine Seidel.
Im Saarpfalz-Kreis wurden seit Beginn des Ausbildungsjahres im 
vergangenen Oktober 680 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 13,7 
Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig meldeten sich 
286 junge Menschen als Bewerber/innen für eine Ausbildungsstelle 
bei der Arbeitsagentur. Das waren 12,3 Prozent weniger als vor einem 
Jahr. Am statistischen Zähltag im März waren noch 423 Ausbildungs-
stellen unbesetzt und 154 Jugendliche unversorgt.
Die meisten Ausbildungsstellen wurden bislang für die Berufe Me-
chatroniker/in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Elektroniker/in - 
Energie-/Gebäudetechnik, Verkäufer/in, Elektroniker/in – Automati-
sierungstechnik, Kaufmann/-frau – Büromanagement, Handelsfachwirt/
in, Koch/Köchin, Fachkraft – Lagerlogistik und Industriemechaniker/
in gemeldet.
Offene Ausbildungsstellen gibt es noch in fast allen Berufsbereichen. 
Am häufigsten werden im Saarpfalz-Kreis Auszubildende für die 
Berufe Mechatroniker/in, Elektroniker/in - Energie-/Gebäudetechnik, 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Elektroniker/in – Automatisierungs-
technik, Handelsfachwirt/in, Kaufmann/-frau – Büromanagement, 
Fachkraft – Lagerlogistik, Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk 
– Bäckerei, Verkäufer/in und Industriemechaniker/in gesucht.
Direkter Kontakt zur Berufsberatung im Saarland
Für Beratungswünsche vergibt die Berufsberatung auch kurzfristig 
Termine. Ein Terminwunsch kann per E-Mail unter saarland.berufs-
beratung@arbeitsagentur.de oder über die gebührenfreie Serviceruf-
nummer 0800 / 4555500 vereinbart werden. Die Berater/innen stehen 
für telefonische oder Videoberatung sehr gern zur Verfügung.
Arbeitgeber, die freie Ausbildungsstellen melden möchten oder ihre 
gemeldeten Ausbildungsstellen bislang noch nicht besetzen konnten, 
können sich unter der gebührenfreien Servicerufnummer 0800 / 
4555520 an den gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für 
Arbeit und des Jobcenters wenden.

Biosphärenzweckverband Bliesgau
Der Umwelt auf der Spur- Freiwilliges Ökologisches Jahr im Bio-
sphärenreservat Bliesgau
Blieskastel. Am 1. September beginnt das Freiwillige ökologische 
Jahr im Saarland. Auch in der Geschäftsstelle des Biosphärenzweck-
verbands Bliesgau haben junge Menschen die Möglichkeit, sich für 
Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit zu engagieren.
Gemeinsam mit einem großen Netzwerk an regionalen Akteuren 
entwickelt der Biosphärenzweckverband Bliesgau immer wieder neue 
Konzepte für ein Leben der Menschen in Einklang mit der Natur. Die 
Teilnehmer/innen am freiwilligen ökologischen Jahr, kurz FÖJler, 
können sich in der Regionalvermarktung, dem Naturschutz, der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung oder der Öffentlichkeitsarbeit 
einsetzen und haben die Möglichkeit, ihre Vorstellungen und Wünsche 
für die persönliche und berufliche Zukunft in der Realität einem Test 
zu unterziehen. Der Schwerpunkt der Arbeit ist, vor allem in der 

Weitere Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Ablauf finden 
Sie unter www.faires-saarland.de !

Näherinnen arbeiten mit Fairtrade-Baumwolle in Indien Foto: Anand 
Parmar, Transfair e. V.

Agentur für Arbeit Saarland
Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt im März 2021 im 
Saarpfalz-Kreis
Entwicklung im Saarland
Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist zurückgegangen. Der Rückgang 
zum Vormonat bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre und entfällt 
nahezu vollständig auf den Bereich der Arbeitslosenversicherung. 
Insgesamt waren im März im Saarland 38.718 Menschen arbeitslos 
gemeldet, 778 weniger als im Februar. Die Zahl der von Arbeitslosig-
keit Betroffenen lag im aktuellen Monat bedingt durch die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie deutlich über dem Vorjahreswert (plus 
4.336 bzw. 12,6 Prozent). Der Abstand zum Vorjahr ist nochmals leicht 
zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen 
Erwerbspersonen lag bei 7,2 Prozent. Im März des Vorjahres hatte 
sie noch 6,4 Prozent betragen.
„Im März hat der saarländische Arbeitsmarkt wieder etwas mehr 
Fahrt aufgenommen, insgesamt fällt die übliche Frühjahrsbelebung 
aber schwächer aus. Auch wenn die Pandemie weiterhin ihren 
Schatten auf den Arbeitsmarkt wirft, stimmt es positiv, dass die Zahl 
der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen leicht zurückgegan-
gen ist und die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften 
wieder ansteigt“, erläutert Madeleine Seidel, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland, die aktuelle Ent-
wicklung.

Arbeitslosenquoten aller saarländischen Landkreise im Vergleich
Landkreis St. Wendel: 3,9 Prozent
Landkreis Merzig-Wadern: 4,9 Prozent
Saarpfalz-Kreis: 5,4 Prozent
Landkreis Saarlouis: 6,0 Prozent
Landkreis Neunkirchen: 7,9 Prozent
Regionalverband Saarbrücken: 10,2 Prozent
Entwicklung im Saarpfalz-Kreis
Im Saarpfalz-Kreis waren im März 4.123 Frauen und Männer arbeits-
los gemeldet, 135 weniger als im Februar. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 391 
Arbeitslose mehr gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag mit 5,4 Prozent 
um 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats und 0,6 Pro-
zentpunkte über dem Wert des Vorjahres.
Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, Monat für Monat gibt es auf 
dem Arbeitsmarkt Dynamik: Menschen melden sich arbeitslos, an-
dere beenden die Arbeitslosigkeit beispielsweise durch Aufnahme 
einer Beschäftigung. Im März meldeten sich 281 Frauen und Männer 
nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos. Das waren 43 mehr als im 
Februar und sechs mehr als im Vorjahresmonat. 288 Personen haben 
eine neue Arbeitsstelle angetreten und konnten ihre Arbeitslosigkeit 
dadurch wieder beenden. Das waren 54 mehr als im Vormonat und 
14 mehr als im März des Vorjahres.
Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosigkeit bei allen betrach-
teten Personengruppen leicht gesunken. Beim Abstand zum Vorjahr 
zeigten sich jedoch deutlichere Unterschiede. Im März waren 2.404 
Männer und 1.719 Frauen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem 
Anstieg zum Vorjahr von 10,7 Prozent bei den Frauen. Bei den Män-
nern fiel der Anstieg mit 10,3 Prozent geringfügig niedriger aus. Die 
Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im aktuellen 
Monat bei 317. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent 
erhöht. 1.716 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und 
älter. Ihre Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um fast ein Fünftel 
erhöht. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im März 1.530, 15 
weniger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg 
um fast ein Drittel.
Blick auf die Rechtskreise
Betrachtet man die beiden Rechtskreise getrennt voneinander, ist zu 
erkennen, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Vorjahr im 
Bereich der Arbeitslosenversicherung deutlich stärker ausfällt als in 
der Grundsicherung. Bei der Agentur für Arbeit hat sich die Zahl der 
Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 Prozent erhöht, in der 
Grundsicherung hingegen lag die Zahl der Arbeitslosen lediglich um 
4,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Bei der Agentur für Arbeit 
waren im März 1.931 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 135 
weniger als im Februar. Beim Jobcenter im Saarpfalz-Kreis waren im 
aktuellen Monat 2.192 Arbeitslose gemeldet, genauso viele wie im 
Vormonat.
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VeBistro bleibt VeBistro
Gerhard Schörkl übernimmt von Rosi Bachmann
Es ist und bleibt ein kleines, gemütliches Bistro mitten in der Bio-
sphäre Bliesgau: das VeBistro – das vegane Bistro im Kulturland-
schaftszentrum Haus Lochfeld in Wittersheim. Mit Gerhard Schörkl 
konnte ein erfahrener Nachfolger für Rosi Bachmann gefunden 
werden, die das Bistro mit sehr viel Herzblut sechs Jahre lang führte. 
Jüngst unterschrieben Landrat Dr. Theophil Gallo, Verbandsvorsteher 
des Zweckverbandes „Saar-Blies-Gau/Auf der Lohe“, und Gerhard 
Schörkl vor Ort den Pachtvertrag. Mit dabei waren Rosi Bachmann, 
Dr. Gerhard Mörsch, Geschäftsführer des Zweckverbandes „Saar-
Blies-Gau/Auf der Lohe“ und des Biosphärenzweckverbandes Blies-
gau, sowie Christian Stein, Vertreter des Zweckverbandes „Saar-
Blies-Gau/Auf der Lohe“.
Das VeBistro hat sich in den vergangenen Jahren einen sehr guten 
Namen gemacht – auch über die Grenzen des Saarlandes hinaus. Wie 
ist das zu begründen?
„Das liegt natürlich zum einen an der herrlichen Lage von Haus 
Locheld im Biosphärenreservat Bliesgau, das sich zu einem beliebten 
Ausflugsziel entwickelt hat. Zum anderen wird die Fangemeinschaft 
der veganen Küche immer größer und ein solches kulinarische An-
gebot, wie es Rosi Bachmann bis im vergangenen Jahr vorhielt, ist 
im ländlichen Raum nicht allzu oft zu finden“, betonte Christian Stein.
Und Rosi Bachmann bestätigte: „Unsere Kundschaft kam von Lu-
xemburg bis Landau. Viele Leute haben hier sogar extra wegen uns 
Urlaub gemacht. Nicht zu vergessen die vielen Spaziergängerinnen/
Spaziergänger, die bei uns einkehrten. Wir hatten wirklich eine er-
lebnisreiche Zeit rund ums Bistro.“ So ist es ihr auch nicht zu ver-
denken, dass Rosi Bachmann mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge den Staffelstab übergibt. Dies aus persönlichen 
Gründen, da neue Aufgaben auf sie und ihren Ehemann warten. 
Glücklich ist Rosi Bachmann auf jeden Fall, dass es Gerhard Schörkl 
ist, der in Zukunft für „ihr“ Bistro verantwortlich zeichnet.
Der Umweltschutztechniker ist im Haus Lochfeld kein Unbekannter. 
In den vergangenen zwei Jahren ging Schörkl, der im Hofladen auf 
dem Wintringer Hof (Kleinblittersdorf) arbeitet, Rosi Bachmann immer 
wieder zu Hand. Er kennt die Strukturen des Kleinods sehr genau 
und natürlich auch das kulinarische Angebot im Bistro, das er im 
Sinne von Rosi Bachmann weiterführen wird – also vegan.
„Ich gehe mit großem Tatendrang und mit viel Zuversicht und Freu-
de diese neue Aufgabe an. Das Haus Lochfeld ist ein sehr authentischer 
Platz, den ich gerne mit Leben fülle. Ich bin seit 38 Jahren aus tiefer 
Überzeugung Vegetarier und die vegane Küche ist sehr nahr- und 
schmackhaft sowie abwechslungsreich. Ich kann sie nur jedem emp-
fehlen. Natürlich werde ich weiterhin so weit wie möglich Produkte 
und Zutaten aus der Biosphären-Region verwenden“, erklärte Gerhard 
Schörkl.
Das freut natürlich auch Dr. Gerhard Mörsch, der die Erfolgsgeschich-
te des VeBistro lobte: „Was Frau Bachmann hier aufgebaut hat – ein 
Bistro mit einem nachhaltigen und klimaschonenden Konzept – ver-
dient unserer Anerkennung. Als Partnerbetrieb des Biosphärenzweck-
verbandes haben sich Rosi Bachmann und ihr Team mit dem VeBis-
tro dem Schutz der natürlichen und regionalen Ressourcen verschrie-
ben. Dafür möchte ich ihr ganz herzlich danken und heiße nun im 
Rahmen eines Inhaberwechsels Gerhard Schörkl willkommen, der 
diesen Weg glücklicherweise weitergehen wird.“
Landrat Dr. Theophil Gallo ist überzeugt: „Es wird eine Zeit nach 
Corona geben. Wenn es die Menschen wieder nach draußen zieht, 
ist das Haus Lochfeld der richtige Ort, um etwas Besonderes erleben 
zu können, um im wahrsten Sinne Kultur zu atmen. Ich bin weder 
Veganer noch Vegetarier. Doch alles, was ich im Haus Lochfeld res-
pektive im VeBistro bisher verkosten durfte, hat mir bestens ge-
schmeckt. Insofern bin ich natürlich auch froh darüber, dass das 
vegane Angebot hier weiterhin seinen Platz findet. Die Nachfrage ist 
ganz gewiss da. Damit will ich aber unseren wichtigen und geschätz-
ten Beweidungs- und Milchviehbetrieben in der Region nicht auf die 
Füße treten, sondern zum Fleichgenuss eine Alternative bieten und 
die Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden lassen, wann sie 
welches Angebot nutzen. Es passt auch beides in die Biosphäre. Ich 
danke Rosi Bachmann auf jeden Fall für ihr außergewöhnliches En-
gagement im Haus Lochfeld und wünsche Gerhard Schörkl viel Glück 
beim Leiten und Lenken seines Gastronomiebetriebes.“
Wann genau das VeBistro wieder öffnet, wird noch bekannt gegeben. 
Gerhard Schörkel steht auf jeden Fall in den Startlöchern.

Gerhard Schörkl (vorne links) und Landrat Dr. Theophil Gallo unter-
schreiben den Pachtvertrag im Beisein von Dr. Gerhard Mörsch, 
Rosi Bachmann und Christian Stein (stehend v. r.). Foto: Sandra 
Brettar

momentanen Coronalage, Büroalltag: FÖJler unterstützen verschie-
dene Aktionen und Projekte wie die Bliesgau-Bio-Brotbox-Aktion, 
helfen bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Pflege der Internetseite 
oder schreiben eigene Presseartikel, wie diesen hier.

FÖJlerin Jessica Kuhn(links) und Praktikantin Nadine Reichert beim 
Frühjahrsputz auf dem Erlebnisweg „Mit dem Ökologischen Rucksack 
durch den Blieskasteleler Wald“. Foto: Nadine Reichert

Aber auch die Außeneinsätze kommen nicht zu kurz. So hat sich die 
diesjährige FÖJlerin, Jessica Kuhn aus St. Ingbert, mit der Freiwilli-
genkoordinatorin Anita Naumann auf gemacht, ein altes Waldgebiet 
von Plastikmüll zu befreien. Jessica Kuhn erinnert sich gerne: „Es 
war eine sehr spaßige, wenn auch anstrengende Arbeit. Natürlich 
war das Erfolgsgefühl nach getaner Arbeit hervorragend: zu sehen, 
dass man etwas Wichtiges für die Umwelt geleistet hat.“ Apfelernte 
mit dem Verein Bliesgau Obst und das regelmäßige Kontrollieren von 
Blühflächen und Wanderwegen gehören ebenfalls mit zum Alltag 
dazu.
Saarlandweit wird fünf Mal im Jahr eine FÖJ-Seminarwoche organi-
siert. In dieser Zeit treffen sich alle FÖJ´ler/innen aus den 34 Einsatz-
stellen und vernetzen sich. Besonders spannend war der Austausch 
mit dem Umweltminister Reinhold Jost in der Seminarwoche im März 
und der umfangreiche Austausch, der in der Diskussion ermöglicht 
wurde.
Nähere Informationen zum Freiwilligen Ökologischen Jahr im Bio-
sphärenreservat Bliesgau gibt es bei Stefanie Lagaly in der Geschäfts-
stelle des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau (Tel: 06842 / 9600913, 
E-Mail: s.lagaly@biosphaere-bliesgau.eu).
Infokasten:
Das FÖJ im Saarland steht grundsätzlich allen offen, die zu Beginn 
der Maßnahme (1. September) die gesetzliche Vollzeitschulpflicht 
erfüllt haben, aber das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Im Saarland wird das Freiwillige Ökologische Jahr landesweit vom 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und den Einsatzstel-
len organisiert und mitfinanziert.
Im Auftrag
gez. Dr. Gerhard Mörsch
Geschäftsführer Biosphärenzweckverband Bliesgau

Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.
Welche Heizung für mein Haus
Am Donnerstag, dem 29. April 2021, bietet die Verbraucherzentrale 
einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema Heizungserneuerung 
an. Der Vortrag beginnt um 18:00 Uhr und dauert inklusive Diskus-
sion bis 19:30 Uhr. Zielgruppe sind Eigenheimbesitzer, die ihre 
Heizung erneuern wollen oder müssen.
Die Beschlüsse des Klimakabinetts der Bundesregierung zeigen, dass 
sich künftig die Erzeugung von Wärme massiv ändern muss. Ob es 
die zunehmende Verteuerung von Gas und Öl durch die CO2-Steuer 
oder das diskutierte Verbot von Ölheizungen ab 2026 ist, Verbraucher 
sind verunsichert.
Christine Mörgen, Energieberaterin der Verbraucherzentrale, gibt 
einen Überblick über mögliche Heizsysteme unter Einbeziehung 
erneuerbarer Energie. Erklärt werden auch die Förderprogramme der 
Bundesregierung bei Heizungserneuerung.
Die Teilnahme ist bequem von zu Hause aus möglich und kostenlos. 
Man benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung über Compu-
ter, Tablet oder Smartphone.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige 
Anmeldung unter:
www.verbraucherzentrale-saarland.de/veranstaltungen
Wer sich für eine individuelle Beratung zum Thema Heizungserneu-
erung interessiert, kann sich unmittelbar an die Verbraucherzentra-
le wenden. Die telefonische Rückruf-Beratung ist dank der Bundes-
förderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale kostenfrei. 
Alternativ kann ein „Eignungs-Check Heizung“ am Objekt für 30 
Euro Eigenanteil in Anspruch genommen werden. Mehr Information 
unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter www.
verbraucherzentrale-saarland.de Termine zur Beratung können ver-
einbart werden unter Tel.: 0681 / 50089-15 oder unter der kostenfrei-
en bundesweiten Hotline 0800 / 809802400.



Seite 40 KIRKELER NACHRICHTEN I Nr. 14/2021

Die Öffnungszeiten des Pfarramtes sind:
dienstags von 15:30 Uhr - 17:30 Uhr
mittwochs von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
freitags von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Das Büro des Pfarramtes bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr 
geschlossen, ist jedoch zu den Bürozeiten besetzt, so dass Ihre An-
liegen nach wie vor erledigt werden. Sie erreichen uns telefonisch 
(Anrufbeantworter ist Tag und Nacht geschaltet), per Mail oder 
postalisch.

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf
- unserer Homepage unter www.ev-kirche-limbach-altstadt.de
- der Homepage des Dekanats unter www.prot-dekanat-homburg.de
- der Homepage unserer Landeskirche unter www.evkirchepfalz.de

Gottesdienste

Gottesdienst am Samstag, 10.04.2021
anlässlich einer Goldenen Hochzeit
15:00 Uhr Martinskirche Altstadt, Pfarrerin Ganster-Johnson
Die Kollekte ist bestimmt für die Arbeit der Kirchengemeinde.
Hinweis: Der Gottesdienst findet nur im engsten Familienkreis statt.
Gottesdienst am 1. Sonntag nach Ostern, 11.04.2021
10:00 Uhr Theobald-Hock-Haus Limbach, Pfarrerin Härtel
Die Kollekte ist bestimmt für die Arbeit der Kirchengemeinde.
Gottesdienst am 2. Sonntag nach Ostern, 18.04.2021
10:00 Uhr Martinskirche Altstadt, Pfarrerin Härtel
Die Kollekte ist bestimmt für die Arbeit der Kirchengemeinde.
Wir bitten um Voranmeldung zu allen Gottesdiensten im Pfarramt 
Tel. Nr. 06841 / 80286 - mit Angabe von Name, Anschrift, Telefon-
nummer. Gottesdienstbesuch ist nur mit medizinischem Mundna-
senschutz möglich. Sitzplätze sind gekennzeichnet.
Ansprechpartner - Gemeindebezirk Limbach
Pfarramt 1: 06841 / 80286 - Pfarrerin Härtel
Kirchendienst: Dieter Hock Tel. 06841 / 89377
Theobald-Hock-Haus Limbach: Tel. 06841 / 81131
Vermietung THH: Dieter Hock, Tel. 06841 / 89377
Prot. KiTa „Pusteblume“ Limbach: Tel. 06841 / 80788
Ev. Frauenbund: Ursula Schmidt, Beethovenstr. 18, Tel. 06841 / 80125
Kirchenchor: Marianne Hoßfeld, Tel. 06841 / 89444
Ökum. Sozialstation Homburg - Kirkel gGmbH: Tel. 06841 / 61660, 
Rufbereitschaft: 0163 / 6166060
Ansprechpartner - Gemeindebezirk Altstadt
Pfarramt 2: 06826 / 2784 - Pfarrerin Ganster-Johnson
Kirchendienst: Volker Hennchen, Tel. 0152 / 07848091
Prot. Gemeindezentrum Altstadt: Tel. 06841 / 89266
Vermietung GZ: Frau Gartenhof-Vogl, Tel. 06841 / 80232
Prot. KiTa „Himmelsgarten“ Altstadt: Tel. 06841 / 80099
Ev. Frauenbund: Thea Bentz, Ortsstr., Tel. 06841 / 8393

Prot. Kirchengemeinde Kirkel-Neuhäusel
Protestantisches Pfarramt: Falk Hilsenbek, Goethestr. 7b, Tel. 06849 
/ 264 www.protkirchekirkel.de/ email: pfarramt.kirkel@evkirchepfalz.de
Ev. Frauenbund: Helga Neuschwander, Im Ginkental 3, Tel. 06849 / 
6621
Ev. Kirchenchor: Toni Kobel, Neuhäuseler Str. 9, Tel. 06849 / 6869
Ev. Jugend: Wolfram Wagner, Friedhofstr. 13, Tel. 0176 / 22752548
Ev. Posaunenchor: Matthias Schwarz, Eisenbahnstr. 14, Tel. 06849 / 
5569837
Kirchendienerin: Nathalie Hermann, Akazienweg 14, Tel. 06849 / 
600971, Vertretung: Iris Peitz, Tel. 06849 / 6373
Protestantische Kindertagesstätte, Triftstr. 8, Leiterin Frau Schmidt, 
Tel. 06849 / 6116
Jochen-Klepper-Haus, Triftstraße 8, Tel: 06849 / 6099278
Hausmeister Jochen-Klepper-Haus und Belegung Gemeindehaus: 
Helmut Ulrich. Kaiserstr. 9, Tel: 06849 / 9709714
Kinderkirche: Tanja Klaus, Tel: 06849 / 181547
Gottesdienst
Der Gottesdienst am 11. April beginnt um 10 Uhr in der Friedenskir-
che und wird von Dekan i.R. Dieter Oberkircher gehalten. Es gelten 
die bekannten Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Das bedeutet im 
Einzelnen: Die Höchstzahl der Gottesdienstbesucher ist auf 45 fest-
gelegt. Das Singen ist nicht erlaubt. Abstandsregeln müssen einge-
halten werden. Die Hände müssen desinfiziert werden. Es müssen 
medizinische (OP oder FFP2) Masken getragen werden.
Corona und Gottesdienste
Obwohl die Corona-Infektionszahlen immer noch hoch sind, erkennen 
wir allerdings auch das Bedürfnis der Menschen nach dem Raum 
unserer Kirche, nach Nähe, Gemeinschaft und nach tröstenden Wor-
ten. Besonders in schwierigen Lebenslagen oder bei Trauerfällen. 
Auch dem wollen wir gerecht werden, wenn wir sonntags Gottes-
dienste feiern.
Weiterhin möchte die Kirchengemeinde noch einmal daran erinnern, 
dass jede/r, der/die das Bedürfnis zu einem Gespräch hat, im Pfarramt 
unter der Nummer 264 einen Gesprächstermin ausmachen kann.
Gottesdienst und Homepage
Die Gemeindeglieder, die während des Lockdowns die Gottesdiens-
te in der Friedenskirche nicht besuchen wollen, können auf der 
Homepage der Kirchengemeinde (www.protkirchekirkel.de) die 
entsprechenden Texte, Gebete, Lieder und Predigten eingesehen. 
Die Gemeinde ist zum Nachlesen herzlich eingeladen.
Für die, die keinen Internetzugang zur Verfügung haben, besteht die 
Möglichkeit, sich aus einer grauen Plastikkiste auf den Kirchenstufen 
die Kopie der Gottesdienst-Texte mitzunehmen.
Ökumenisches Läuten
Normalerweise rufen die Glocken die Gläubigen zum Gottesdienst, 
in der Corona-Krise rufen sie bis auf Weiteres jetzt jeden Abend zum 

Ausstellung Gurs 1940 im Stadtarchiv Homburg
Im Stadtarchiv Homburg, Kaiserstraße 41, ist vom 8. April bis zum 
16. Juli 2021 die Ausstellung „Gurs 1940“ zu sehen. Sie erzählt von 
der Verschleppung der jüdischen Bevölkerung aus Baden und aus 
Teilen des heutigen Rheinland-Pfalz und des Saarlands nach Süd-
frankreich. Auf 29 Tafeln wird gezeigt, wie die Jüdinnen und Juden 
vertrieben wurden, wie die örtliche Bevölkerung sich verhielt, was 
die Deportierten in Südfrankreich erwartete und wie die Verbrechen 
in der Nachkriegszeit aufgearbeitet wurden.
Hintergrund
Die Nationalsozialisten deportierten über 6500 Menschen in das 
Lager Gurs am Fuße der Pyrenäen. Viele starben bald nach der An-
kunft oder auf dem Weg dorthin. Die Nationalsozialisten ermordeten 
ab dem Sommer 1942 die überlebenden Internierten in den Vernich-
tungslagern Osteuropas. Die Deportationen vom 22. Oktober 1940 
werden als ein Testlauf für die nachfolgenden massenhaften Ver-
schleppungen gesehen, wie sie in der sogenannten Wannsee-Kon-
ferenz am 20. Januar 1942 organisiert worden sind.
Im Saarland waren davon 134 Menschen zwischen zwei und 88 Jah-
ren aus allen Städten und Gemeinden zwischen Homburg, St. Ingbert 
und Merzig, Saarwellingen und Tholey betroffen.
Die Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes stellt aus 
diesem Grund allen Landkreisen sowie dem Regionalverband Saar-
brücken jeweils eine Ausführung der Ausstellung kostenlos und zum 
dauerhaften Verbleib zur Verfügung. Die Ausstellung wurde von der 
Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin 
erstellt. Auftraggeber sind die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Saarland sowie die Arbeitsgemeinschaft der badischen 
Städte und des Bezirksverbands Pfalz zu Unterhalt und Pflege des 
Deportiertenfriedhofs in Gurs.
Die Ausstellung liegt in deutscher und französischer Sprache vor und 
wird vom Auswärtigen Amt unterstützt. Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier hat dabei die Schirmherrschaft übernommen.
In Homburg
Im Stadtarchiv Homburg können die 29 Tafeln zu folgenden Öffnungs-
zeiten besichtigt werden: ohne Voranmeldung mittwochs von 14 bis 
18 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr; nach Voranmeldung über 
Tel. 06841 / 994625 oder E-Mail stadtarchiv@homburg.de von Montag 
bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr. Es wird 
um Verständnis gebeten, dass der Besuch der Ausstellung nur unter 
Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen möglich ist.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Ausstellung finden sich auf www.gurs1940.
de sowie auf der Internetseite der Landeszentrale für politische 
Bildung des Saarlandes unter https://gurs.saarland.

Ende des amtlichen Teils

Nichtamtliche Mitteilungen
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Der Fahrradbeauftragte informiert

Öffnungszeiten Fahrradwerkstatt Kirkel
Die Fahrradwerkstatt Kirkel ist in den Osterferien geschlossen
Die Fahrradwerkstatt schließt in den Osterferien und öffnet voraus-
sichtlich ab 12. April wieder ihre Pforten unter den bekannten Coro-
na-Regeln.
Die Werkstatt befindet sich hinter dem Rathaus im ehemaligen Leit-
stand der Feuerwehr Limbach und ist in der Zeit von 17:00-19:00 Uhr 
geöffnet.
Dort können dann selbst kostenlos Reparaturen durchgeführt werden. 
Bei Bedarf wird auch bei der Reparatur geholfen. Ersatzteile gibt’s, 
wenn vorhanden, kostenlos. Ansonsten sollte man sich die Ersatz-
teile mitbringen.
Kontakt: Armin Jung 06841 / 8098-60, a.jung@kirkel.de

Kirchliche Nachrichten

Prot. Kirchengemeinde Limbach-Altstadt
Worte der Bibel
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
1 Petr 1,3
Worte des Lebens
April ist, wenn die fallenden Blütenblätter sich mit Schneegestöber 
vermischen.
Walter Ludin, Schweizer Journalist
Pfarramtsteam:
Pfarramt 1:
Pfarrerin Christiane Härtel, Theobald-Hock-Platz 4, Tel. 06841 / 80286
E-Mail: Pfarramt.Limbach.Altstadt.1@evkirchepfalz.de
Homepage: www.ev-kirche-limbach-altstadt.de
Pfarramt 2:
Pfarrerin Bärbel Ganster-Johnson, Bliestalstr. 39, 66450 Bexbach, Tel. 
06826 / 2784
E-Mail: Pfarramt.Limbach.Altstadt.2@evkirchepfalz.de
Bürozeiten im Pfarramt 1 - Sekretärin: Silke Steinfeltz
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kirkel.de/kultur-tourismus/fotochallenge, die bis Ende Juli online zu 
sehen ist.
Bitte achten Sie darauf, dass auf dem Foto keine Personen zu erken-
nen sind. Und bitte nur ein Foto pro Teilnehmer.
Für die Teilnahme an der Challenge ist es zwingend notwendig, dass 
Sie zusammen mit Ihrem Foto die unterschriebene Einwilligung zum 
Datenschutz und zur Nutzung Ihres Fotos einreichen. Ansonsten 
dürfen wir Ihr Werk leider nicht berücksichtigen. Die Einwilligung 
können Sie auf unserer Homepage unter www.kirkel.de/kultur-tou-
rismus/fotochallenge herunterladen oder über kultur@kirkel.de oder 
06841 / 8098-40 anfordern.
Senden Sie Ihr Foto zusammen mit der Einwilligung an kultur@kirkel.
de (das Bild bitte nicht in den E-Mail-Text einfügen, sondern als 
Bilddatei im Anhang verschicken) oder an Gemeinde Kirkel, Amt für 
Kultur, Sport und Tourismus, Hauptstraße 10, 66459 Kirkel.
Einsendeschluss ist der 09.05.2021.
Wir wünschen viel Spaß beim Fotografieren!

Ihre Feuerwehr informiert
Einsatz „Verkehrsunfall mit Person“: Autobahn A8, Richtungsfahr-
bahn Neunkirchen, zwischen AK Neunkirchen und AS Kohlhof: 
29.03.2021, 13:15 Uhr
Am Montag, dem 29. März 2021, wurden die Löschbezirke Limbach 
und Kirkel-Neuhäusel gegen 13:15 Uhr aufgrund eines Verkehrsunfalls 
mit Personenschaden auf der Autobahn A8 alarmiert.
Die Einsatzkräfte konnten das verunfallte Fahrzeug zwischen der 
Anschlussstelle Neunkirchen-Kohlhof und Neunkirchen-Wellesweiler 
feststellen. Der Fahrzeugführer wurde zu diesem Zeitpunkt bereits 
durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Durch die Feuerwehr 
Kirkel wurde neben den Maßnahmen zur Verkehrsabsicherung der 
Brandschutz sichergestellt, sowie die Fahrbahn grob gereinigt. Die 
Feuerwehr Kirkel war etwa eine Stunde im Einsatz. (kd)
Einsatz „Brand Hecke“: Kirkel-Neuhäusel, Kaiserstraße: 29.03.2021, 
15:30 Uhr
Am Montagnachmittag, dem 29. März 2021, wurden die Löschbezir-
ke Kirkel-Neuhäusel und Limbach gegen 15:30 Uhr zu ihrem zweiten 
Einsatz an diesem Tag alarmiert.
In der Kirkeler Kaiserstraße war aus unbekannter Ursache eine Hecke 
in Brand geraten und das Feuer drohte auf eine angrenzende Scheu-
ne überzugreifen.
An der Einsatzstelle konnte eine brennende Thuja-Hecke festgestellt 
werden. Durch die zeitnahe Alarmierung der Feuerwehr und das 
schnelle Ablöschen der brennenden Hecke konnte eine weitere 
Brandausbreitung verhindert werden.
Die Feuerwehr Kirkel war etwa eine Stunde im Einsatz. (kd)
Einsatz „Ölspur“: Limbach, Zum Schwimmbad: 29.03.2021, 19:00 
Uhr
Nachdem die Feuerwehr Kirkel am Montag, dem 29. März 2021, 
bereits zweimal alarmiert wurde, wurde der Löschbezirk Limbach 
gegen 19:00 Uhr zum dritten Mal in den Einsatz gerufen. Hintergrund 
war in diesem Fall eine Ölspur in der Straße „Zum Schwimmbad“.
Ein Fahrzeug hatte im Streckenverlauf zwischen der Einmündung 
„Auf der Windschnorr“ bis zur „Binner Brücke“ Diesel-Kraftstoff 
verloren. Die so entstandene Ölspur wurde mittels Ölbindemittel 
abgestreut bzw. mit Spezialmittel behandelt. Nach Absicherung des 
betroffenen Straßenabschnittes mit den entsprechenden Warnschil-
dern war der Einsatz für die Feuerwehr Kirkel nach etwa 45 Minuten 
beendet. (kd)

gemeinsamen Gebet. Wie an vielen Orten in Deutschland werden 
auch bei uns in Kirkel jeden Abend um 19:30 Uhr die Kirchenglocken 
läuten.
Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer laden die 
Gläubigen dazu ein, einen Moment innezuhalten und sich im Gebet 
mit den Kranken und den Helfern der aktuellen Krise zu verbinden. 
Gläubige können beten oder einfach einen Moment in Stille verharren 
und an die Menschen denken, die ihnen lieb sind, die krank sind oder 
die in dieser schwierigen Zeit in Krankenhäusern arbeiten. Alle sind 
eingeladen, in dieser Zeit eine Kerze ins Fenster zu stellen. Mit dem 
Glockenläuten und dem gemeinsamen Gebet wollen wir während 
des Kontaktverbots ein hörbares Zeichen der christlichen Gemein-
schaft, des gegenseitigen Trosts und der Ermutigung in der Öffent-
lichkeit setzen.
Jochen-Klepper-Haus
Das Jochen-Klepper-Haus ist bis auf Weiteres geschlossen.

Pfarrei Heilige Familie Blieskastel
www.pfarrei-blk-heilige-familie.de
Aufgrund der aktuellen schwierigen Situation sind unsere Veröf-
fentlichungen unter Vorbehalt!

10.04. Samstag
18:00 Uhr Niederwürzbach Eucharistiefeier,

Amt für Herbert Zeller
11.04. Sonntag
09:00 Uhr Bierbach Eucharistiefeier,

anschl. Fair-Verkauf
10:30 Uhr Kirkel-Neuhäusel Eucharistiefeier,

anschl. Fair-Verkauf
10:30 Uhr Lautzkirchen Eucharistiefeier,

anschl. Fair-Verkauf
14.04. Mittwoch
09:00 Uhr Kirkel-Neuhäusel Eucharistiefeier
15.04. Donnerstag
18:00 Uhr Niederwürzbach Eucharistiefeier
17.04. Samstag
18:00 Uhr Niederwürzbach Eucharistiefeier,

Amt für Norbert Lang (Jgd), für 
Theo und Renate Schmitt (Jgd), 
für Arthur und Ilse Lang (Jgd)

18.04. Sonntag
09:00 Uhr Alschbach Eucharistiefeier,

Amt für Johann Geimer (Jgd); 
anschl. Fair-Verkauf

10:30 Uhr Kirkel-Neuhäusel Eucharistiefeier
18:00 Uhr Limbach Eucharistiefeier,

anschl. Fair-Verkauf
21.04. Mittwoch
09:00 Uhr Kirkel-Neuhäusel Eucharistiefeier
Hinweise in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie:
Es besteht Maskenpflicht!
Kommen Sie frühzeitig zu den Gottesdiensten, damit es keinen 
Besucherstau am Eingang gibt.
Die Kirche ist lediglich auf die Grundtemperatur 12° C geheizt.
Bereits bestehende Vorgaben wie Händedesinfektion, Abstand von 
2 m halten, Begrenzung der Anzahl der Gottesdienstbesucher und 
Voranmeldung zu den Gottesdiensten im Pfarrbüro gelten weiter-
hin.
Seelsorgegespräche
können jederzeit per Telefon geführt werden. Sie erreichen das Pas-
toralteam über die Nummer des Pfarrbüros und die Nummer des 
Notfallhandys, Tel. 0151 / 14879654.
Pastoralteam:
Pfarrer Eric Klein, Pater Marek Kolodziejczyk, Pastoralreferent Steffen 
Glombitza, Pastoralreferentin Isabelle Blumberg, Kontakt über Pfarr-
büro Lautzkirchen
Kontakt:
Pfarrer-Peter-Straße 1, 66440 Blieskastel, Telefon: 06842 / 4628,
Fax: 06842 / 52090, E-Mail: pfarramt.blk.heilige-familie@bistum-
speyer.de
Homepage: www.pfarrei-blk-heilige-familie.de
Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 09:00 - 12:00 Uhr und Do 15:00 - 17:00 
Uhr
Das Pfarrbüro ist momentan allerdings für den Publikumsverkehr 
geschlossen.

Aus der Gemeinde
.

.

.
.

.
.

Fotochallenge Frühling 2021
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kirkel!
Nun schließt sich langsam der Kreis. Im jahreszeitlichen Rhythmus 
unserer Fotochallenges fehlt nur noch ein Baustein: der Frühling! 
Deshalb lautet das Motto der nächsten Runde:
Frühlingshaftes Kirkel
Seien es Landschaftsbilder, Naturbilder, Sehenswürdigkeiten… egal 
wie das Frühlingserwachen in unserer Gemeinde aussieht. Früh-
lingsblumen? Erste milde Sonnenstrahlen? Zeigen Sie es uns!
Das Gewinnerfoto ziert eine Titelseite der Kirkeler Nachrichten im 
Mai/Juni - natürlich mit Angabe Ihres Namens. Alle Einsendungen 
sammeln wir in einer Bildergalerie auf unserer Homepage unter www.

Am Neunkircher Weg 5 · 66459 KIRKEL
Telefon 0 68 49 / 2 89 · Fax: 0 68 49 / 13 41

info@herrmann-partner.com · www.herrmann-partner.com

DER STUHL, DER SIE BEI
DER ARBEIT UNTERSTÜTZT

MODELL
139 RS

PERFORMANCE HIGHLIGHTS:
-  STRAPAZIERFÄHIGER STOFF 

LUCIA, SCHWARZ MIT 100.000 
SCHEUERTOUREN

-  SYNCHRONMECHANIK MIT  
AUTOMATISCHER GEWICHTS- 
REGULIERUNG

- SITZTIEFENVERSTELLUNG
- SITZNEIGEVERSTELLUNG
- LORDOSENVERSTELLUNG
- 4D-ARMLEHNE
- UNIVERSALROLLEN
- MONTIERT IN SCHÜTZHÜLLE

(inkl. MwSt.) 249,- €

LIEFERBAR 
IN 10 

ARBEITS-
TAGEN
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KG Burgnarren
Training der Garden
Aufgrund der aktuellen Lage gestalten sich Trainingsbeginn für die 
neue Session sowie das jeweilige Training der einzelnen Garden 
unterschiedlich. Teilweise werden die Choreographien, Aufstellungen 
und Kostüme der Session 2020/2021 in die neue Session übernommen, 
wodurch ein Quereinstieg in die Gruppe gegebenenfalls nur teilwei-
se oder sogar gar nicht möglich ist. In den übrigen Tanzgruppen sind 
neue Tänzerinnern und Tänzer natürlich herzlich willkommen. Wer 
selbst oder wessen Kind gerne mit ins Training einsteigen möchte, 
meldet sich diesbezüglich bitte bei der entsprechenden Trainerin, 
um Details zum jeweiligen Trainingsablauf zu erfahren. Durch wech-
selnde Kontaktbeschränkungen oder weitere Regelungen kann es 
dabei auch immer wieder kurzfristig zu Änderungen im Trainings-
ablauf kommen. Die Garden freuen sich über alle Neuen (oder auch 
Ehemaligen), die Spaß am Tanzen, an Choreographie, Rhythmus und 
Musik haben.
Bitte beachten: In diesem Jahr sind die Altersgrenzen der unter-
schiedlichen Kinder- und Jugendgarden weicher. Auch hier gilt daher 
die Bitte, sich bei Unsicherheiten über die „richtige“ Alterszuordnung 
des Kindes zur entsprechenden Garde an die jeweiligen Trainerinnen 
zu wenden, um so gemeinsam entscheiden zu können, in welche 
Gruppe Ihr Kind am besten hineinpasst. Die Angabe der Jahrgänge 
richtet sich hier nach den Geburtsjahrgängen der Kinder und Jugend-
lichen.
Piccologarde (Jahrgänge 2015-2017): Trainingsbeginn voraussicht-
lich erst nach weiteren Lockerungen der bestehenden Kontaktbe-
schränkungen; Neueinstieg möglich, Training normalerweise don-
nerstags, 16:00-17:00 Uhr (Schulturnhalle Kirkel), Trainerin: Carolin 
Reitnauer (Tel.: 0162 / 4783583)
Kindergarde (Jahrgänge 2010-2014): Training zurzeit mittwochs, 
16:00-17:15 Uhr, online über Zoom; Neueinstieg nur in Schautanz 
möglich, Trainerin: Amy-Sue Sattler (Tel.: 06332 / 906784)
Juniorengarde (Jahrgänge 2006-2009): Training zurzeit mittwochs, 
18:00-19:00 Uhr, online als Videokonferenz; Neueinstieg in Marsch 
und Schautanz möglich, Trainerin: Corinna Stalter (Tel.: 0157 / 
35191090)
Prinzengarde Marsch (ab 15 Jahren): Trainingsbeginn noch unklar, 
Trainingszeiten variieren zwischen freitags und samstags, gegebe-
nenfalls auch als Online-Training; Neueinstieg möglich, Trainerin: 
Michaela Gräser (Tel.: 01520 / 5885000)
Prinzengarde Schautanz (ab 15 Jahren): zurzeit kein Neueinstieg 
möglich, Trainerin: Karen Dithmar
Schoppegarde (Männerballett): Trainingsbeginn noch unklar, vor-
aussichtlich Juni, Training normalerweise mittwochs, 19:30-21:00 
Uhr (Schulturnhalle Kirkel); Neueinstieg möglich, Trainerin: Maike 
Ames (Tel.: 0163 / 3922422)

Aus den Ortsteilen
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.

Ortsteil Altstadt

Feuerwehr Kirkel - Löschbezirk Altstadt
Die Feuerwehr Kirkel hat - basierend auf den Empfehlungen des 
Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport - den Übungsbetrieb 
unter Beachtung eines inzidenzabhängigen Hygiene- und Infektions-
schutzkonzeptes wieder aufgenommen.
Bis auf Weiteres ist so zumindest ein eingeschränkter Übungsbetrieb 
möglich.

Nachbarschaftshilfe Kirkel
Wir bieten allen Bürgern von Kirkel, die sich in besonderen Le-
benslagen befinden, Einkaufshilfen und Unterstützung für Besor-
gungen sowie die unverbindliche Vermittlung von Gesprächs-
partnern für medizinische, psychotherapeutische und seelsorge-
rische Orientierungen. Rufnummer: 0151 / 515 264 70 (werktags 
zwischen 9 und 16 Uhr) oder E-Mail: nachbarschaftshilfe.kirkel@
web.de

Ortsteil Kirkel-Neuhäusel

Feuerwehr Kirkel - Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel
Die Feuerwehr Kirkel hat - basierend auf den Empfehlungen des 
Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport - den Übungsbetrieb 
unter Beachtung eines inzidenzabhängigen Hygiene- und Infektions-
schutzkonzeptes wieder aufgenommen.
Bis auf Weiteres ist so zumindest ein eingeschränkter Übungsbetrieb 
möglich.

Einsatz „Auslaufende Betriebsstoffe“: Kirkel-Neuhäusel, Abstä-
berhof: 02.04.2021, 00:10 Uhr
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 02. April 2021, wurde 
der Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel kurz nach Mitternacht nach einem 
Verkehrsunfall im Bereich des „Abstäberhofes“ alarmiert.
Ein Fahrzeug war über die dortige Verkehrsinsel gefahren und hatte 
in Folge des Unfalls eine größere Menge Motoröl verloren. Diese 
wurde mittels Ölbindemittel umringt, um ein weiteres Ausbreiten zu 
verhindern.
Weitere Reinigungsmaßnahmen wurden durch die Straßen- und 
Autobahnmeisterei durchgeführt.
Die Feuerwehr Kirkel war etwa eine Stunde im Einsatz.
(kd)

Nachbarschaftshilfe Kirkel
Wir bieten allen Bürgern von Kirkel, die sich in besonderen Le-
benslagen befinden, Einkaufshilfen und Unterstützung für Besor-
gungen sowie die unverbindliche Vermittlung von Gesprächs-
partnern für medizinische, psychotherapeutische und seelsorge-
rische Orientierungen. Rufnummer: 0151 / 515 264 70 (werktags 
zwischen 9 und 16 Uhr) oder E-Mail: nachbarschaftshilfe.kirkel@
web.de.

ASB Ortsverband Saarpfalz –Leibs Heisje
Wir geben Ihnen hier einen Überblick über mögliche Unterstützung 
für Sie im Alltag:
Wir liefern weiterhin an unsere Kunden an allen Tagen Essen auf 
Rädern. Dafür suchen wir Mitarbeiter/Innen, die das Essen ausfahren. 
Für unsere Kunden ist diese Dienstleistung ein wichtiger Beitrag, 
um in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben zu können. Wenn Sie sich 
gerne mit einem Zeitangebot in den Dienst dieser guten Sache stel-
len möchten, rufen Sie uns gerne an unter Tel. 06841 / 981413. Wir 
beantworten Ihre Fragen und freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Leibs Heisje hat den betreuten Mittagstisch wieder geöffnet. Bei 
Bedarf wird auch die Betreuungsgruppe “cafe sellemols“ wieder 
durchgeführt. Betroffene Angehörige in der Pflege von Menschen mit 
beginnender Demenz bieten wir gerne Beratung zu ihren Fragen an 
und informieren sie über Entlastungsangebote. Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin!
Als Alternative zur „Sozialen Betreuungsgruppe“ bieten wir auf 
Anfrage eine soziale Betreuung in Ihrem Zuhause an. Die Kosten sind 
über die Pflegekasse abzurechnen. Bei Interesse können Sie sich 
gerne unter Tel. 06841 / 981413 an uns wenden.
Der Betreuungsverein „Pro Mensch“ bietet auf Wunsch Beratungs-
termine in Leibs Heisje nach 17:00 Uhr an. Hier können Sie sich 
ausführlich zu Fragen der Betreuungsverfügung und zur Vorsorge-
vollmacht informieren.
Im Heisje ist eine neue Ausstellung von großformatigen Fotos gehängt. 
Hier handelt es sich um schöne Farbaufnahmen zum Themenkreis 
des Brauchtums in unserer Heimat. Thomas Marx hat diese Bilder-
auswahl aus seinem persönlichen Archiv zur Verfügung gestellt.
Menschen, die keine Möglichkeit haben, zu ihrem Impftermin zu 
fahren, bietet die Gemeindeverwaltung im Sozialbüro Unterstützung 
an: 06841 / 8098-15 oder 06841 / 8098-14.
Die Besuchsmöglichkeiten im ASB- Seniorenzentrum sind weiterhin 
möglich.
Halten Sie weiterhin die Hygieneregeln ein und bleiben Sie gesund!

Naturschutzbund (NABU) Altstadt e.V.
Krötenschutz im Taubental
Der NABU Altstadt hat in diesem Jahr zum vierten Mal in Zusam-
menarbeit mit dem NABU Blieskastel sowie Mitgliedern des BUND 
und der Naturwacht an der Forststraße im Taubental einen circa 300 
Meter langen Schutzzaun für Amphibien errichtet und vom 20. Feb-
ruar bis zum 6. April betreut. Täglich - in Spitzenzeiten sogar zweimal 
täglich - wurden die 45 Auffangeimer geleert, die Kröten, Molche und 
Frösche über die Straße getragen und im nahen Marksweiher ausge-
setzt. Aufgrund der kühlen und trockenen Witterung hat sich die 
Wanderung in diesem Jahr deutlich länger hingezogen als in den 
Vorjahren. In den 45 Tagen der Betreuung fanden sich in den Eimern 
5684 Erdkröten, 800 Molche (Kamm-, Berg-, Faden- und Teichmolche) 
sowie 167 Grasfrösche. An manchen Tagen waren es mehr als 1.000 
Tiere.
Der Marksweiher am Eingang des Taubentals wird nicht nur von 
Amphibien als Laichgewässer genutzt; hier finden sich auch viele 
Vögel, wie Blässhühner, Zwergtaucher, Teichhühner, Stockenten und 
Graureiher. Auch Libellen fühlen sich hier im Sommer wohl. Weitere 
Einzelheiten finden Sie unter www.nabu-altstadt.de

Prot. Kirchenchor Limbach
An Ostern verstarb uns langjähriges Chormitglied und Bass-Sänger 
Manfred Gräßer. Bei unseren geselligen „Nachsingstunden“ hat er 
uns durch seine spontane Art am Klavier oft zum Mitsingen animiert 
und unterhalten. Faschingsabende, Gartenfeste und Weihnachtsfei-
ern waren ohne seine schwungvollen Stimmungslieder mit dem 
Schifferklavier und der „Teufelsgeige“ undenkbar. Seine anstecken-
de Fröhlichkeit hat immer wieder unsere Kirchenchorfeste bereichert 
und zu deren Gelingen beigetragen. Lieber Manfred – wir werden 
Dich bei unseren Festen und Auftritten vermissen und stets in freu-
diger Erinnerung an Dich denken.
Wissenswertes und Informatives über den Prot. Kirchenchor Lim-
bach erfahren Sie auch bei unserer 1. Vorsitzenden Marianne 
Hoßfeld und auch auf der Webseite „www.ev-kirche-limbach-altstadt.
de/unseregruppen/kirchenchor/index.php
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Gemäß unserem Leitsatz „wir kümmern uns“, ist dies für die SPD 
Kirkel eine Herzensangelegenheit.
Wenden Sie sich einfach an einen der folgenden Kontakte:
Sozialbüro Gemeinde Kirkel, 06841 / 8098-15 und 06841 / 8098-14,
SPD Kirkel, Günter Ostermayer: 06849 / 1237,
SPD Kirkel, Hans-Peter Schmitt, 06849 / 714,
SPD Kirkel, Patrick Ulrich 06849 / 6799 oder 0176 / 20652678.
Melden Sie sich bei uns - wir unterstützen Sie gerne!
Patrick Ulrich, SPD Kirkel - wir tun was

Ortsteil Limbach

Der Ortsvorsteher informiert
Neupflanzungen
Über den Jahreswechsel hinweg sind im Mutterbachtal etliche Bäu-
me neu gepflanzt worden. Diese Maßnahmen sind wichtig, aber 
gleichzeitig mit einer Reihe von Folgearbeiten begleitet. Offene 
Flächen fördern in Zeiten des Klimawandels mit nicht mehr gleich-
mäßigen Niederschlägen die Aufheizung und die Verdunstung. Neu 
gepflanzte Gehölze, insbesondere aber Bäume, müssen also noch 
einige Jahre vor dem Austrocknen geschützt werden, zudem vor dem 
Verbiss durch Rehe und vor unachtsamen Beschädigungen des Wur-
zelwerks. Gleichzeitig müssen vorab bei der Sortenwahl die Stand-
ortbedingungen beachtet werden. Das Mutterbachtal oberhalb der 
Autobahn bietet unterschiedliche Voraussetzungen, die zwischen 
den Extremen heiß/trocken und kühl/feucht schwanken, wobei ers-
tere überwiegen. Der Bauhof der Gemeinde hat nun begonnen, am 
Wegrand Jungbäume zu setzen. In einigen Jahren, gutes Anwachsen 
vorausgesetzt, werden sie Schatten spenden, in ihrem Umfeld die 
Bodenfeuchtigkeit erhalten helfen und die Vielfalt von Kleinlebewe-
sen fördern. Das Wäldchen weiter westlich musste aufgrund schäd-
lings- und witterungsbedingtem Absterben seines Fichtenbestands 
umgeforstet werden. Das Totholz stellte eine Gefährdung für Nutzer 
des Talwegs dar. Deshalb wurde unter Beteiligung unseres Natur-
schutzbeauftragten eine angemessene Gesamtneupflanzung be-
schlossen. Zum Schutz der Setzlinge wurde der Anbringung von 
Wuchshüllen der Vorzug gegeben vor einer teureren und unattrakti-
ven Vergatterung der Pflanzfläche. Leider hat sich in einer der Röhren 
kürzlich ein Rotkehlchen auf der Suche nach Nahrung verfangen. Um 
solche unerwünschten Begleiterscheinungen zu vermeiden, werden 
die Manschetten zwecks einer Bodenlücke nun höher angebracht. 
Sollte sich dort wieder einmal ein Vogel verfangen, kann er dann aus 
eigener Kraft die Röhre verlassen. An einer dritten Stelle, direkt am 
Mutterbach, hat neulich Umweltminister Jost standortangemessene 
Schwarzerlen gesetzt - ein Vorgriff auf die Renaturierung des Gewäs-
sers, die in ein paar Jahren ebenfalls eine umfängliche Eingrünung 
mit einbeziehen wird. Bäume am Bachlauf sind nicht nur einfach 
schön; sie stabilisieren und fördern die Gewässergüte und das Leben 
in und um den Bach. Bäume mindern nicht nur im Wald die Folgen 
des Klimawandels - sie tragen maßgeblich für eine gesunde Umwelt 
bei und tragen mehr zu unserem Lebensumfeld bei, als uns bewusst 
ist. Die beschriebenen Baumpflanzungen werden deshalb nicht die 
letzten bleiben, vor allem, wenn diese Maßnahmen durch Pflanzungen 
im privaten Bereich begleitet werden.
Ihr Ortsvorsteher Max Limbacher.
E-Mail: ov.limbach@online.ms

Feuerwehr Kirkel - Löschbezirk Limbach
Die Feuerwehr Kirkel hat - basierend auf den Empfehlungen des 
Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport - den Übungsbetrieb 
unter Beachtung eines inzidenzabhängigen Hygiene- und Infektions-
schutzkonzeptes wieder aufgenommen.
Bis auf Weiteres ist so zumindest ein eingeschränkter Übungsbetrieb 
möglich.

Einkaufshilfe Kirkel-Neuhäusel
Besonders unsere Seniorinnen und Senioren sind durch die Pan-
demie gefährdet. Daher bieten wir vor Ort für alle älteren Mitbür-
gerinnen und Mitbürger und auch für Bürger, die aus anderen 
Gründen nicht selbst dazu in der Lage sind, für sich zu sorgen, 
einen telefonischen Hilfsdienst an.
Gerne können Einkäufe, Abholungen, Besorgungen, etc. von 
unseren freiwilligen Helfern getätigt werden. Hierzu rufen Sie 
einfach unsere Hilfetelefonnummern an. Wir melden uns umgehend 
bei Ihnen.
Ich würde Sie bitten, sobald Sie Hilfe für einen Einkaufsgang 
benötigen, sich zwischen 9 Uhr und 16 Uhr an unsere Kontakte 
zu wenden:
H-D Sambach, Ortsvorsteher: hdsambach@gmail.com, 0160 / 
97939798
Karl-Heinz Woitelle, stellv. Ortsvorsteher: kh.woitelle@t-online.
de, 0177 / 2353358
Sandra Bast, Ortsratsmitglied: sandra.bast@t-online.de, 0176 / 
56738840
Sozialbüro Gemeinde Kirkel, Herr Steiner: 06841 / 8098-15
Alles Weitere wird dann direkt mit Ihnen geklärt werden.

DRK Ortsverein Kirkel-Neuhäusel
Blutspendetermin, am Montag, dem 26. April 2021, in der Burghal-
le Kirkel-Neuhäusel
Der DRK Ortsverein Kirkel-Neuhäusel führt am Montag, dem 26. 
April 2021, in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr wieder einen Blutspen-
determin durch. Blutspende ist und bleibt wichtig. Blut kann Leben 
retten - egal, ob im Frühling oder im Herbst oder während einer 
Pandemie - immer.
Die Lage hat sich nicht geändert und erfordert weiterhin besondere 
Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit des Infektionsschutzes auf un-
seren Blutspendeterminen. Auch der Ablauf, der sich gut bewährt 
hat, hat sich gegenüber der letzten Blutspende nicht wesentlich 
verändert. Es dient zu Ihrem und unserem Schutz.
Sie werden als erstes von freundlichen Blutspenderlotsen am Eingang 
über Ihr Wohlbefinden und den Kontakt mit an COVID-19 erkrankten 
Personen befragt.
Ebenfalls sind diese Lotsen eine wesentliche Stütze für den reibungs-
losen Ablauf der Terminreservierung und haben für alle Fragen ein 
offenes Ohr.
Es hat sich gezeigt, dass es zu weniger Wartezeiten kommt und eine 
zeitlich gleichmäßige Blutentnahme stattfindet. Die Einführung der 
Terminreservierung für den Blutspendetermin ist also sehr gut auf-
genommen worden und entspannt den gesamten Ablauf. Natürlich 
kann auch weiterhin ohne Reservierung gespendet werden.
Nach einer angemessenen Ruhezeit erhält jeder ein liebevoll abge-
packtes Lunchpaket und sollte das Spendelokal zeitnahe wieder 
verlassen.
Wir bitten Sie, wie gewohnt, alle Sicherheitsabstände einzuhalten 
und freuen uns auf Ihre jetzige Teilnahme wieder ganz besonders.
Euer Blutspendeteam des DRK OV Kirkel-Neuhäusel
neue Spendetermine 2021 bitte vormerken:
- 26. Juli
- 05. Oktober

MGV 1848 Kirkel e.V.
Noch mal zur Erinnerung: Die Sänger vom Männerchor treffen sich 
am 12. April 2021 in einer Videokonferenz. Die Einladung, mit den 
genauen Uhrzeiten und Zugangsdaten hierzu erhaltet Ihr per E-Mail.
Allen Sängerinnen und Sänger und allen Freunden des Vereins wün-
schen wir weiterhin alles Gute. Bleibt gesund!

OGV Kirkel-Neuhäusel
Geburtstagsgratulationen 2021
Wie bereits in 2020 müssen wir auch in diesem Jahr die persönlichen 
Glückwünsche des OGV Kirkel-Neuhäusel für die Jubilare aussetzen.
Das tut uns sehr leid, da die persönlichen Gratulationen Tradition in 
unserem Verein sind, doch die Gesundheit aller geht vor.
Wir hoffen und wünschen uns, die Tradition im Jahre 2022 wieder 
fortsetzen zu können.
Bitte bleiben Sie gesund!
Der Vorstand

SPD Kirkel
Fahrtdienst zu den Impfzentren / Anmeldung zur Impfung / An-
meldung zum Corona-Test:
Die SPD Kirkel unterstützt Euch!
Seit Beginn der Corona-Impfungen hat die SPD Kirkel das Sozialbüro 
mit vielen Fahrten zu den Impfzentren unterstützt.
Dies wollen und werden wir beibehalten und der derzeitigen Lage 
entsprechend weiter ausweiten,
sodass wir in hoffentlich naher Zukunft zu einer Normalität zurück-
kehren können, wie wir sie uns alle wünschen.
Das Angebot der SPD Kirkel richtet sich an Personen, die familiär 
keine entsprechende Unterstützung vor Ort haben und ist wie folgt:

- Wir regeln für Euch die Online-Anmeldung/-Terminbuchung 
zur Corona-Impfung.

- Wir unterstützen Sie bei der Online-Anmeldung im Corona-
Testzentrum.

- Wir bieten Euch Fahrten zum Impfzentrum an.
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seit über 
40 Jahren

Christiane Peschel

Physiotherapeutin

Telefon (0 68 49) 66 92
praxis-c-peschel@t-online.de

Kaiserstraße 76
66459 Kirkel-Neuhäusel

Praxis für Physiotherapie und Rehasport

Krankengymnastik
Massage
Lymphdrainage
Wellness

Telefon (0 68 49) 66 92

GOETHESTRASSE 58
66459 KIRKEL-NEUHÄUSEL

Bestattermeister

Rainer Gebhardt
vormals Bestattungen

Gerhard Pfeifer

Sehr gut in Preis und Leistung
von Ihnen bewertet.

www.beerdigungen-gebhardt.de
Kirkel · Kaiserstraße 116 · Tel. 271

Danksagung 

Die große Anteilnahme, die uns beim Abschied von 

Karla Weber 
auf vielfältige Weise entgegengebracht wurde,  

hat uns tief bewegt. 
Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen bedanken. 

Im Namen aller Angehörigen: 
Jürgen, Ralf, Sabine 

Limbach, im April 2021 

Abschied nehmen.

Traueranzeige und -danksagung 
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Nachbarschaftshilfe Kirkel
Wir bieten allen Bürgern von Kirkel, die sich in besonderen Le-
benslagen befinden, Einkaufshilfen und Unterstützung für Besor-
gungen sowie die unverbindliche Vermittlung von Gesprächs-
partnern für medizinische, psychotherapeutische und seelsorge-
rische Orientierungen. Rufnummer: 0151 / 515 264 70 (werktags 
zwischen 9 und 16 Uhr) oder E-Mail: nachbarschaftshilfe.kirkel@
web.de.

ABSCHIED nehmen
06502 

9147-0

Bitte alle redaktionellen Beiträge für 
die Kirkeler Nachrichten 

senden an

amtsblatt@kirkel.de
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ABSCHIED nehmen
06502 

9147-0

Auch wenn wir dir Ruhe gönnen, ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen, ohne helfen zu können, war für uns der größte Schmerz.

Wir wussten wo dein Weg hinführt, das war uns schon klar.
Doch jetzt wo du fort bist, du fehlst, einfach nicht mehr da.

Du warst liebevoll, hilfsbereit, zuverlässig…könnte noch vieles schreiben,
als dieser wunderbare Mensch, wirst du allen in Erinnerung bleiben.

Gekämpft hast du allein, gelitten haben wir gemeinsam, verloren haben wir alle.

Ulrike Bach
geb. Wagner

* 16.04.1955   † 25.03.2021

In stiller Trauer
Karl

Kirsten, Jens, Jan
mit Familien

und allen Angehörigen

Kirkel-Limbach, im April 2021

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung hat im engsten  
Familienkreis auf dem Friedhof in Limbach stattgefunden.

Wir danken allen, die mit uns auf vielfältige Weise Anteil genommen haben.

Bestattungen Backes

Herzlichen Dank
allen, die ihm im Leben zur Seite gestanden haben, ihm im Tode  

gedachten und ihre Anteilnahme auf vielfältige Art und Weise zum
Ausdruck brachten.

Edwin Hautz
† 23.03.2021

Er brachte mit seiner Warmherzigkeit und seinem Humor viel Freude  
in unser Leben.

Wir werden ihn stets in unserer Mitte haben.

Agnes Hautz
und Kinder mit Familien

Kirkel, im April 2021

Anzeigenannahme: 06502 9147-0
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ABSCHIED nehmen
06502 

9147-0

Obwohl wir dir die Ruhe gönnen,
ist voll Trauer unser Herz,
dich leiden sehen und nicht helfen können,
das war für uns der größte Schmerz.
Gehofft, gekämpft und doch verloren.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen  
wir Abschied von

Isolde Stephan
geb. Vester

* 19.04.1941   † 04.04.2021

Deine Kinder mit Familien
Karl Vester mit Familie
sowie alle Anverwandten

Kirkel-Limbach, im April 2021

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeiset-
zung findet im engsten Familienkreis auf dem 
Friedhof in Kirkel-Limbach statt.

Bestattungshaus Steimer & Grub, Kirkel-Limbach

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

„Das einzig wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe,  
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.“

Albert Schweizer

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Manfred Gräßer
* 28.05.1931      † 05.04.2021

In Liebe und Dankbarkeit:

Roselinde Gräßer
Jürgen Gräßer
Dr. Fritz Gräßer mit Gabi
Dr. Nora Gräßer-Kapikiran mit Can

Kirkel-Limbach, im April 2021

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in
Limbach statt.

Bestattungshaus Steimer & Grub, Kirkel-Limbach

Das Bestattungshaus
würdevoll - zeitgemäß - einfühlsam - bezahlbar

06841 / 8552
0172 / 68 04 738

Christof Heß (fachgeprüfter Bestatter)

Vor Ort, in der Bahnhofstr. 29, 
oder wahlweise bei Ihnen Zuhause.

Uneingeschränkte Dienstleistung, 
auch in der aktuellen Situation.

Formalitätenservice & Bestattungsvorsorge.

Wünsche und Kostenrahmen werden
respektiert.

Individuelle Bestattungsregelungen in
Ihrem Sinne.
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Als modernes kommunales Dienstleistungsunternehmen 
mit Sitz in Neunkirchen versorgen wir unsere Kunden mit 
Strom, Gas, Wärme und Wasser. Neben einem breiten 
Portfolio an energienahen Dienstleistungen unterstützen 
wir unsere Kunden bei einer bestmöglichen Energienut-
zung. Wir arbeiten serviceorientiert und optimieren kon-
tinuierlich unser Produkt- und Dienstleistungsspektrum.

ANLAGENMECHANIKER (IHK) (M/W/D) 

ODER VERGLEICHBAR

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte:

  Die Mitarbeit beim Bau und der Unterhaltung von Rohr-
leitungssystemen unserer Gas- und Wasserverteilnetze

  Die Herstellung von Gas- und Wasserhausanschlüssen 

Das bringen Sie mit:

  Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum 
Anlagenmechaniker (IHK) oder zu einem vergleichbaren 
Ausbildungsberuf 

  Spaß am Arbeiten unter freiem Himmel

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen

Interessiert? Dann bewerben Sie sich unter
bewerbung@kew.de

Weitere Details zur Stellenausschreibung fi nden Sie 
unter www.kew.de

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Kirkel

© Dmitry Koksharov  - stock.adobe.com

Hören Sie auf  
MONSTER zu suchen. 
Suchen Sie REGIONAL.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

   Mobil optimierte Job-Ansicht – erreichen Sie  
Ihre Kandidat*innen überall, auch unterwegs!

  Hohe Reichweite durch print & net Kombination
  Vereinfachter Bewerbungsprozess
  Bessere Organisationsmöglichkeiten
 dank digitalisierter Bewerbungsunterlagen
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SULZBACHTALSTR. 354 · 66280 SULZBACH
TEL. 0 68 97 / 20 60 · FAX 0 68 97 / 56 80 57

KönigKönig
...Schöne Dächer

Andreas König, Dachdeckermeister, 66459 Kirkel-Limbach

- Dächer & Fassaden
- Klempnerarbeiten
- Photovoltaik-Anlagen

Telefon 06841 /982737

Dieter Wörz

Ihr Ansprechpartner vor Ort

Mobil: 0170 2337414 

 
d.woerz@wittich-foehren.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!


